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Abstract

In einer Zeit, in der medizinische und pflegerische Herausforderungen immer komplexer
werden, ist es entscheidend, fundierte und reflektierte Entscheidungen zu treffen. Doch
wann gibt es eigentlich eine ,richtige” Entscheidung? Genau dann, wenn Sie wissen, wie
Sie sicher und reflektiert handeln. Dieses Workbook begleitet die Online-Fortbildung , Ethik
und Fallbesprechungen in der Praxis” und unterstitzt Fachkrafte dabei, ethische Fragestel-
lungen systematisch zu reflektieren und Fallbesprechungen methodisch fundiert zu gestal-
ten. Entwickelt im Projekt ,SeRAH - Starkung der ethischen Reflexion in der Altenhilfe”
(Hochschule Hannover, HAW Hamburg), bietet es einen praxisorientierten Rahmen zur An-
wendung ethischer Prinzipien und zur Férderung reflektierten professionellen Handelns.
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Herzlich willkommen

zu lhrem Workbook fiir die Online-Fortbildung , Ethik und Fallbesprechungen in der Praxis”.
Dieses Workbook begleitet Sie auf Ihrem Weg, sich mit ethischen Fragestellungen in der
professionellen Praxis auseinanderzusetzen und Fallbesprechungen reflektiert zu gestalten.

Es ist das Ergebnis eines langjahrigen Entwicklungsprozesses, der iber 36 Monate von einem
wechselnden Projektteam der Hochschule Hannover und der HAW Hamburg gestaltet wurde.
Gefordert wurde das Vorhaben SeRAH-Stdrkung der ethischen Reflexion in der Altenhilfe
durch die Barbara und Michael Hell Stiftung.

Urspringlich entstand die Idee, die Wirksamkeit ethischer Fallgesprache in Einrichtungen
der Altenhilfe zu untersuchen. Wahrend eines Vorlauferprojekts wurde deutlich, wie bedeut-
sam und gleichzeitig herausfordernd die ethische Reflexion in der Praxis ist. Die Corona-Pan-
demie stellte uns dabei jedoch vor unerwartete Herausforderungen: Der Zugang zu Pflege-
heimen war kaum mehr moglich, und die das Projekt begleitenden Fortbildungen konnten
nicht mehr in Prasenz angeboten werden. Dabei wurde in dieser Zeit umso deutlicher, wie
wichtig eine kontinuierliche Reflexion und Qualifizierung in ethischen Fragen ist, gerade
unter den erschwerten Umstanden.

Aus dieser Situation heraus entstand die Idee, eine ort- und zeitunabhangige Fortbildung
zu entwickeln. Das vorliegende Workbook ist ein zentraler Baustein dieser neuen, flexiblen
Lernform. Es sollSie dabei unterstiitzen, ethische Prinzipien zu verstehen, Fallbesprechungen
eigenstandig vorzubereiten und in lhrer Praxis verantwortungsvoll zu handeln-unabhangig
von Ort und Zeit.

So wiinschen wir lhnen viel Erfolg, spannende Erkenntnisse und eine bereichernde Lerner-
fahrung auf lhrem Weg zu einer reflektierten und ethisch fundierten Praxis!

Kirsten Kopke, Constanze Sorensen, Franziska Fuhrmann, Svitlana Andronik,
Victoria Caroline MeifRner, Alena Koenig und Jennifer Schneider
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Lektion 1: Hospiz- und Palliativversorgung

1.1 Bedeutung von Hospiz- und Palliativversorgung

Die Zahl alterer und hochaltriger Menschen (ab 80 Jahren) nimmt stetig zu. Gleichzeitig steigt
mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, an mehreren Erkrankungen gleichzeitig zu
leiden (Multimorbiditat).

Viele Menschen erleben die letzten Lebensjahrzehnte mit chronischen Beschwerden, funktio-
nellen Einschrankungen und Pflegebedarf. Der GrofRteil der Pflegebedurftigen wird zu Hause
versorgt—meist durch Angehorige, oft mit Unterstiitzung ambulanter Dienste. Allerdings er-
schweren veranderte Lebensbedingungen wie z.B. Berufstatigkeit diese hausliche Pflege
zunehmend.

Trotz des Wunsches vieler, zuhause zu sterben, verbringen die meisten Menschen ihre letzte
Lebensphase in Einrichtungen.

Pflegebediirftige nach Versorgungsart 2021

Zu Hause versorgt (iiberwiegend

0,
/ ek durch Angehorige)
Insgesamt
5,0 Millionen
a6 - ! _ Zu Hause versorgt (ambulante
Vollstationar in Heimen 63 % Pﬂgge: 21% Pflege- und Betreuungsdienste)
bediirftige

© Statistisches Bundesamt (Destatis)

Abb. 1: Verteilung der Menschen mit Pflegebediirftigkeit nach Versorgungssettings
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Zeitlicher Trend der Sterbeorte

2001 20M 2017
N=24 009 N=11585 N=14 077
Angaben in % (n) Angaben in % (n) Angaben in % (n)
Hausliches Umfeld 27,5 (3 187) 23,0 (2 862) 21,1 (2 974)
57,6 (6 669) 51,2 (6 354) 51,3 (7 220)
Palliativstation 0,0 (0) 1,0 (124) 6,0 (842)
Alten- oder Pflegeheim 12,2 (1 414) 19,0 (2 365) 21,4 (3 011)
Hospitz 2,0 (232) 4,6 (576) 4,6 (646)
Sonstiger Ort 0,6 (66) 0,6 (71) 1,3 (190)
Keine Angabe 0,1 (17) 0,6 (72) 0,3 (36)

Abb. 2: Sterbeorte im zeitlichen Verlauf

Die Hospiz- und Palliativversorgung stellt sich der Frage: Wie kann schwerstkranken und ster-
benden Menschen ein wiirdevoller, selbstbestimmter Abschied mit bestmoglicher Lebens-
qualitat ermoglicht werden? Was genau Hospiz- und Palliativversorgung bedeutet, erfahren
Sie auf der nachsten Seite.

1.2 Grundlagen der Palliativversorgung

Bevor Sie sich mit den Begriffsdefinitionen auseinandersetzen, schreiben Sie Ihre Gedanken
auf. Dies dient als Einstieg, um lhren Zugang zum Thema zu erleichtern.

Haben Sie bereits von der Palliativversorgung gehort?
Was assoziieren Sie damit?
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Flir Hospiz- und Palliativversorgung existieren viele Begriffe—bedingt durch kulturelle Un-
terschiede und fachliche Spezialisierungen. Wahrend Palliativversorgung im englischspra-
chigen Raum mit dem Begriff Palliative Care beschrieben wird, gibt es in der deutschen
Literatur keinen allgemein anerkannten und als gleichwertig erachteten Ausdruck. Aus die-
sem Grund rat die Deutsche Gesellschaft fiir Palliativmedizin e.V. (DGP) zum Gebrauch des
Begriffs

Palliativversorgung, als Oberbegriff fiir alle Aktivitaten der Begleitung und Betreuung von
Menschen, die von einer nicht-heilbaren und lebensverkiirzenden Erkrankung betroffen sind.

Palliativversorgung und Hospizarbeit verfolgen ahnliche Ziele. Der Unterschied:
« Hospizarbeit ist meist ehrenamtlich organisiert.
- Palliativversorgung wird durch Fachkrafte geleistet.

Im Kurs wird liberwiegend von Palliativversorgung gesprochen-gemeint sind jedoch stets
beide Bereiche.

Zusatzlich ist der Begriff ,Versorgung am Lebensende” (End-of-Life Care) verbreitet. Er soll
verdeutlichen, dass Palliativversorgung allen Betroffenen offensteht—unabhangig von der
Diagnose oder Versorgungsform. Die Bedeutung variiert: Teils meint man damit die letzten
Lebenstage, teils die letzten Lebensjahre nach Diagnose einer unheilbaren Erkrankung. Der
genaue Kontext ist entscheidend.

1.3 Zielgruppen der Hospiz- und Palliativversorgung

Die Hospiz- und Palliativversorgung richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und un-
abhangig von der Grunderkrankung.

Mitarbeiter*innen sind auf die besonderen Bedurfnisse der jeweiligen Patient*innengrup-
pen (z.B. Kinder, Jugendliche, altere Menschen) spezialisiert. Ein Beispiel ist die Palliative
Geriatrie, die sich um Patient*innen ab 65 Jahren mit alterstypischen oder mehrfachen Er-
krankungen kimmert.

Auch die Begleitung von Angehorigen und Nahestehenden ist ein wichtiger Bestandteil,
etwa durch seelsorgerische Angebote.
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1.4 Ablauf der Palliativversorgung

Im Mittelpunkt der Palliativversorgung stehen die Linderung von Leid und die Verbesserung
der Lebensqualitat-nicht die Krankheit selbst. Behandelt werden korperliche (z.B. Schmer-
zen), psychische (z.B. Angste), soziale (z.B. Isolation) und spirituelle (z.B. Sinnfragen) Be-
dirfnisse.

Palliative Therapien umfassen sowohl medikamentose als auch nicht-medikamentose Mal3-
nahmen und konnen auch lebensverlangernde Interventionen wie Chemotherapie oder
Operationen beinhalten. Erganzend kommen supportive Therapien (z.B. Physio-, Ergo- oder
Logotherapie) zum Einsatz, um Nebenwirkungen zu lindern.

Palliativversorgung sollte idealerweise schon bei Diagnosestellung einer nicht-heilbaren
Erkrankung beginnen. Es ist wichtig, friihzeitig zu handeln!

In der Palliativversorgung stehen nicht die Prognose, sondern die individuellen Bediirfnisse
der Betroffenen und ihrer Angehorigen im Mittelpunkt von Behandlung und Betreuung.
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1.5 Mitwirkende im Versorgungsprozess

Palliativversorgung basiert auf der Zusammenarbeit eines interdisziplinaren und multipro-
fessionellen Teams.

Palliativmediziner*innen, Pflegekrafte, Seelsorger*innen, Psycholog*innen, Therapeut*innen
und ambulante Hospizdienste arbeiten eng vernetzt zusammen.

Die Versorgung kann eigenstandig erfolgen oder das bestehende Behandlungsteam (z.B.
Hausarzt oder Pflegeeinrichtung) erganzen.
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1.6 #DaslstPalliativ

#DaslstPalliativ! Unter diesem Motto hat die Deutsche Gesellschaft fiir Palliativmedizin e.V.
eine Kampagne zur Sensibilisierung fiir die Leistungen der Palliativversorgung ins Leben
gerufen. Dem Aufruf folgend berichten unter anderem Personen des offentlichen Lebens,
Fachkrafte des Gesundheitswesens, Patient*innen und Angehorige dariber, worin fir sie
der besondere Wert von Palliativversorgung besteht. Geben Sie das Hashtag #DaslstPalliativ
auf Facebook oder Instagram ein, um mehr tber die Kampagne zu erfahren, oder schauen
Sie sich den Blog an (https://www.dasistpalliativ.de/blog).

Doch was macht fiir Sie personlich Palliativversorgung aus?
Schreiben Sie lhre Gedanken auf:

1.7 Exkurs: Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung

Am 8.Dezember 2015 trat das Hospiz- und Palliativgesetz in Kraft. Seitdem haben alle ge-
setzlich Versicherten Anspruch auf Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung.

Ziel des Gesetzes ist es, die Versorgung schwerstkranker Menschen flachendeckend zu ver-
bessern und die Hospizkultur in Krankenhausern und Pflegeheimen zu starken.

1.8 Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland

In der Hospiz- und Palliativversorgung gibt es vielfaltige Angebote fiir Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Unterschieden wird zwischen allgemeiner, spezialisierter und sektoren-
ubergreifender Versorgung, je nach Komplexitat der Erkrankung und Versorgungsaufwand.


https://www.dasistpalliativ.de/blog
https://www.dasistpalliativ.de/blog
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Feste gesetzliche Kriterien fiir die Zuordnung gibt es nicht. Eine Ubersicht tiber die Versor-
gungsformen bietet eine Darstellung der Deutschen Krebsgesellschaft, Deutschen Krebs-
hilfe und Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF).

Versorgungsangebote

Allgemeine Palliativversorgung Spezialisierte Palliativversorgung
P Allgemeine Krankenhausstationen On- L. . Palliativdienst im Palliativmedizinische
ST kologische Station, Pflegeeinrichtung Palliativstation Krankenhaus Tagesklinik H
Allgemeine ambulante Spezialisierte ambulante Spezialisierte .
Ambulant Palliativversorgung Palliativversorgung Palliativambulanz TEEERIGE
i  Sektoren- Stationdres Hospiz
; Ubergreifend Hospizdienste / Ehrenamt

Abb. 3: Versorgungsstrukturen in Palliative Care

1.9 Versorgungsangebote fiir die (stationare) Altenhilfe

Wie bereits im Abschnitt zum Hospiz- und Palliativgesetz dargestellt, sollen stationare Pflege-
einrichtungen mit Haus- und Facharzt*innen Kooperationsvereinbarungen schlieRen und
missen mit ambulanten Hospizdiensten zusammenarbeiten. Dariiber hinaus ist bei Bedarf
eine ambulante Mitbetreuung von Bewohner*innen durch Dienste der spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung (SAPV) moglich.

Deshalb sind die SAPV und ambulante Hospizdienste fiir die (stationare) Altenhilfe von be-
sonderer Bedeutung.

Nutzen Sie den folgenden Platz fur eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammen-
fassung der 1. Lektion in Modul 1.

Was war fiir Sie besonders wichtig oder interessant?
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Lektion 2: Palliative Geriatrie

2.1 Palliative Geriatrie: Interview mit Expertin

Horen Sie sich das Interview mit Frau Ulla Lauterbach an: Gesundheits- und Krankenpflegerin,
ehemalige Lehrerin fur Pflegeberufe sowie Koordinatorin und Palliative Care-Fachkraft in
einem ambulanten Hospizdienst in Hamburg. Zusatzlich engagiert sie sich im Netzwerk Pal-
liative Geriatrie und im Vorstand der Fachgesellschaft Palliative Geriatrie.

Machen Sie wiahrend des Zuhorens Notizen. Formulieren Sie Uberschriften fiir die wichtigs-
ten Themen (z. B. ,Aufgaben der Palliativen Geriatrie“).

Nutzen Sie diesen Platz, um lhre Notizen festzuhalten. In der digitalen Version der Fortbil-
dungwerden lhre Aufzeichnungen nicht gespeichert. Ihre Eintrage hier helfen Ilhnen, wichtige
Inhalte zu behalten und jederzeit nachlesen zu konnen.

Notizen
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2.2 Palliative Geriatrie vs. ,normale“ Palliativversorgung

Die Palliative Geriatrie verbindet die Ansatze von Geriatrie und Palliativversorgung und
richtet sich speziell an (hoch)betagte, multimorbide Patient*innen. Sie kombiniert kurative,
rehabilitative und palliative MaBnahmen, wobei mit steigendem Alter die hospizlich-pallia-
tive Betreuung an Bedeutung gewinnt. Ein multiprofessionelles Team kiimmert sich um die
korperlichen, psychischen und sozialen Bediirfnisse der Betroffenen sowie um die Unter-
stiitzung der Angehorigen. Ziele sind die Linderung von Leid, der Erhalt von Autonomie und
Lebensqualitat sowie die Begleitung bei ethischen Entscheidungen.

Patient*innen werden nach Altersgruppen eingeteilt:
« Junge Alte: 60-75 Jahre
« Alte: 75-85)Jahre
« Hochbetagte: uber 85J)ahre

Entscheidender als das Lebensalter ist oft das biologische Alter (z. B. schwere Demenz schon
mit 60 Jahren).

Typische Merkmale geriatrischer Patient*innen sind Multimorbiditat, korperliche oder geis-
tige Einschrankungen, erhohte Krankheitsanfalligkeit und Hilfsbedurftigkeit.

Schreiben Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Palliativversorgung und Pallia-
tiver Geriatrie anhand Ihres Wissens aus der Lektion 1 und dem Interview mit der Expertin auf.

Welche Unterschiede haben Palliativversorgung und Palliative Geriatrie?
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2.3 Ziele und Aufgaben der Palliativen Geriatrie

Zu den Aufgaben der Palliativen Geriatrie gehort es, die Selbstbestimmung, Autonomie und
soziale Teilhabe von alteren Menschen zu férdern (Empowerment).

Ziele und Aufgaben der Palliativen Geriatrie

Vv N2 N2

Forderung der sozialen Teilhabe von
alteren Menschen (Empowerment)  }

Autonomie Selbstbestimmung

Abb. 4: Ziele der Palliativen Geriatrie

In der Palliativen Geriatrie sind Individualitat und Wertschatzung zentral. Die Umgebung
sollte sich den Bediirfnissen der (hoch)betagten Menschen anpassen, nicht umgekehrt. Der
Mensch als Ganzes steht im Mittelpunkt der Betreuung, unter Beriicksichtigung seiner Wer-
te, Ziele und Bedurfnisse sowie seines Rechts auf empathische Zuwendung.

Zusatzlich geht es darum, einen ethisch reflektierten Umgang mit Widerspriichen und Kon-
flikten zu finden, um die Bediirfnisse von Betroffenen, Angehorigen und Mitarbeitenden des
Gesundheitswesens zu beriicksichtigen.

2.4 Personengruppen und optimaler Zeitpunkt der Betreuung in der Palliativen
Geriatrie

Die Palliative Geriatrie richtet sich grundsatzlich an alle Patient*innen liber 65)ahre mit

einer nicht-heilbaren Erkrankung. Es gibt jedoch spezifische Erkrankungen, bei denen die
palliative Betreuung besonders erforderlich sein kann, wie z.B.

« Tumorerkrankungen,

terminale Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen,

- schwere neurologische Erkrankungen (z.B. schwere Schlaganfalle, Morbus Parkinson),

fortgeschrittene Demenzerkrankungen mit Schluckstorungen und Kachexie.

Es ist wichtig, die palliative Begleitung friihzeitig zu beginnen, idealerweise sobald Ange-
horige oder Pflegekrafte Fragen zur weiteren Versorgung aufwerfen (z.B. ,Wie geht es jetzt
weiter?“). Anzeichen fiir die Notwendigkeit einer palliativmedizinischen Begleitung konnen
zunehmende chronische Beschwerden, Hilfsbediirftigkeit oder psychische Krisen sein.
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Welche Patient*innengruppen sind fiir die Palliative Geriatrie geeignet?

Notizen

2.5 Schwerpunktthemen in der Palliativen Geriatrie: Autonomie und Lebensqualitat

Auf den vorherigen Seiten wurde verdeutlicht, dass fiir die Versorgung am Lebensende die
Betreuungskonzepte der Hospiz- und Palliativversorgung bzw. der Palliativen Geriatrie grei-
fen. Grundlegend ist dabei, dass die Bedurfnisse der betroffenen Personen immer im Mittel-
punkt der Betreuung stehen. Schlisselbegriffe sind in diesem Zusammenhang ,Autonomie’
und ,Lebensqualitat’ als zentrale Elemente der Hospiz- und Palliativversorgung.

Doch was versteht man unter dem Begriff der Lebensqualitat? Und welche Rolle spielt Auto-
nomie in diesem Zusammenhang?
Notieren Sie bitte die fiir Sie wichtigen Stichworte dazu in den Kastchen unten.

Was bedeutet Lebensqualitat?
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Was kennzeichnet Lebensqualitat?

Worin besteht der Zusammenhang zwischen Lebensqualitat und Autonomie?

Wie wird Autonomie definiert?

Warum ist Autonomie besonders fiir altere Menschen von groBer Bedeutung?

Welche Herausforderungen ergeben sich fiir Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe?

Wie kann Autonomie gefordert werden?

21
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Nutzen Sie den folgenden Platz fir eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammen-
fassung der 2. Lektion in Modul 1.

Was war fiir Sie besonders wichtig oder interessant?




(moDUL 2)

(ETHISCHE PRINZIPIEN UND HERAUSFORDERUNGEN>
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Lektion 1: Ethik und Moral

1.1 Ethik und Moral

Ethik und Moral beschaftigen sich im Allgemeinen mit den Grundlagen menschlicher Le-
bensfihrung und menschlichen Handelns. Dabei werden die beiden Begriffe im Alltag hau-
fig synonym verwendet, da sie durch ihre groRe thematische Ahnlichkeit schwer voneinan-
der abzugrenzen sind.

Trotz dieser Ahnlichkeit sind die beiden Begriffe voneinander zu unterscheiden. Dies soll
Ihnen anhand der Definitionen der beiden Bezeichnungen auf den nachfolgenden Seiten
verdeutlicht werden.

1.2 Die Moral

Moral bezeichnet gesellschaftlich anerkannte Werte, Normen und Gewohnheiten. Werte ge-
ben eine allgemeine Orientierung fiir menschliches Verhalten, wahrend Normen konkrete
Verhaltensregeln darstellen. Beide stehen in engem Zusammenhang: Jeder Wert ist mit einer
Norm verbunden.

Zusatzlich beeinflussen auch religiose oder kulturelle Gebote das moralische Handeln, etwa
das christliche Gebot ,Du sollst nicht toten“. Moral kann individuell unterschiedlich sein,
wird aber meist in Gruppen geteilt und entwickelt sich bereits im Kindesalter im Rahmen
der Personlichkeitsbildung.
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1.3 Werte und Normen

Im letzten Abschnitt haben Sie gelernt, dass Werte und Normen in unmittelbarem Zusam-
menhang zueinanderstehen.

Welche Normen gehoren zu welchen Werten? Ordnen Sie die passende Aussage einem Wert zu.

CGerechtigkeit) ,Du sollst anderen Menschen

in Not beistehen”
,Du sollst anderen Menschen zur
BegriiBung die Hand geben“ Hoflichkeit
Ehrlichkeit

»Du sollst nicht ligen“

»Du sollst jeden gleich behandeln*

1.4 Formen der Moral

Moral lasst sich in vier soziale Ebenen unterteilen, die unterschiedliche Bereiche
menschlichen Handelns betreffen:

Personliche Moral spiegelt die individuellen Uberzeugungen und Werte wider.
Beispiel: ,Ich behandle andere empathisch.”

Organisationsbezogene Moral entspricht den Leitlinien einer Institution oder Organisation.
Beispiel: ,Wir begegnen Bewohner*innen und Kolleg*innen respektvoll und wertschatzend.”



(MODUL 2: ETHISCHE PRINZIPIEN UND HERAUSFORDERUNGEN) 26

Gesellschaftliche Moral gilt fiir bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft, nicht fiir alle.
Beispiel: , Pflegekrdfte libernehmen Verantwortung fiir ihre Patient*innen.”

Gesamtgesellschaftliche Moral umfasst Werte und Normen, die allgemein giiltig sein sollten.
Beispiel: ,Konflikte werden ohne Gewalt gelost.”

1.5 Nutzen der Moral

Moral spielt in vielen Alltagssituationen eine zentrale Rolle und erfullt unterschiedliche Funk-
tionen:

Erhalt traditioneller Werte

Umsetzung moralischer Uberzeugungen

Gerechte Verteilung von Chancen und Ressourcen
Vermeidung und Losung von Konflikten
Orientierung fur Entscheidungen und Handlungen
Sicherung der Lebensqualitat

No v B w D=

Forderung zwischenmenschlicher Beziehungen

Aktuelle gesellschaftliche Veranderungen-z. B. durch Globalisierung, Migration und Digi-
talisierung-fiihren jedoch zu wachsenden Spannungen zwischen verschiedenen Moralvor-
stellungen, etwa zwischen Generationen. Auch innerhalb einer Person konnen innere Kon-
flikte entstehen, wenn sie versucht, allen Erwartungen gerecht zu werden.

Daher ist es wichtig, die eigenen moralischen Uberzeugungen regelmaRig zu reflektieren.
Moral ist veranderbar und sollte stets selbstbestimmt und bewusst gelebt werden.

1.6 Moralische Intuitionen

Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt zeigte in seinen Studien, dass moralische Entschei-
dungen meist intuitiv und emotional getroffen werden-nicht rational liberlegt. Erst im
Nachhinein versuchen Menschen, ihre Entscheidungen mit Argumenten zu begriinden.

Trotz kultureller, religioser und gesellschaftlicher Unterschiede uiberschneiden sich viele
moralische Intuitionen weltweit. Das bedeutet: In bestimmten Situationen treffen Men-

schen haufig ahnliche Entscheidungen, weil sie auf gemeinsame, tief verankerte moralische
Gefiihle zuriickgreifen.
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Reuben Grinberg und Kolleg*¥innen haben 2018 zentrale, weltweit verbreitete moralische
Intuitionen zusammengefasst-diese werden visuell dargestellt:

. ____ Andere vor Schaden beschiitzen, Mitleid, Mitgefiihl,
Fu rsorge Abneigung gegeniiber Gewalt, Vernachlassigung
. . ____Andere sollen gleiche Rechte, Pflichten, Chancen haben,
GereChtlgkelt Abneigung gegeniiber Betriigern, Trittbrettfahrern
o o ____ Abneigung gegeniiber Unterdriickung,
Freiheit Freiheitseinschrankung, Freiheitsberaubung
agee ___ Treue zur eigenen Gruppe, Patriotismus, Aufopferung fiir
Loyalltat die eigene Gruppe, Abneigung gegeniiber Verrat, Untreue
Autoritit ____ Respekt fiir Traditionen, etablierte Institutionen, rechtmaBige Autoritaten, Fiihrungs-
positionen, Ordnung, Stabilitat; Abneigung gegeniiber Instabilitat und Veranderung
Reinheit, Heiligkeit ____ Verehrung von dem, was als ,rein“ und ,heilig" erachtet wird;

Abneigung gegeniiber NormverstoRen und Verschmutzung

Abb. 5: Moralische Intuitionen nach Grinberg et al.

Moralische Intuitionen beeinflussen unser Zusammenleben, indem sie unser Urteil tiber das
Verhalten anderer pragen und unser eigenes Handeln steuern. Sie konnen positiven Einfluss
haben-etwa durch Fairness, Loyalitat oder das Bediirfnis nach Unversehrtheit. Gleichzeitig
bergen sie auch Risiken, etwa in Form von Ausgrenzung, blindem Gehorsam oder ubertrie-
bener Ablehnung.

Diese Ambivalenz zeigt, wie wichtig Selbstreflexion im Umgang mit moralischen Intuitionen
ist. Die Ethik hilft dabei, unser Verhalten bewusster zu hinterfragen und besser zu verstehen.

1.7 Zusammenfassung der Moral

Im Video ,Moral-einfach erklart* (https://studyflix.de/allgemeinwissen/moral-3581) erhal-
ten Sie eine kompakte Zusammenfassung zum Thema Moral, bevor Sie im nachsten Abschnitt
in die Ethik eingefiihrt werden.



https://studyflix.de/allgemeinwissen/moral-3581
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Nutzen Sie den folgenden Bereich, um personliche Notizen festzuhalten. lhre Aufzeichnun-
gen unterstutzen Sie dabei, zentrale Inhalte besser zu verinnerlichen und spater gezielt
nachzulesen.

Notizen
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Reflexionsiibung zu einem bekannten Zitat von Immanuel Kant

,Habe den Mut, deinem Gewissen zu folgen! Nach dem Gewissen gibt es fur unser Handeln
und Verhalten Grinde des Verstandes. Darum gilt zugleich die zweite Regel. Habe den Mut,
dich deines eigenen (!) Verstandes zu bedienen!”

1. Was ist das Gewissen in diesem Zusammenhang?
2. Wie grenzt sich das Gewissen vom Verstand ab?

3. Welche Kernbotschaft steckt in diesem Zitat?

Was bedeutet dieses Zitat fiir Sie und Ihr professionelles Handeln?

1.8 Die Ethik

Ethik stammt vom griechischen ethos (Sitte, Gewohnheit) und ist die Wissenschaft vom
menschlichen Handeln. Als Teilgebiet der Philosophie und Theologie beschaftigt sie sich
mit der Reflexion von Verhalten anhand von Werten und Normen (Moral) und entwickelt An-
satze zur moralischen Urteilsbildung.

Zentrale ethische Fragen sind:
« Wie soll der Mensch handeln?
« Was ist gutes oder schlechtes Handeln?
- Was bedeutet ein gutes, gelingendes Leben?

Diese Fragen werden seit tiber 2000 Jahren diskutiert. Seit Mitte des 20.)Jahrhunderts erfahrt

Ethik neue Bedeutung-auch im gesellschaftlichen Kontext, z. B. durch Ethikkommissionen
und Beratungsgremien.
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1.9 Nutzen der Ethik

Obwohl Ethik oft als theoretisch gilt, ist sie ein fester Bestandteil unseres Alltags. Ethische
Reflexionen unterstitzen nicht nur die Theorie, sondern auch das praktische Handeln. Ethik
hilft dabei unter anderem:

1. Reflexion bereits bestehender Normen und Werte
Ethik uberpruft kontinuierlich, ob bestehende Normen und Werte in konkreten Situ-
ationen angemessen und legitim sind -zum Beispiel bei der Videouberwachung akut
suizidgefahrdeter Patient*innen.

2. Orientierungshilfe durch die Entwicklung von Prinzipien und Normen guten morali-
schen Handelns
Durch ethische Reflexion entstehen Prinzipien und Normen, die als Orientierungshilfe
fur gutes und verantwortungsbewusstes Handeln im Alltag dienen.

3. Leichteres Argumentieren in Konfliktsituationen durch das Erarbeiten von Losungs-
moglichkeiten
In Situationen mit Gewissenskonflikten erleichtert Ethik das Abwagen von Hand-
lungsmoglichkeiten und die fundierte Argumentation.

4. Nachtragliche Reflexion alltaglicher Eigen- und Fremdhandlungen
Ethische Reflexion ermoglicht es, eigenes und fremdes Verhalten auch im Nachhin-
ein kritisch unter den eigenen Moralvorstellungen zu betrachten-im Gegensatz zu rein
instinktivem Handeln.

5. Hinterfragen der personlichen und beruflichen Moralvorstellungen
Ethik regt dazu an, die eigenen moralischen Uberzeugungen im privaten und beruf-
lichen Kontext zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.

6. Aufklarung iiber die allgemeinen moralischen Grundprinzipien
Ethik schafft Transparenz, indem sie uber die grundlegenden moralischen Werte und
Prinzipien informiert, die von Einzelpersonen oder Gruppen geteilt werden.

Ethik liefert wichtige Impulse fiir bewusstes, reflektiertes und verantwortungsvolles Han-
deln im Alltag und Berufsleben.
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1.10 Zusammenfassung der Ethik

Im Video zur Ethik (https://studyflix.de/allgemeinwissen/ethik-3749) erhalten
Sie eine kompakte Zusammenfassung zum diesem Thema, bevor Sie im nachsten
Abschnitt in die Ethik eingefiihrt werden.

Nutzen Sie den folgenden Bereich, um personliche Notizen festzuhalten. Ihre Aufzeichnungen

unterstutzen Sie dabei, zentrale Inhalte besser zu verinnerlichen und spater gezielt nach-
zulesen.

Notizen

1.11 Ausblick

Ethik und Moral sind verwandte, aber unterschiedliche Begriffe, die sich mit menschlichem
Verhalten und Lebensweise beschaftigen. Moral umfasst Gewohnheiten, Werte und Normen,
wahrend Ethik die kritische Reflexion moralischer Handlungen und die Unterscheidung von
gut und schlecht beinhaltet. Das Verstandnis beider Begriffe ist wichtig, um Entscheidun-

gen zu hinterfragen und bildet die Grundlage fur professionell ethisch reflektiertes Han-
deln-besonders in der Pflege.

Nutzen Sie den folgenden Platz fiir eigene Notizen, Reflexionen oder eine
kurze Zusammenfassung der 1. Lektion in Modul 2.

Was war fiir Sie besonders wichtig oder interessant?

Notizen


https://studyflix.de/allgemeinwissen/ethik-3749
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Lektion 2: Ethische Grundprinzipien und Theorien

2.1 Definition ethischer Grundprinzipien

Bei ethischen Grundprinzipien handelt es sich um Prinzipien, die grundlegend fir die Ethik
sind. Sie werden dabei als eine allgemeine Handlungsempfehlung innerhalb dieses The-
menfeldes verstanden.

Das Besondere an ethischen Grundprinzipien ist, dass Sie sehr abstrakt formuliert sind und
lediglich als Orientierung fur das menschliche Handeln gelten. Prinzipien sind also nur Leit-
linien und keine konkreten Anweisungen fiir Handlungen. Sie sollen Menschen in alltagli-
chen Situationen dazu verhelfen, die am besten begriindete Entscheidung zu treffen.




CMODUL 2: ETHISCHE PRINZIPIEN UND HERAUSFORDERUNGEN) 33

2.2 Die Menschenwiirde

Als oberstes ethisches Grundprinzip beziehungsweise als Fundament ethischer Grundprin-
zipien gilt die Achtung der Menschenwiirde.

Die Menschenwiirde ist im Grundgesetz Artikel 1 verankert und stellt das oberste Grund-
recht in der Bundesrepublik Deutschland dar. Dort heif3t es ,,Die Wiirde des Menschen ist un-
antastbar. Sie zu achten und zu schiitzen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.” Dieses
deutsche Gesetz ist fur jeden einzelnen Menschen unverauferlich, dauerhaft und einklag-
bar geltend.

Die drei wesentlichen Grundwerte der Menschenwiirde lauten: Freiheit, Gleichheit und Ge-
rechtigkeit.
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2.3 Die moralischen Werte

Moralische Werte haben sich im Laufe der Evolution entwickelt, um ein harmonisches Zu-
sammenleben zu fordern. Sie sind Teil der ethischen Grundprinzipien, die auf Menschen-
wiirde sowie den Werten Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit basieren. Diese ethischen
Grundwerte bilden das Fundament, unter dem sich moralische Werte in Individual-, Sozial-
und okologische Werte gliedern. Flir mehr Details zur Entwicklung der Moral lohnt sich ein
Blick auf das Stufenmodell nach Lawrence Kohlberg.

Ethische Grundwerte

Menschenwiirde
Freiheit Gleichheit Gerechtigkeit
- der Person: Religions-, Gewissens-, Gleichberechtigung austeilende (allg. Wohlfahrt)

Meinungs-, Presse-
- der Wissenschaft
- der Kunst

-von Mann und Frau

- von Angeharigen anderer Rassen,
Kulturen, Nationen

Chancengleichheit

ausgleichende
richterliche

Moralische Werte

V

gutes Leben

Individualwerte

Selbstbestimmung/ -verantwortung
Liebe

Freundschaft

Lebensqualitat

Gesundheit (phys./psych. Integritat)
Gliick

Sozialwerte

Solidaritat

Subsidiaritat

Toleranz

Fairness

kollektive Verantwortung
Frieden/Sicherheit
Gemein-/Biirgersinn
Familie/Heimat
Kulturelle Identitat
Geborgenheit

Okologische Werte

Wiirde“ der Kreatur
Nachhaltigkeit
»,Rechte” der Natur

Abb. 6: Moralisches Stufenmodell nach Kohlberg

Neben diesen ethischen Grundwerten bedarf es beim Thema der Ethik aber noch vieler wei-
terer ethischer Grundprinzipien und vor allem einer groBen Bandbreite an Fachkenntnissen.
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2.4 Die vier ethischen Grundprinzipien nach Beauchamp und Childress

Neben den grundlegenden ethischen Prinzipien gibt es weitere, speziell im Pflegebereich
wichtige. Die vier ethischen Grundprinzipien der biomedizinischen Ethik wurden 1979 von
Tom Beauchamp und James Childress entwickelt und sind heute weltweit im Gesundheits-
wesen anerkannt. Diese Prinzipien dienen als Leitlinien zur Reflexion moralischen Handelns
und zur Unterstutzung ethischer Entscheidungen. Sie sind:

-_—

Prinzip der Autonomie

N

Prinzip der Schadenvermeidung

w

Prinzip der Fursorge

F

Prinzip der Gerechtigkeit

2.5 Reflexion der ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress

Sie haben nun die vier ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress kennen-
gelernt, welche die im Pflegebereich relevanten ethischen Prinzipien darstellen.

Doch was sind Ihrer Meinung nach die Starken und Schwachen des Modells der vier ethi-
schen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress?

Notizen
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2.6 Ethische Grundprinzipien im Konzept der Palliativen Geriatrie

Im Konzept der Palliativen Geriatrie sind zentrale ethische Grundprinzipien verankert. Das
oberste Ziel ist das Wohlergehen und die Achtung der Menschenwirde hilfe- und pflege-
bediirftiger Menschen bis zuletzt, was mit dem Grundgesetz libereinstimmt. Die Autonomie,
also Selbstbestimmung, spielt eine grolRe Rolle, da altere Menschen oft um ihre Unabhangig-
keit flrchten. Palliativ-geriatrische Fachkrafte unterstiitzen durch empathisches Zuhoren und
Forderung der Selbststandigkeit. Zudem steht die Linderung von Leiden im Fokus, um die
Lebensqualitat zu verbessern - ein Ziel, das dem Prinzip der Schadenvermeidung entspricht.

2.7 Ethische Grundprinzipien und Ethische Theorien

Wie Sie auf den letzten Seiten gelernt haben, dienen ethische Grundprinzipien als Orientie-
rung und Leitlinien fiir gut begriindete Entscheidungen im Alltag. Sie allein reichen jedoch
nicht aus, um eindeutig zu entscheiden, welches Prinzip Vorrang hat. Hier kommen ethische
Theorien ins Spiel, die helfen, die Anwendung bestimmter Prinzipien und Normen zu be-
grunden und zu rechtfertigen.

2.8 Definition ethischer Theorien

Ethische Theorien helfen, moralische Intuitionen durch klare Beurteilungskriterien zu un-
terstutzen und so zu gut begriindeten Entscheidungen zu gelangen-besonders in schwieri-
gen Situationen. Sie bieten Pflegenden eine strukturierte Orientierung im Alltag. Wie ethi-
sche Grundprinzipien sind auch Theorien nur Hilfsmittel und losen nicht automatisch alle
moralischen Probleme. Verschiedene Theorien fiihren zu unterschiedlichen Bewertungen
und Handlungsmaoglichkeiten. Die wichtigsten fiir die Pflege sind deontologische und teleo-
logische Theorien, die oft kombiniert angewendet werden, um komplexe Situationen zu
bewerten.



CMODUL 2: ETHISCHE PRINZIPIEN UND HERAUSFORDERUNGEN) 37

2.9 Die deontologische Ethik

Die deontologische Ethik, abgeleitet vom griechischen Wort fiir ,Pflicht, konzentriert sich
auf die Handlung selbst-nicht auf deren Folgen. Sie fordert, dass Menschen in moralischen
Konflikten die gesellschaftlich festgelegten Normen und Regeln befolgen. Diese Normen
bestimmen, ob eine Handlung richtig oder falsch ist.

Bitte halten Sie lhre Gedanken zu den nachfolgenden Beispielen zu den wichtigsten ethi-
schen Theorien der Deontologie fest.

1. Pflichtenethik Kants

Beispiel: ,,Eine Pflegekraft verabreicht einem unruhigen Patienten ein Beruhigungsmittel, wor-
auf der Patient mit einem allergischen Schock reagiert und daran stirbt.“ Laut Kant ware diese
Handlungsentscheidung nicht unmoralisch, da die Pflegekraft guten Willen gezeigt hat.

Notizen

2.Hypothetischer und Kategorischer Imperativ nach Kant

Beispiel: ,Eine an Demenz erkrankte Patientin verweigert die Einnahme ihrer taglichen Me-
dikamente, woraufhin die zustandige Pflegekraft die fiir die Patientin wichtigen Tabletten
morsert und der Patientin in einem Joghurt unterriihrt.” Laut des kategorischen Imperativs
nach Kant ist diese Handlungsentscheidung dann als moralisch richtig zu bewerten, wenn
die Tabletten allen Menschen bei verweigerter Einnahme in einem Joghurt untergeriihrt
werden sollten.

Notizen
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3.Die Goldene Regel

Beispiel: ,Eine Pflegekraft muss eine Bewohnerin zum Schichtende noch einmal auf die Sei-
te positionieren. Da die Pflegekraft unter Zeitdruck steht, ist sie dabei etwas grob zu der Be-
wohnerin Laut der Goldenen Regel ware diese Handlungsentscheidung dann unmoralisch,
wenn ich personlich auch nicht grob behandelt werden maochte.

Notizen

2.10 Die teleologische Ethik

Dieteleologische Ethik—auch Konsequentialismus genannt-bewertet Handlungen nach ihren
Folgen. Entscheidend ist, welche Handlung das beste Gesamtergebnis liefert. Eine situations-
bezogene Betrachtung ist dabei zentral, da jede moralische Krise individuell ist.

Die bekannteste Form dieser Ethik ist der Utilitarismus, vertreten durch Jeremy Bentham
und John Stuart Mill. Sein Leitprinzip lautet: ,,Das grofite Gliick der grofiten Zahl.“

Der Begriff des Utilitarismus stammt von dem englischen Wort , Utility” und bedeutet so viel
wie ,Nutzlichkeitsethik” oder ,Ethik der ZweckmaRBigkeit”. Jeremy Bentham und John Stuart
Mill galten als Hauptvertreter dieser ethischen Theorie.

Das Grundprinzip des Utilitarismus ist relativ einfach, da die Handlungsmoglichkeiten in
einer moralischen Krisensituation lediglich anhand der sich daraus ergebenden Folgen be-
wertet werden. Fiir Bentham und Mill handelt es sich um eine gute Folge und folglich um die
richtige Handlung, wenn diese einen Nutzen erzeugt. Sie verfolgen das Prinzip des grof3t-
moglichen Gliicks fiir die Mehrheit der Menschen. Als Kurzformel dessen wird in der Litera-
tur immer wieder der Satz ,Das grofte Gliick der groBten Zahl“ verwendet.
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Ein weiteres Ziel des Utilitarismus ist das groBtmogliche Wohlergehen fiir die Mehrheit der
Betroffenen einer Handlung. Demnach sind einzelne Handlungen auch dann nicht zu vertre-
ten, ,[...] wenn sie zwar die besten Folgen fiir den Einzelnen hatten, aber das Wohlergehen
aller Betroffenen gefahrden wurden.” Laut des Utilitarismus sollte sich die in einer morali-
schen Konfliktsituation befindende Person fiir die Handlungsmoglichkeit entscheiden, die
sowohl das Gliick als auch das Wohlbefinden der meisten Menschen maximiert. Wichtig in
der Theorie des Utilitarismus ist es aber auch ,die Interessen eines jeden Menschen, unab-
hangig von dessen Status oder Identitat, in gleicher Weise zu beriicksichtigen.”

Eine Handlung gilt als moralisch richtig, wenn sie das Wohl und Gliick der Mehrheit fordert -
unabhangig vom individuellen Nutzen. Dabei sollen die Interessen aller Betroffenen gleich-
wertig berlicksichtigt werden.

Bitte schauen Sie sich das Video zum Bahngleis-Dilemma (https://www.youtube.com/watch
?2v=MhOJp1DcabM) an.

Notizen zum Beispiel des Bahngleis-Dilemmas



https://www.youtube.com/watch?v=MhOJp1DcabM
https://www.youtube.com/watch?v=MhOJp1DcabM

(MODUL 2: ETHISCHE PRINZIPIEN UND HERAUSFORDERUNGEN) 40

211 Ausblick

Ethische Reflexion ist ein zentraler Bestandteil professionellen pflegerischen Handelns. Dafiir
brauchen Pflegende fundierte Kenntnisse iiber ethische Grundprinzipien und ethische Theorien.

In dieser Lektion wurde vermittelt:

+ Die Achtung der Menschenwiirde ist sowohl im Grundgesetz als auch in der Ethik das
oberste Prinzip.

« Die vier zentralen ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress-Autonomie,
Schadensvermeidung, Fursorge und Gerechtigkeit-bilden die Grundlage fiir ethisches
Handeln im Pflegebereich.

- Die Anwendung dieser Prinzipien erfolgt situationsbezogen, ohne feste Reihenfolge.

« Zur Entscheidungsfindung konnen zusatzlich ethische Theorien wie die deontologi-
sche (Pflichtenethik) und teleologische (Folgenethik) Ethik herangezogen werden.

Wichtig: Ethische Prinzipien und Theorien bieten Orientierung, ersetzen aber nicht die indi-
viduelle Einzelfallentscheidung.

2.12 Fallbeispiel zu den ethischen Grundprinzipien-Frau Hager

Frau Hager, 83 Jahre alt, stlrzt im Seniorenheim mit dem Kopf gegen ihr Bett und wird mit
einer schweren Hirnblutung auf die Intensivstation eines nahegelegenen Krankenhauses
aufgenommen. Sie erhalt das letzte freie Bett auf der Station. Sie ist bewusstlos und muss
im Verlauf der Nacht kiinstlich beatmet werden. Die Prognose, dass sie wieder gehend und
sprechend das Krankenhaus verlasst, ist aufgrund des AusmaRes der Blutung sehr schlecht.
Es gibt weder eine Patientenverfiigung, noch eine Vorsorgevollmacht.
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Frau Hager lebte auch vor ihrem Einzug in das Seniorenheim allein und hat keine nahen
Angehorigen. Eine entfernte Nichte wird informiert Gber ihren Zustand, zwischen den bei-
den bestand nicht mehr viel Kontakt. Das interprofessionelle Team der Intensivstation wird
einen gerichtliche*n Betreuer*in beantragen. Da das jedoch einige Tage dauern wird und
Frau Hager bis dahin versterben konnte, beschlief3t das interprofessionelle Team der Inten-
sivstation, dass lebenserhaltende MaRnahmen fortgefiihrt werden.

Inwiefern handelt das Team der Intensivstation im Einklang mit den ethischen Grundprinzipien?
Beantworten Sie die Frage fir sich selbst.

1. Inwiefern wird das Prinzip der Autonomie oder Selbstbestimmung
(engl. respect for autonomy) bei Frau Hager gewahrt?

2. Wie bewerten Sie die Einhaltung des Prinzips des Nicht-Schadens
(engl. non-maleficence)?

3. Wie wird das Prinzip der Fiirsorge/des Wohltuns (engl. beneficence) bei Frau Hager
beriicksichtigt?
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4, Liegt ein VerstoB gegen das Prinzip der Gerechtigkeit (engl. justice) vor?

Nutzen Sie den folgenden Platz fiur eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammen-
fassung der 2. Lektion in Modul 2.

Was war fiir Sie besonders wichtig oder interessant?
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Lektion 3: Ethische Herausforderungen in der Palliativpflege

3.1 Definition ethische Herausforderung

Eine ethische Herausforderung beschreibt eine Situation, in der eine Person-basierend auf
ihren personlichen oder beruflichen Moralvorstellungen - keine eindeutige Antwort auf eine
Fragestellung findet. Im Gesundheitswesen betreffen solche Situationen meist pflege- und
hilfebediirftige Menschen oder deren Angehorige.

Es wird unterschieden zwischen:

Ethischem Problem (auch ethischer Konflikt oder moralisches Problem):

« Eine Entscheidung zwischen mehreren Handlungsoptionen fallt schwer, kann aber in-
nerlich oder aulerlich gelost werden.

« Ethischem Dilemma: Zwei mogliche Handlungen stehen zur Wahl, aber keine ist mo-
ralisch eindeutig richtig-beide erscheinen als problematisch.

Der Ubergang zwischen Problem und Dilemma ist oft nicht klar abzugrenzen.
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3.2 Fallbeispiel eines ethischen Problems-Herr Schmidt

Hier finden sie ein Fallbeispiel eines ethischen Problems, welches aus dem geriatrisch-
onkologischem Bereich stammt. Es handelt sich hierbei um ein abgewandeltes Fallbeispiel
aus der Praxis.
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Der 67-jahrige Herr Schmidt ist an einer lebensbedrohlichen Form des Blutkrebses erkrankt
und keine der noch maoglichen Therapien hat angeschlagen. Herr Schmidt wird voraussicht-
lich innerhalb des nachsten Jahres versterben, was er bereits zu ahnen scheint. In einem
Gesprach mit der zustandigen Gesundheits- und Krankenpflegerin, die mit seinen Befunden
vertraut ist, fragt er sie, ob er sich ein Haus kaufen oder lieber eine schone Kreuzfahrt mit
seiner ganzen Familie machen solle. Die Beziehung von Herrn Schmidt und der Gesundheits-
und Krankenpflegerin ist sehr vertraut, weshalb sie ihm gerne die Wahrheit tiber seine Pro-
gnose sagen wiirde. Laut des Deutschen Gesetzes sind jedoch nur Arzt*innen zu dieser Art
von Aufklarung befahigt. Der Stationsarzt ist jedoch gerade nicht anwesend.

Es stellt sich somit die Frage: Wie soll die Gesundheits- und Krankenpflegerin auf die
Frage von Herrn Schmidt reagieren?
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Wie wiirden Sie an Stelle der Gesundheits- und Krankenpflegerin reagieren?

3.3 Wege aus dem ethischen Problem-Herr Schmidt

Das ethische Problem liegt bei diesem Fall darin, dass die Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin zunachst keine Antwort auf die Frage von Herrn Schmidt hat. Sie denkt, dass sie sich
entscheiden muss, ob sie Herrn Schmidt die Wahrheit sagt oder ihn anlugt.

Im Endeffekt muss die Gesundheits- und Krankenpflegerin ihre personlichen Moralvorstel-
lungen jedoch gar nicht verletzen, da sie sich fiir keine dieser beiden Moglichkeiten ent-

scheiden muss. Sie hat mehrere Handlungsoptionen.

Welche wiirden Sie nehmen?

Welche Antwort konnte nach einer ethischen Reflexion gegeben werden?

Mustervorschlag: Die Gesundheits- und Krankenpflegerin konnte sagen: ,Lieber Herr
Schmidt, diese Frage kann ich nicht fiir Sie beantworten. Ich wiirde gerne ein Gesprach zwi-
schen Ihnen, mir und unserem Stationsarzt vereinbaren, dann konnen wir tiber lhre Fragen
und Plane sprechen. Ist das in Ordnung? Und tibrigens: eine Kreuzfahrt ist doch immer eine
gute ldee, oder?”

Die hier vorgeschlagenen Optionen dienen als Beispiele fiir ethisch reflektierte Entschei-
dungen der Pflegenden und haben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
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3.4 Ethisches Dilemma

Ein ethisches Dilemma (auch moralisches Dilemma oder umgangssprachlich Zwickmiihle) be-
schreibt eine Situation, in der eine Person zwischen zwei moralisch problematischen Hand-
lungsoptionen wahlen muss - keine der Optionen erscheint als eindeutig gut oder richtig.

Das Besondere daran ist, dass mehrere moralische Prinzipien miteinander in Konflikt ste-
hen und die betroffene Person sich entscheiden muss, welches Prinzip sie verletzt oder als
weniger wichtig einstuft. Dies fiihrt zu einem inneren Konflikt, besonders, wenn beide Prin-
zipien als gleich bedeutend empfunden werden.

Solche Dilemmata treten besonders haufig im Pflegebereich auf-oft als Folge von struktu-
rellen Mangeln, z.B. durch politische, wirtschaftliche, organisatorische oder hierarchische
Rahmenbedingungen.

3.5 Fallbeispiel eines ethischen Dilemmas - Frau Glinther

Auf dieser Seite finden sie ein Fallbeispiel eines ethischen Dilemmas, welches aus einer
Altenpflegeeinrichtung stammt und leicht abgewandelt wurde.

Die 80-jahrige Frau Glinther lebt seit ein paar Jahren in einer Pflegeeinrichtung. Seit ihrem
Schlaganfall vor zwei Jahren kann sie sich nicht mehr selbststandig im Bett mobilisieren
und bedarf pflegerischer Hilfe beim Wechsel ihrer Liegeposition.
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Seit vier Tagen ist Frau Glinther nachts sehr unruhig, sodass sie kaum geschlafen hat. Zur
Vorbeugung von Dekubitus (Druckgeschwiiren), zu denen sie leider neigt, hat das Pflege-
team unter Berlicksichtigung der individuellen Risikofaktoren entschieden sie nachts min-
destens alle drei Stunden anders zu positionieren. Nun ist Frau Gilinther gerade eingeschla-
fen, als es wieder Zeit fiir einen Positionswechsel ist. Der zustandige Altenpfleger liberlegt,
was er jetzt tun soll.

Das ethische Dilemma liegt bei diesem Fall darin, dass der Altenpfleger zwei Moglichkeiten
zur Auswahl hat, die sich scheinbar nicht vereinbaren lassen. Er wei nicht, was er mit Frau
Giinther machen soll, weil er beide Optionen aus fachlicher Sicht gleichermalen vertreten
kann. Ein Unterlassen von einer der beiden Moglichkeiten kann er mit seiner fachlichen Ex-
pertise und seinen personlichen Moralvorstellungen nicht vereinbaren.

Der Altenpfleger muss jedoch tatig werden und sich flir MaBnahmen entscheiden. Er stellt
sich die Frage: ,Soll ich Frau Glinther, obwohl sie gerade eingeschlafen ist, anders positio-
nieren und sie dadurch eventuell wecken oder soll ich sie schlafen lassen und die Entste-
hung von Dekubitus riskieren?“

Folgende Fragen konnen dem Altenpfleger helfen in dieser Situation zu einer ethisch reflek-
tierten Entscheidung zu kommen. Beantworten Sie die Fragen auch fir sich.
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« Welche Unterlassung ist schlimmer? Warum?

« Was konnte der Pfleger kurzfristig tun? Gibt es Optionen, die bisher noch nicht in Frage
kamen?

-« Was kann der Pfleger langerfristig tun, im Falle, dass diese Situation ofter erwartet wiirde?

- Wie wiirden Sie in einer solchen Situation handeln?

Notizen

3.6 Wege aus dem ethischen Dilemma - Frau Giinther

Der Altenpfleger kommt nach einiger Zeit des Nachdenkens und Reflektierens auf weitere
Moglichkeiten.

Welche hatten Sie noch in Erwagung gezogen?
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3.7 Differenzierung ethisches Problem und ethisches Dilemma

Die Differenzierung zwischen einem ethischen Problem und einem ethischen Dilemma ist
manchmal nur schwer moglich. Um nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis
zwischen den beiden Begrifflichkeiten unterscheiden zu konnen, bedarf es der zu entschei-
dende Person neben den Wissensgrundlagen auch an Erfahrung mit ethischen Herausfor-
derungen.

Zudem konnen wir ethisch herausfordernde Situationen mit Hilfe unseres Empfindens wie
beispielsweise innerer Anspannung, unseren Bedenken oder unserem Mitgefiihl besser
identifizieren.

AuRRerdem bleibt wichtig zu erwahnen, dass ethische Probleme sowie ethische Dilemmata
nicht nur Pflegende betreffen, sondern das gesamte Umfeld des hilfe- und pflegebediirfti-
gen Menschen. Es missen also auch die Pflegeassistenz, Betreuungskrafte, gesetzliche Be-
treuer, An- und Zugehorige sowie alle anderen direkt und indirekt involvierten Personen mit
in die jeweilige ethisch herausfordernde Situation einbezogen werden.

3.8 Ethische Herausforderungen in der Palliativpflege im Kontext von Selbstbe-
stimmung und Flirsorge

In der Pflege und Betreuung hilfe- und pflegebediirftiger Menschen treten haufig ethische
Herausforderungen auf - besonders im Spannungsfeld zwischen Autonomie (Selbstbestim-
mung) und Flirsorge. Oft lassen sich der Wille der betroffenen Person bzw. der mutmaRliche
Wille von Angehorigen nicht mit der Fursorgepflicht der Pflegenden vereinbaren.

Diese Wertekonflikte gelten insbesondere in der geriatrischen Palliativpflege als besonders
herausfordernd. Typische Situationen, in denen solche Konflikte auftreten, sind:

1. Nahrungs- und Fliissigkeitszufuhr

2. Positionierungen

3. Korperpflege und Umgang mit Inkontinenz
4, Kommunikation

In all diesen Bereichen mussen Pflegende Entscheidungen treffen, die beide Werte—Selbst-
bestimmung und Flrsorge-gegeneinander abwagen.
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3.9 Ausblick

Ethisch reflektiertes Handeln erfordert zunachst die Unterscheidung zwischen einem ethi-
schen Problem und einem ethischen Dilemma. Wahrend ethische Probleme in der Regel
unter Beriicksichtigung eigener Moralvorstellungen losbar sind, stehen bei Dilemmata zwei
gleich ungiinstige Handlungsoptionen zur Auswahl.

Gerade im Pflegebereich treten ethische Dilemmata haufig auf. Dabei ist es wichtig, das
gesamte Umfeld der pflegebedurftigen Person mit einzubeziehen und im Sinne ihres Wohl-
ergehens zu entscheiden. Die beruflichen und personlichen Werte sollten dabei als Orien-
tierung dienen.

Pflegende bendotigen fiir solche Situationen Sensibilitat, Kommunikationsstarke und die Be-
reitschaft zur kontinuierlichen Reflexion eigener Werte und Normen. Da moralische Vorstel-
lungen individuell unterschiedlich sind, ist auch die Empathie gegenuiber anderen Sichtwei-
sen entscheiden.
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3.10 Fallbeispiel Frau Briickner

Frau Briickner ist 79 Jahre alt und lebt seit drei Jahren in einer Pflegeeinrichtung fiir Men-
schen mit einer Alzheimer-Demenz. Ihre Demenzerkrankung und ihr Allgemeinzustand ha-
ben sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Frau Bruckner liegt meistens im
Bett und wird nur noch zeitweilig in einen Rollstuhl mobilisiert. Die Kontaktaufnahme zu ihr
ist sehr eingeschrankt moglich. Frau Briickner reagiert selten auf Ansprache, jeglichen Be-
ruhrungen weicht sie aus. Gelegentlich erwidert sie jedoch die Blicke der Pflegenden oder
der Besuchenden.

Uber langere Zeiten am Tage wirkt Frau Briickner jedoch abwesend und scheint nicht an-
sprechbar zu sein. In den vergangenen Monaten hat Frau Bruckner nicht mehr gut gegessen
und ohne Aufsicht und Unterstiitzung der Pflegenden hat sie ihre Mahlzeiten oft unangerihrt
stehen gelassen. An manchen Tagen ist Frau Brickner zu mude oder zu schwach zum Essen.
Haufig vergisst sie zu schlucken und muss von der Pflege immer wieder aktiviert werden.

In letzter Zeit hat Frau Briickner wiederholt die Nahrungseinnahme verweigert, wobei sie
die Lippen verschlossen oder die Nahrung mit der Hand abgewehrt hat. Auch hat sie mehr-
fach von den Pflegenden eingefiihrte Nahrung ausgespuckt.

Bei einer Dienstbesprechung aullert eine Altenpflegerin ihr Unbehagen. Sie hat das Gefiihl,
etwas Unrechtes zu tun, wenn Sie Frau Briickner zum Essen zwingt. Die Wohnbereichslei-
tung duRert Verstandnis, weist aber darauf hin, dass nach Ansicht der zustandigen Arztin
bei Frau Briickner keine organischen Ursachen fiir die Nahrungsverweigerung vorliegen. Bei
fortgesetzter Nahrungsverweigerung sei das Legen einer PEG-Sonde (PEG=Perkutane Endo-
skopische Gastrostomie) in Betracht zu ziehen. Diesen Schritt mochte die Altenpflegerin
moglichst vermeiden, auch wenn sie Frau Briickner nicht einfach verhungern lassen mochte.
Das Pflegeteam wird daher von der Wohnbereichsleitung angewiesen, die Abwehrhaltung
von Frau Briickner nicht zu tolerieren und ihr trotzdem Nahrung zuzufiihren.

Die Situation verscharft sich, als Frau Bruckner jegliche Nahrungszufuhr vollstandig verwei-
gert und handgreiflich wird. Gleichzeitig tritt eine neue Infektion auf. Frau Briuckner bekommt
Fieber und stellt auch das Trinken ein. Ihr wird zunachst eine Infusion gelegt, um wenigstens
die Flussigkeitszufuhr sicherzustellen. Die Infektion wird medikamentds behandelt, sodass
das Fieber zurlickgeht. Der Gesamtzustand von Frau Briickner ist aber weiterhin schlecht.

In einer Dienstbesprechung wird nun in Erwagung gezogen, Frau Briickner mit der Diagnose
~Nahrungsverweigerung” in ein Krankenhaus zu tiberweisen. Die Wohnbereichsleitung zieht
die zustandige Arztin hinzu. Die Griinde fiir Frau Briickners Nahrungsverweigerung werden
ausgiebig diskutiert. Dabei spielt auch die Frage nach dem mutmaRlichen Willen von Frau
Briickner eine Rolle. Mehrere Personen auflern die Ansicht, dass Frau Briickner offenbar
mit dem Leben abgeschlossen habe und sterben wolle. Das sei zu respektieren. Die Arztin
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auBert Bedenken bei dieser Annahme, sodass vor einer endgiltigen Entscheidung die Toch-
ter von Frau Briickner verstandigt wird.

Nach der Dienstbesprechung nimmt die Wohnbereichsleitung Kontakt zu den Angehorigen
auf. Frau Briickners Tochter kommt gemeinsam mit ihrem Ehemann in die Pflegeeinrichtung.
Die Wohnbereichsleitung berichtet von den Bedenken einiger Pflegenden und deren Mei-
nung, dass es fur Frau Briickner besser ware, wenn auf eine PEG-Sonde verzichtet wiirde.
Es musse akzeptiert werden, dass Frau Briickner sterben mochte, zumal die Prognose ihrer
Alzheimer-Demenz denkbar schlecht sei.

Das Ehepaar auBert jedoch heftigen Widerspruch und verlangt, die zustandige Arztin zu
sprechen. Das Gesprach findet ohne Beteiligung der Pflegenden statt. Die Arztin mochte
Frau Briickner umgehend in ein Krankenhaus uiberweisen, wo sie eine PEG-Sonde erhalten
soll. Die Tochter bittet um eine kurze Bedenkzeit. Die Angehorigen sind verunsichert und
sprechen die zustandige Pflegekraft auf dem Flur an. Sie erzahlen, dass sie nun gar nicht
mehr wissen, was sie tun sollen.

1. Liegt ein ethisches Problem oder ein ethisches Dilemma vor?
2. Welche ethischen Grundprinzipien werden in Frau Briickners Fall verletzt?
3. Wie erfahren Sie den mutmaRlichen Willen von Frau Briickner?

4, Wie wiirden Sie als professionelle Fachkraft eine Losung herbeifiihren?

Notizen
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Nutzen Sie den folgenden Platz fiir eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammen-
fassung der 3. Lektion in Modul 2.

Was war fiir Sie besonders wichtig oder interessant?
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Lektion 1: Ethische und rechtliche Normen

1.1 Unterscheidung ethischer und rechtlicher Normen

Normen sind Regeln oder Standards, die bestimmten Werten zugrunde liegen. Rechtliche
Normen werden von Gesetzen festgelegt und sind verbindlich, wahrend ethische Normen
sich aus gesellschaftlichen Wertvorstellungen entwickeln. Obwohl sie sich iiberschneiden,
sind sie nicht identisch. Moralische Normen stimmen oft mit rechtlichen Normen liberein,
weil Gesetzgeber moralische Ansichten teilen oder Gesetze die moralischen Einstellungen
beeinflussen. Ethik reflektiert die Moral und beschaftigt sich auch mit der moralischen Di-
mension des Rechts. Es gibt eine Konkurrenz zwischen Ethik und Recht, da beide mensch-
liches Verhalten regulieren, aber auf unterschiedliche Weisen.

Normen konnen sowohl rechtlich als auch moralisch giiltig sein, z.B. das Verbot, aus Habgier
zu toten, das sowohl rechtlich als auch moralisch verankert sein kann.

Als Normen (lateinisch norma=Regel, MaBstab) sind Richtlinien und Standards, denen be-
stimmte Werte zugrunde liegen. Neben rechtlichen Normen, die von Instanzen gesetzt wer-
den, gibt es ethische Normen, die sich aus gesellschaftlichen Wertvorstellungen entwickeln.
Obwohl sie sich haufig uberschneiden, sind sie nicht identisch. Oft stimmen moralische
Normen mit rechtlichen uberein, weil Gesetzgeber moralische Ansichten teilen oder Gesetze
diese beeinflussen. Diese Uberlappung zeigt die Bedeutung, das Verhaltnis zwischen Moral
und Recht zu untersuchen. Ethik reflektiert Moral und beschaftigt sich auch mit der morali-
schen Dimension des Rechts, etwa in der Rechtsethik. Es besteht eine Konkurrenz zwischen
Ethik und Recht, da beide menschliches Verhalten regulieren, aber auf unterschiedliche
Weise. Recht und Moral unterscheiden sich in ihrer Geltungsbasis; z. B. kann das Verbot, aus
Habgier zu toten, sowohl rechtlich als auch moralisch gelten. Diese Uberzeugungen basie-
ren auf unterschiedlichen moralischen Theorien und sollten sorgfaltig betrachtet werden.
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1.2 Relevanz rechtlicher Grundlagen fiir die pflegerische Arbeit

Pflege beriihrt viele Rechtsthemen wie Betreuungsrecht, Vollmachten, Patientenverfiigungen
und Behandlungsvertrage. Daher ist es wichtig, gesetzliche Vorgaben zu kennen und medizi-
nisch sowie rechtlich zu beurteilen. Bereits in der Ausbildung wird ein Basiswissen zu Recht
in der Pflege vermittelt. Viele Rechtsthemen sind Teil des Pflegealltags und mit ethischen
Fragen verbunden, die Pflegende vor Herausforderungen stellen konnen.

1.3 Uberpriifen Sie lhr Wissen!

Bevor wir zu den Grundrechten libergehen, schauen Sie sich bitte im Kurs die Flashcards mit
Fragen zu rechtlichen und ethischen Normen an.

Was sind Normen?
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1.4 Die Grundrechte gemaR Grundgesetz

Das Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland wurde 1949 beschlossen und ist die
ranghochste deutsche Rechtsnorm. Innerhalb des ersten Abschnitts des Grundgesetztes
sind in insgesamt 19 Artikeln die Grundrechte verankert. Sie sind die grundlegenden Rechte
von Einzelnen gegeniiber dem Staat.

§ - Artikel des deutschen Grundgesetzes

Artikel1 — Schutz der Menschenwiirde Artikel 11 — Recht der Freiziigigkeit

Artikel 2 — Freiheit der Person Artikel 12 — ;rl::iiﬁj:':;e;:tfswahl&Wehrdienst/
Artikel 3 — Gleichheit vor dem Gesetz Artikel 13 — Unverletzlichkeit der Wohnung
Artikel 4 — Glaubens- und Gewissensfreiheit Artikel 14 — Eigentumsgarantie

Artikel5 — Freie MeinungsiduBerung Artikel 15 — Uberfiihrung in Gemeineigentum
Artikel 6 — Schutz der Ehe und Familie Artikel 16 — ig?tsangehﬁrigkeit, Auslieferung,
Artikel 7 — Elternrechte, staatliche Schulaufsicht Artikel 177 — Petitionsrecht

Artikel 8 — Versammlungsfreiheit Artikel 18 — Einschrankung/Aberkennung

von Grundrechten

Artikel 9 — Vereinigungsfreiheit Artikel 19 — Rechtsweggarantie

Artikel 10 — Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis

Abb. 7: Artikel des deutschen Grundgesetzes

1.5 Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebediirftiger Menschen

Die Pflege-Charta wurde zwischen 2003 und 2005 vom ,Runden Tisch Pflege” mit rund 200
Expert*innen aus Verbanden, Politik, Praxis und Wissenschaft entwickelt. Sie soll die Le-
benssituation von hilfe- und pflegebediirftigen Menschen verbessern und ihre Rechte
starken. Die Charta wurde 2006 veroffentlicht und besteht aus acht Artikeln, die seitdem
unverandert sind. 2018 wurde sie erstmals redaktionell angepasst, um Anderungen im Pfle-
geversicherungsrecht zu beriicksichtigen. Die Uberarbeitung erfolgte mit Beteiligung von
Leistungstragern, Pflegefachkraften, Pflegebedurftigen, Angehorigen sowie Vertreter*innen
aus Politik und Wissenschaft. Die Charta richtet sich an pflegebediirftige Menschen, ihre An-
gehorigen und alle, die im Pflegebereich tatig sind oder werden mochten.
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1.6 Die acht Artikel der Charta der Rechte hilfe- und pflegebediirftiger Menschen

Auf der folgenden Seite erhalten Sie einen genaueren Einblick in die acht Artikel der Charta
der Rechte hilfe- und pflegebediirftiger Menschen.

Charta der Rechte hilfe- und pflegebediirftiger Menschen

Artikel1 — Selbstbestimmung und Hilfe zur Selbsthilfe

Artikel 2 — Korperliche und seelische Unversehrtheit, Freiheit und Sicherheit

Artikel3 — Privatheit

Artikel 4 — Pflege, Betreuung und Behandlung

Artikel 5 — Information, Beratung und Aufklarung

Artikel 6 — Wertschatzung, Kommunikation und Teilhabe an der Gesellschaft
Artikel7 — Religion, Kultur und Weltanschauung

Artikel 8 — Palliative Begleitung, Sterben und Tod

Abb. 8: Artikel der Charta der Rechte hilfe- und pflegebediirftigen Menschen

1.7 Der ICN-Ethikkodex

Um ethische Grundprinzipien in der Pflege anzuwenden, wurden berufsspezifische Prinzipi-
en im Ethikkodex des International Council of Nurses festgehalten. Dieser seit 1953 gultige
Leitfaden beschreibt Werte, Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten fiir Pflegen-
de weltweit. Er wurde zuletzt 2021 liberarbeitet, wobei die deutschsprachige Version vom
OGKV, SBK und DBfK verantwortet wird. Der Kodex definiert vier zentrale Zustandigkeiten:
Forderung, Verhutung, Wiederherstellung von Gesundheit sowie Linderung von Leiden und
wurdevoller Sterbebegleitung. Pflegende handeln zum Wohle einzelner Menschen, ihrer Fa-
milien, Gemeinschaften und ganzer Bevolkerungen, stets mit Achtung der Menschenrechte,
unabhangig von Alter, Herkunft oder sozialem Status.
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1.8 Inhalte des ICN-Ethikkodex

Neben den pflegerischen Zustandigkeiten werden auch vier Hauptelemente ethischer Ver-
haltensweisen in dem ICN-Ethikkodex beschrieben.

1.9 Hauptelemente des ICN-Ethikkodex

Es gibt verschiedene Elemente des ICN-Ethikkodex:
- Pflegende und Patient*innen
Pflegende und die Praxis
Pflegende und der Beruf
- Pflegende und globale Gesundheit

Bitte Uiberlegen Sie sich beispielhaft Aufgaben, die in den jeweiligen Bereich passen.

Pflegende und Patient*innen

Pflegende und die Praxis

Pflegende und der Beruf

Pflegende und globale Gesundheit
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Lektion 2: Patientenrechte

2.1 Patientenrechte

Auf dieser Seite werden die Patientenrechte erklart, die im Biirgerlichen Gesetzbuch (BGB)
im Rahmen des , Patientenrechtsgesetzes” seit 2013 geregelt sind. Sie starken die Position
der Patient*innen, sorgen fiir Rechtssicherheit bei Behandelnden und fordern eine trans-
parente, hochwertige Versorgung.

Bl

Die wichtigsten Regelungen sind:

« §630a: Der Behandlungsvertrag entsteht meist automatisch bei Behandlung, z.B. in
Arztpraxen oder bei Pflege, und muss nach fachlichen Standards erfolgen.

+ §630c: Behandelnde und Patientinnen sollen zusammenarbeiten; Patientinnen mus-
sen vor Behandlungsbeginn umfassend informiert werden, aulRer bei unaufschieb-
barer Behandlung.

« §630d: Die Einwilligung der Patient*innen ist nur nach Aufklarung moglich; bei Nicht-
Einwilligungsfahigkeit entscheidet eine berechtigte Person.

« §630e: Behandelnde mussen uber Art, Risiken und Folgen der MaBnahmen aufklaren.
 §630f: Die Behandlung und Aufklarung miissen dokumentiert werden.
- §630g: Patient*innen haben das Recht auf Einsicht in ihre Akte.

+ §630h: Bei Behandlungsfehlern muss der Behandelnde beweisen, dass er richtig auf-
geklart und informiert hat; fehlende Dokumentation wird als Beweis fiir unterlassene
MaRnahmen gewertet.
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2.2 Patientenverfiigung

Die Patientenverfiigung ist eine wichtige Erganzung der Patient*innenrechte in der Pflege.
Seit 2009 ist sie gesetzlich im Biirgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert, um die Selbstbe-
stimmung bei medizinischen Entscheidungen auch bei Entscheidungsunfahigkeit zu sichern.

« Eine Patientenverfiigung ist eine schriftliche Willenserklarung von einwilligungsfahi-
gen Patient*innen fiir den Fall, dass sie spater nicht mehr selbst entscheiden konnen.
Sie muss vor Behandlungen erstellt werden und ist bei aktueller Gultigkeit verbind-
lich. Es wird empfohlen, sie jahrlich zu uberprifen oder zu erneuern.

- Man kann eine individuelle Patientenverfiigung bei der Verbraucherzentrale erstellen
lassen, wobei eine Vorlage vom Bundesjustizministerium genutzt wird.

«  Wichtig ist, die Verfligung so aufzubewahren, dass sie schnell zuganglich ist - z.B. im
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer, auf das seit Anfang 2023 auch
Arzt*innen zugreifen kénnen.

« Eine Patientenverfiigung kann jederzeit formlos widerrufen werden.
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2.3 Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfigung

Neben Patientenverfiigungen sind auch Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfiigungen
wichtig, um Entscheidungen im Sinne der Bewohner*innen zu treffen. Eine Vorsorgevoll-
macht erlaubt einer Person, im Namen des*der Vollmachtgeber*in Rechtsgeschafte zu tati-
gen, wenn diese*r dazu selbst nicht mehr in der Lage ist. Sie sollte schriftlich erfolgen, kann
jederzeit widerrufen werden und ist ab Erstellung wirksam. Fiir bestimmte Geschafte, wie
Immobilien, ist eine notarielle Beglaubigung ratsam. Eine Betreuungsverfiigung legt fest, wer
im Bedarfsfall die Betreuung ubernimmt und welche Wiinsche dabei bertcksichtigt werden
sollen. Sie ist schriftlich, bindend und kann mit einer Vorsorgevollmacht verbunden werden.
Beide Dokumente konnen im Vorsorgeregister registriert werden.
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2.4 Ehegattennotvertretungsrecht

Seit Anfang 2023 ist das Ehegattennotvertretungsrecht im §1358 BGB geregelt. Es gilt fiir
hochstens sechs Monate, wenn keine Vorsorgevollmacht besteht, und erlaubt dem Ehepart-
ner, in akuten medizinischen Notfallen unaufschiebbare Behandlungen zu genehmigen oder
abzulehnen. Das Recht greift nur, wenn der Ehepartner bewusstlos oder krank ist und sich
nicht selbst um die Gesundheit kimmern kann. Es ist nicht verpflichtend, die Vertretung zu
ubernehmen, und gilt nicht, wenn die Ehepartner getrennt leben oder dies im Vorsorgere-
gister eingetragen ist. Fiir nicht-verheiratete Paare empfiehlt sich eine Patientenverfiigung
und Vorsorgevollmacht, da das Ehegattennotvertretungsrecht dann nicht greift. In Notfallen
entscheidet das Betreuungsgericht meist, wer als Betreuer*in bestellt wird.

2.5 Der mutmaRliche Wille

Jede medizinische MaBnahme braucht die Einwilligung der Patient*innen, auBBer bei Not-
fallen. Wenn Patient*innen nicht mehr einwilligungsfahig sind, gilt die Patientenverfigung.
Fehlt diese oder ist sie nicht passend, wird der mutmaRliche Wille ermittelt. Dieser basiert
auf friiheren AuRerungen, Werten, Biografie und nonverbalen Signalen, besonders bei Men-
schen mit Demenz. Eine kontinuierliche Betreuung hilft, die Wiinsche schwerstkranker und
sterbender Menschen zu wahren, auch wenn sie sich nicht mehr direkt auBern konnen.
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2.6 Entscheidungskaskade zur Ermittlung des mutmaRlichen Willens

Zur stufenweisen Ermittlung des (mutmaBlichen) Willens haben Ralf J. Jox und Kolleg*innen
eine ,Entscheidungskaskade” entwickelt. Diese verdeutlicht, dass der miindliche oder
schriftlich gedauBerte Patientenwille immer Prioritat hat.

Entscheidungskaskade - Wille von Jox et al. (2008)

Aktuell erklarter Wille wenn nicht gegeben

des aufgeklarten und einwilligungsfahigen
Patienten (immer vorrangig, wenn vorhanden)

Vorausverfiigter Wille wenn nicht vorhanden

durch eine Patientenverfiigung erklart (fortwirkend
und verbindlich, sofern auf die Situation anwendbar)

MutmaBlicher Wille wenn nicht maéglich

(aus friiheren AuRerungen und
Wertvorstellungen zu ermitteln)

Entscheidung zum Wohl des Patienten

(Lebensschutz hat Vorrang)

Abb. 9: Stufenweise Ermittlung des mutmallichen Willens nach Jox et al.

2.7 Gegeniiberstellung der unterschiedlichen Patientenrechte

Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht erteilt der*die Vollmachtgeber*in einer Vertrauensperson die
Befugnis, im Falle eigener Handlungsunfahigkeit Rechtsgeschafte im Namen des*der Voll-
machtgeber*in zu tatigen.

Patientenrechte

Die Patientenrechte laut §§630a-h BGB umfassen das Recht auf Selbstbestimmung, In-
formation, Einwilligung, Einsicht in die Patientenakte sowie respektvolle Behandlung und
Schutz der Privatsphare wahrend medizinischer Behandlungen.
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Betreuungsverfiigung

Eine Betreuungsverfiigung dient dazu, schriftlich festzuhalten, wer im Bedarfsfall als Be-
treuer*in eingesetzt werden soll, welche Wiinsche beziiglich der Pflegeunterbringung be-
stehen. Sie ist fur die betreuende Person sowie das Betreuungsgericht bindend.

MutmalRlicher Wille

Jede medizinische MaRnahme bedarf der Einwilligung der Patient*innen. Wenn Patient*in-
nen nicht mehr einwilligungsfahig sind, keine Patientenverfligung vorliegt oder diese nicht
anwendbar ist muss der mutmaRliche Wille ermittelt werden. Dabei werden frithere miind-
liche und schriftliche WillensauBerungen sowie personliche, ethische und religiose Wert-
vorstellungen berticksichtigt.

Patientenverfiigung

Die Patientenverfligung ist im BGB verankert, um die Selbstbestimmung uber medizinische
Behandlungen auch bei Entscheidungsunfahigkeit sicherzustellen. Sie muss schriftlich vor
den entsprechenden Untersuchungen oder Eingriffen erstellt werden, ist bei Giiltigkeit ver-
bindlich und sollten jahrlich erneuert werden.

Ehegattennotvertretungsrecht

Das Ehegattennotvertretungsrecht ist in §1358 BGB gesetzlich verankert und ermachtigt bei
Fehlen einer Vorsorgevollmacht den vertretenden Ehegatten fiir maximal sechs Monate, bei
medizinischer Notwendigkeit in unaufschiebbare Untersuchungen, Heilbehandlungen oder
arztliche Eingriffe einzuwilligen oder diese zu untersagen, sofern der mutmaRliche Wille
des*der erkrankten Ehepartner*in berticksichtigt wird und diese*r sich nicht selbst um die
gesundheitlichen Angelegenheiten kiimmern kann.

Lektion 3: Strafrechtliche Aspekte

3.1 Strafrechtliche Verantwortung in der Pflege

In Deutschland wird das Recht in zwei Hauptbereiche unterteilt:
« das Offentliche Recht
- das Privatrecht/Zivilrecht

Das Offentliche Recht regelt die Beziehungen zwischen den Biirger*innen und dem Staat,
wahrend das Privatrecht die Beziehungen unter den Biirgerinnen selbst behandelt.
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. Rechtsgebiete )

Offentliches Recht Privatrecht/Zivilrecht
Rechtsbeziehungen zwischen Person und Staat Rechtsbeziehungen zwischen Personen
Verfassungsrecht Strafrecht Vertragsrecht
Verwaltungsrecht Ordnungswidrigkeitenrecht Arbeitsrecht
Umweltrecht Int. Privatrecht
Sozialrecht u.a. Handelsrecht u.a.

Abb. 10: Ubersicht zu Rechtsgebieten

Ein wichtiger Teil des offentlichen Rechts ist das Strafrecht, das festlegt, welche Vergehen
bestraft werden und wie hoch die Strafen ausfallen konnen. In der Ausbildung von Pflege-
kraften hort man oft den Satz: ,Als Pflegekraft steht man mit einem Bein immer im Gefang-
nis.“ Dies verdeutlicht, dass das Strafrecht dazu dient, Pflegekrafte zu warnen und sie zu
groRtmoglicher Sorgfalt anzuhalten.

Viele strafrechtliche Vorschriften sind selbstverstandlich, wie zum Beispiel das Verbot, Pa-
tient*innen korperlichen oder gesundheitlichen Schaden zuzufiigen oder ihre Freiheit ein-

zuschranken. Diese Regelungen betonen jedoch die Verantwortung, die Pflegekrafte tragen.

Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte dieser strafrechtlichen Verantwortung in der
Pflege naher erlautert.

3.2 Durchfuihrungsverantwortung

Medizinische Behandlungen erfordern besondere Verantwortungen. Diese Verantwortun-
gen sind rechtlich in zwei Bereiche unterteilt:

+ die arztliche Anordnungsverantwortung

« die pflegerische Durchfiihrungsverantwortung
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Arztliche Anordnungsverantwortung Pflegerische Durchfiihrungsverantwortung
N2 N2
Diagnose und Therapieplanung Umsetzungen der Anordnung
Kommunikation der Anordnung Beobachtung und Berichterstattung
Uberwachung der Anpassung Pflegeplanung und -durchfiihrung
Patient*innensicherheit und Rechtliches Kommunikation und Zusammenarbeit
Interdisziplindre Zusammenarbeit Fortbildung und Qualitditsmanagement

Abb. 11: Verantwortungsbereiche in der gesundheitlichen Versorgung

Arztliche Anordnungen, wie zum Beispiel die Verschreibung von Medikamenten, miissen
schriftlich auf einem Verordnungsbogen festgehalten und von dem*der Arzt *Arztin unter-
schrieben werden. Diese Anordnungen mussen auch auf die Pflegekrafte libergeben werden.

Fur die Pflegekrafte bedeutet die Durchfuhrungsverantwortung, dass sie rechtlich verant-
wortlich sind, wenn sie bei der Ausfiihrung einer arztlichen Anordnung Patient*innen scha-
den. Das heiBt, wenn etwas schiefgeht, konnen sie haftbar gemacht werden.

AuRerdem gibt es eine Sorgfaltspflicht, die fiir alle pflegerischen Tatigkeiten gilt. Pflegekrafte
missen also immer sorgfaltig und verantwortungsbewusst handeln.

Bitte lesen Sie das folgende Fallbeispiel sorgfaltig durch und beantworten Sie anschlieBend
die Fragen am Ende des Textes.

In einer stationaren Pflegeeinrichtung arbeitet Frau Brehm als examinierte Pflegekraft. Sie
ist fir die Pflege und Betreuung von Herrn Maier zustandig, einem 78-jahrigen Bewohner
mit fortgeschrittener Demenz und Diabetes mellitus. Herr Maier benotigt regelmaRig Insu-
lininjektionen, um seinen Blutzuckerspiegel zu kontrollieren.

Frau Brehm hat die arztliche Anordnung erhalten, Herrn Maier eine Insulindosis von 10 Ein-
heiten vor dem Friihstiick zu verabreichen. Die Anordnung ist klar auf dem Verordnungs-
bogen von Dr. Miiller, dem Hausarzt der stationaren Pflegeeinrichtung, dokumentiert und
von ihm unterschrieben. Frau Brehm bereitet die Insulinspritze vor und gibt Herrn Maier die
Injektion.

Nach der Verabreichung der Insulininjektion bemerkt Frau Brehm, dass Herr Maier sich unge-
wohnlich lethargisch verhalt und verwirrt wirkt. Sie tiberpriift sofort den Blutzuckerspiegel
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von Herrn Maier und stellt fest, dass dieser viel niedriger ist als normal, was auf eine mogli-
che Unterzuckerung hinweist. Sofort leitet sie die erforderlichen MaBnahmen ein, um Herrn
Maiers Blutzucker wieder zu stabilisieren.

Trotz der schnellen Reaktion von Frau Brehm entwickelt Herr Maier Symptome einer mo-
deraten Unterzuckerung, die jedoch nach intensiver Pflege und Verabreichung von Glukose
gelindert werden kdnnen. Dennoch erfordert der Vorfall eine zusatzliche Uberwachung und
Pflege von Herrn Maier fiir den Rest des Tages, um sicherzustellen, dass keine weiteren
Komplikationen auftreten.

Nach einer internen Untersuchung wird festgestellt, dass Frau Brehm bei der Verabreichung
der Insulininjektion einen Rechenfehler gemacht hat und Herrn Maier versehentlich eine
doppelte Dosis Insulin (20 Einheiten) gegeben hat. Dieser Fehler fiihrte zu einer Unterzucke-
rung bei Herrn Maier und damit zu den gesundheitlichen Komplikationen.

Welche Verantwortung hat Frau Brehm?

3.3 Die Begehungsformen: Vorsatz und Fahrlassigkeit

Die Art und Weise, wie eine Straftat begangen wird, hat oft keinen direkten Einfluss auf die
Konsequenzen. Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede in den Strafrahmen. In §15 des
Strafgesetzbuches (StGB) wird zwischen vorsatzlichem und fahrlassigem Handeln unter-
schieden.

+ Vorsatzliches Handeln bedeutet, dass eine Person sich bewusst ist, eine Straftat zu
begehen, wahrend sie dies tut.

- Fahrlassiges Handeln passiert, wenn jemand einen Fehler macht, ohne es zu wollen. Die
Person erkennt nicht, dass ihr Verhalten gefahrlich oder falsch ist.

Es folgt ein Beispiel, um die Differenzierung im praktischen Alltag zu veranschaulichen. Be-
antworten Sie bitte die Frage am Ende jedes Beispiels.
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Frau Muller, eine Bewohnerin eines Altenheims, ist bettlagerig und benotigt intensive Pflege.
Im Dienst sind heute zwei Pflegekrafte: Frau Schmidt und Herr Weber.

Frau Schmidt ist aufgrund von Personalengpassen gestresst und genervt. Als sie den Auftrag
erhalt, Frau Miller zu lagern, um Druckgeschwiire zu verhindern, entscheidet sie bewusst,
diese Aufgabe zu ignorieren. Sie denkt sich, dass es keine sofortigen Konsequenzen ha-
ben wird, wenn sie es einmal auslasst. Nach einigen Tagen entwickelt Frau Miiller schwere
Druckgeschwure.

Handelt Frau Schmidt vorsatzlich oder fahrlassig? Warum?

In beiden Fallen wird Frau Miiller geschadigt, aber der Unterschied liegt
in der Absicht: Frau Schmidt handelt vorsatzlich, indem sie bewusst eine
gesundheitlich nutzliche Handlung unterlasst und so eine Schadigung
der Patientin zumindest billigend in Kauf nimmt, wahrend Herr Weber
fahrlassig handelt, indem er unabsichtlich durch Unachtsamkeit seine
Pflicht vernachlassigt.

3.4 Strafbarkeit durch Unterlassen

Haufig begeht eine Person eine Straftat durch aktives Handeln. Aber was passiert, wenn die
Person einfach nur zusieht und nichts tut, obwohl sie helfen konnte?

GemaR §13 StGB kann eine Person fur ein Vergehen oder Verbrechen bestraft werden, selbst
wenn sie dieses nicht direkt verursacht, sondern versaumt hat, eine schadliche Handlung
zu verhindern, obwohl sie dazu in der Lage und rechtlich verpflichtet war, dies zu tun. Dies
gilt insbesondere dann, wenn das Unterlassen einer Handlung dem Ausmal} eines aktiven
Handelns entspricht.
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Es folgt ein Beispiel, um eine Straftat durch Unterlassen im praktischen Alltag zu veranschau-
lichen.

Frau Muller, Bewohnerin eines Altenheims, leidet an Demenz und hat Schwierigkeiten beim
Essen. Bei der Einnahme ihrer Mahlzeiten wird Frau Miiller von Pflegekraften unterstiitzt.
Eines Tages bemerkt Frau Schneider, eine Pflegekraft, dass Frau Miiller beim Essen stark
hustet und sichtlich Atemprobleme hat. Frau Schneider erkennt, dass Frau Miiller an einem
Stiickchen Essen zu ersticken droht und dringend Hilfe benotigt. Dennoch entscheidet Frau
Schneider, nicht einzugreifen, da sie gerade beschaftigt ist und denkt, dass eine andere
Pflegekraft schon eingreifen wird. Leider kommt weitere Hilfe nicht rechtzeitig, und Frau
Muller erstickt an dem Essen.

3.5 Unterlassene Hilfeleistung §323c StGB

Die unterlassene Hilfeleistung ist in §323c des StGB geregelt und gilt fiir alle Menschen glei-
chermalien. Sie besagt, dass jede Person in Notfallen oder gefahrlichen Situationen helfen
muss, wenn es moglich und zumutbar ist. Die Behandlungspflicht von Pflegekraften kann in
Notfallen ebenfalls aus der allgemeinen Verpflichtung zu Hilfeleistung resultieren.

Es folgt ein Beispiel, um eine Straftat durch unterlassene Hilfeleistung im praktischen Alltag
zu veranschaulichen. Beantworten Sie bitte die Frage am Ende des Beispiels.

In einer stationaren Altenpflegeeinrichtung bemerkte die Pflegekraft Frau Weber wahrend
der morgendlichen Visite, dass der Bewohner Herr Miiller bewusstlos in seinem Bett liegt.
Anstatt sofort zu reagieren und Hilfe zu leisten, entscheidet sich Frau Weber, erst nach ihren
Routinetatigkeiten auf die Gefahrensituation zu reagieren. Aufgrund des unterlassenen Ein-
greifens verschlechtert sich der Zustand von Herrn Miiller erheblich, was zu ernsthaften
gesundheitlichen Schaden fiihrt.

Was hatte die Pflegekraft Frau Weber in der beschriebenen Situation
tun miissen, um eine Straftat durch unterlassene Hilfeleistung zu
vermeiden?
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3.6 Die Aussetzung §221 StGB

Die Aussetzung ist im §221 des StGB geregelt. Dieser Paragraf besagt, dass sich jemand
strafbar macht, wenn er*sie eine hilflose Person in eine gefahrliche Situation bringt oder
sie in einer solchen Lage zuriicklasst. Pflegebediirftige Menschen benotigen in vielen Be-
reichen Unterstiitzung, sind jedoch nicht automatisch hilflos.

Bitte lesen Sie das Beispiel sorgfaltig durch und beantworten Sie anschlieBend die Frage
zum Text.

Frau Miiller ist eine 85-jahrige Bewohnerin eines Altenpflegeheims. Sie leidet an fortge-
schrittener Demenz und ist korperlich stark eingeschrankt. Sie benétigt intensive Betreu-
ung und kann sich kaum eigenstandig bewegen. Herr Schmidt, ein Pflegekraft in diesem
Heim, ist an diesem Abend fiir Frau Miiller zustandig.

Nachts bemerkt Herr Schmidt, dass Frau Muller sehr unruhig ist und mehrmals versucht,
aus dem Bett zu steigen. Da er aber seine Pause machen und sich nicht weiter mit Frau
Miiller beschaftigen mochte, stellt er das Bettgitter hoch, um sie daran zu hindern, aufzu-
stehen, und verlasst den Raum, obwohl er weiB, dass Frau Miiller in Panik gerat, wenn sie
eingesperrt ist und nicht versteht, warum sie nicht aus dem Bett kann.

Als er nach einer Stunde zuriickkommt, findet er Frau Muller schwer verletzt auf dem Boden
liegen. In ihrer Verzweiflung hatte sie versucht, uber das Gitter zu klettern, ist dabei gesturzt
und hat sich mehrere Knochenbriiche zugezogen.

Welche Verantwortung hatte Herr Schmidt in dieser Situation,
und welche Folgen kann sein Handeln haben?
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3.7 Freiheitsberaubung und Notigung

Die Straftatbestande der Freiheitsberaubung und der Notigung liegen nah beieinander. Sie
uberschneiden sich in vielen Fallen und konnen Freiheit des Individuums erheblich ein-
schranken.

Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) liegt vor, wenn jemand eine andere Person einsperrt oder
auf andere Weise ihrer Freiheit beraubt. N6tigung (§240 StGB) ist gegeben, wenn jemand
einen anderen Menschen ,rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfind-
lichen Ubel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung notigt”.

Besonders im pflegerischen Bereich ist das Verstandnis dieser rechtlichen Bestimmun-
gen wichtig, da freiheitsentziehende MaBRnahmen, auch ZwangsmaBnahmen genannt, oft
zur Diskussion stehen. Freiheitsentziehende MaBnahmen sind definiert als ,jede Handlung
oder Prozedur, die eine Person daran hindert, sich an einen Ort oder in eine Position ihrer
Wahl zu begeben und/ oder den freien Zugang zu ihrem Korper begrenzt, durch irgendeine
MaBnahme, die direkt am oder in unmittelbarer Nahe des Korpers angebracht ist und nicht
durch die Person miihelos kontrolliert oder entfernt werden kann®“

Es gibt verschiedene Formen freiheitsentziehender MaRnahmen:

Fixierungen wie das Anbringen von Bettgittern oder das Festbinden an Bett oder Stuhl durch
Gurte. Dazu gehoren auch Vorenthalten von Gehhilfen oder Schuhen sowie das Abschlief3en
von Turen oder Blockieren von Wegen.

Chemische Fixierungen durch die Verabreichung von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln ohne
medizinische Notwendigkeit, um die Bewegungsfreiheit der betroffenen Personen einzu-
schranken oder sie ruhigzustellen.

Diese Mallnahmen bergen erhebliche Risiken fur die psychische Gesundheit wie Stress,
Angst, Panik, Depression oder Aggression, sowie fiir die korperliche Gesundheit, etwa durch
Verletzungen, Stiirze oder Strangulation durch Gurte. Daher ist es entscheidend, dass frei-
heitsentziehende MalRnahmen, wenn sie erforderlich sind, korrekt angewendet werden.

Voraussetzungen dafiir sind unter anderem eine richterliche Genehmi-
gung oder arztliche Anordnung sowie die Unabwendbarkeit einer ge-
sundheitlichen Gefahr durch andere Mittel, wodurch der Einsatz frei-
heitsentziehender MaRnahmen gerechtfertigt wird. Der Einsatz solcher
MaBnahmen muss stets sorgfaltig abgewogen werden.
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Lektion 1: Grundlagen ethischer Fallgesprache

1.1 Einstieg in die Durchfiihrung ethischer Entscheidungsfindungen

Angehorige des Pflegeberufs begegnen zunehmend komplexen Versorgungssituationen. In
moralischen Krisen, bei denen eine Person zwischen mindestens zwei Handlungsoptionen
wahlen muss, ist eine sorgfaltige ethische Entscheidungsfindung wichtig. Aufgrund unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Wertvorstellungen ist diese im Gesundheitswesen oft viel-
schichtig. Es wird empfohlen, Handlungsoptionen interprofessionell zu besprechen, um ge-
meinsam eine verantwortbare Losung zu finden.

Ziel ist es, mit allen Beteiligten eine gut begriindete Entscheidung zu treffen, die akzeptiert
wird und von der Pflegekraft umgesetzt werden kann. Jede moralische Krisensituation ist
individuell und erfordert eine neue Bewertung.

Zur Unterstutzung konnen Werte, die vier ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Chil-
dress, sowie Prinzipien der Charta der Rechte hilfe- und pflegebediirftiger Menschen und
des ICN-Ethik-kodex herangezogen werden. Die Anwendung dieser Prinzipien und Normen
lasst sich durch ethische Theorien weiter begriinden.

1.2 Definition ethischer Fallgesprache

Ethische Fallgesprache sind strukturierte Verfahren mit einem klaren Ablauf. Dabei gibt es
drei Hauptrollen: eine Moderator*in, eine Falleinbringer*in und weitere Beteiligte wie Teams
oder Angehorige. Alle sind gleichberechtigt, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.
Da verschiedene Professionen beteiligt sind, braucht es eine klare Moderation, die von allen
akzeptiert wird und bei Bedarf eingreifen kann. Diese Moderationskompetenzen werden im
Modul 4, Lektion 2, vermittelt.

1.3 Ziel ethischer Fallgesprache

Das Ziel eines ethischen Fallgesprachs ist es, eine herausfordernde Fallsituation besser zu
verstehen und gemeinsam eine passende Handlungsentscheidung zu treffen. Dabei konnen
nicht nur medizinische MaBnahmen, sondern auch spirituelle und erganzende Perspektiven
beriicksichtigt werden. Im Mittelpunkt steht die Ermittlung des mutmaRlichen Willens der
Bewohner*innen, also ihrer Wiinsche und Bediirfnisse. Diese kdnnen verbal, schriftlich (z.B.
in einer Patientenverfiigung) oder durch Aussagen von Angehadrigen oder nonverbale Signale
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erfolgen. Es ist wichtig, den tatsachlichen Willen unter Beriicksichtigung von Autonomie,
Selbstwirksamkeit und Lebensqualitat genau zu erfassen.

 Durch die Analyse der Lebenssituation und der Wiinsche soll individuell auf die Per-
son eingegangen werden, um ihre Wiirde, Autonomie und Lebensqualitat zu wahren -
zentrale Aspekte in der Palliative Care.

- Die moderierte Plattform eines ethischen Fallgesprachs bietet allen Beteiligten die
Moglichkeit, sich auszutauschen und die bestmogliche Entscheidung fiir die Bewoh-
ner*innen zu treffen.
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1.4 Voraussetzung fiir ethische Fallgesprache

Ethische Fallgesprache sollten dann stattfinden, wenn Handlungen oder Vorkommnisse
die Lebensqualitat, Autonomie oder Selbstwirksamkeit von Bewohner*innen beeinflussen.
Diese Perspektiven treten nicht nur am Lebensende auf, sondern konnen bei allen Bewoh-
ner*innen auftreten. Besonders haufig sind sie am Anfang und Ende des Lebens, wenn wich-
tige Entscheidungen getroffen werden mussen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele von Fallsituationen, die ethischer Fallgesprache bedirfen:

Fallbeispiel 1:

Herr Schulze ist 80 Jahre alt und ist an Krebs erkrankt. Als Therapie ist eine rasche Opera-
tion sowie anschlieBender Chemotherapie vorgesehen. Allerdings ist Herr Schulze aufgrund
eines Delirs nicht einwilligungsfahig. Er hat in den letzten Monaten immer wieder geauRert,
dass er ein schones Leben habe und er bereit ware zu gehen, wenn es in naher Zukunft so
kommen sollte. Eine Patientenverfiigung liegt nicht vor.

Die aktuelle Behandlung von Bewohner*innen stimmt nicht mit ihrem mutmaglichen Willen
tiberein.

Fallbeispiel 2:

Frau Erwin ist 90 Jahre alt und an Demenz erkrankt. Bei einem Sturz in ihrer Pflegeein-
richtung bricht sie sich den Oberschenkel, der nun operativ versorgt werden soll. Die be-
treuenden Pflegekrafte von Frau Erwin kénnen nicht verstehen, warum das Arzteteam sich
fur eine Operation ausspricht, da die Bewohnerin bereits hochaltrig ist und aufgrund ihrer
fortgeschrittenen Demenz in naher Zukunft versterben wird.

Die aktuelle Behandlung von Bewohner*innen ist nicht mit den Werten der betreuenden
Pflegekrafte vereinbar.

Zusammenfassend lasst sich also sagen, dass ethische Fallgesprache in besonders herausfor-
dernden Situationen ihre Anwendung finden. Dabei kann das verfolgte Therapieziel sowohl
dem Willen und Wohlergehen der Bewohner*innen entgegenstehen als auch den Werten
der Pflegekrafte, Therapeut*innen etc. widersprechen.
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1.5 Methoden und Modelle ethischer Fallgesprache

Um ethische Entscheidungen in Fallgesprachen treffen zu konnen, muss zunachst eine pas-
sende Methode oder ein Modell ausgewahlt werden. Diese Hilfsmittel geben eine klare
Struktur vor, helfen die wichtigsten Aspekte zu beriicksichtigen und unterstiitzen eine gut
begriindete Entscheidung.

« Bei der Wahl sollte auf eine Methode gesetzt werden, die allen Beteiligten bekannt
ist, um die Partizipation zu fordern. Die aktive Mitarbeit der Pflegekrafte tragt zu bes-
seren Entscheidungen, mehr Arbeitszufriedenheit und zur eigenen moralischen Kom-
petenz bei.

« Das Ergebnis einer ethischen Entscheidung ist nicht immer fiir alle perfekt, aber die
gewahlte Methode hilft, den Entscheidungsprozess transparent und nachvollziehbar
zu gestalten.

« In dieser Fortbildung stellen wir die Nimwegener Methode vor, die in der Ethik sehr
bekannt ist. Sie basiert auf einer Moderation, die das Gesprach strukturiert, und um-
fasst vier Schritte.

Im Video eines Fachprojektes der Hochschule fiir Angewandte Wissenschaften in Hamburg
konnen Sie einen Einblick in die ethische Entscheidungsfindung in der Altenhilfe erhalten.

Notizen zum Video:



https://learn.hoou.de/pluginfile.php/8690/mod_lesson/page_contents/1927/Ablauf%20eines%20ethischen%20Fallgespr%C3%A4chs.mp4?time=1721324377217
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1.6 Die Nimwegener Methode

Die Nimwegener Methode wurde in den Niederlanden fur Kliniken und Pflegeeinrichtungen
entwickelt. Sie unterstiitzt multiprofessionelle Teams bei ethischen Entscheidungen, um
die bestmogliche Versorgung der Patient*innen zu gewahrleisten. Das Team kann aus Pfle-
genden, Arzt*innen, Therapeut*innen, Angehorigen und Bewohner*innen bestehen. Eine
Moderator*in fiihrt das Gesprach, sorgt fiir Struktur und achtet darauf, dass Emotionen und
komplexe Situationen nicht auRer Kontrolle geraten. Die fiinf Grundannahmen der Methode
sind: die enge Verbindung zur klinischen Praxis, sorgfaltige Formulierung der Fragestellung,
Kombination von Analyse und ethischer Argumentation, koharente Argumentation und die
Notwendigkeit einer Moderation.

In der praktischen Durchfiihrung lasst sich die Nimwegener Methode in vier Phasen unter-
teilen und anhand eines Fragenkatalogs strukturieren:

2. Inventarisieren und

1. Problembestimmung - Verstehen der Situation

—  3.Ethische Bewertung —> 4. Beschlussfassung

Abb. 12: Phasen der Nimwegener Methode zur ethischen Entscheidungsfindung

1.7 Die vier Phasen der Nimwegener Methode

Im Folgenden werden die vier Phasen der Nimwegener Methode genauer erlautert.

Phase 1: Problembestimmung

Was ist der Anlass der Besprechung? Wie lautet das zentrale Problem?

Die Formulierung der Ausgangsfrage ist eine Herausforderung. Es kann hilfreich sein, statt
direkt nach dem ethischen Problem zu fragen, die Teilnehmenden nach dem Grund der Zu-
sammenkunft zu fragen. AnschlieBend kann das moralische Problem benannt werden. Das
Team entscheidet, ob es sich um ein ethisches Problem handelt. Oft werden mehrere Proble-
me genannt; es ist sinnvoll, alle zu sammeln und dann die wichtigste Frage zu identifizieren.

Phase 2: Inventarisieren und Verstehen der Situation

Medizinische, pflegerische, lebensanschauliche und organisatorische Aspekte werden er-
mittelt.

In der zweiten Phase werden die arztlichen und pflegerischen Beurteilungen und Erfahrun-
gen betrachtet. Besonders die Perspektive der Pflegenden ist wichtig, um im Einklang mit
den Bediirfnissen der Patient*innen zu handeln. Es werden Fragen zu Alltag, psychosozialem
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Umfeld, Ressourcen und Bewaltigungsmoglichkeiten gestellt. Ziel ist ein gleichberechtigter
Austausch aller Beteiligten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Phase 3: Ethische Bewertung

Das Wohl und der Wille der Patient*innen, (Abgrenzung der) Verantwortung der Arzt*innen,
der Pflegenden usw. werden ermittelt.

In der dritten Phase wird die Bestandsaufnahme aus der zweiten Phase interpretiert und es
findet eine wertbezogene und normativ ethische Argumentation statt, die unter Einhaltung
der ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress erfolgt:

« Respekt vor der Autonomie
 Schadensvermeidung (Non-Maleficience)
- Flirsorge/Gutes tun (Beneficience)

- Gerechtigkeit

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Entscheidung tiber das Umsetzen oder Nicht-Um-
setzen einer Intervention eine achtsame Abwagung zwischen Nutzen und Schaden fur die
Patient*innen zugrunde liegt.

Phase 4: Beschlussfassung
Hat sich die Ausgangsfrage verandert?

Daran anschlieBend folgen die Formulierung der Entscheidung und die Rekapitulation der
wichtigsten Argumente.

In der letzten Phase wird die Ausgangsfrage aus Phase 1 erneut aufgegriffen. Dabei soll ge-
klart werden, ob sich die Frage durch die Bearbeitung der Situation in den vorangegangenen
Phasen verandert hat oder ob noch etwas ungeklart ist, was den Entscheidungsprozess be-
hindert. Sollten noch offene Fragen bestehen werden diese geklart, bis eine abschlieBende
Klarung erreicht wurde. Sobald die Situation klar ist, werden die wesentlichen Argumente
zusammengefasst, Entscheidungen tber den weiteren Handlungsverlauf getroffen und ent-
sprechende Absprachen im Team vereinbart. Alles wird schriftlich transparent dokumentiert.

1.8 Der Ablauf eines ethischen Fallgesprachs anhand der Nimwegener Methode

Den Fragenkatalog der Nimwegener Methode mit dem genauen Ablaufplan finden Sie am
Ende dieses Heftes. Diesen konnen Sie als Vorlage fiir zukiinftige ethische Fallgesprache



https://learn.hoou.de/pluginfile.php/8690/mod_lesson/page_contents/1931/Fragenkatalog_Nimwegener%20Methode.pdf?time=1721326177953

(MODUL 4: ETHISCHE FALLGESPRACHE) 80

nach der Nimwegener Methode nutzen. Er wird lhnen dabei helfen, sowohl Fakten und Da-
ten als auch die vier Phasen der Durchfiihrung schriftlich festzuhalten. Somit konnen das
Vorgehen und die Phasen zur ethischen Entscheidungsfindung transparent gemacht werden.

AuBerdem mochten wir an dieser Stelle noch auf ein YouTube-Video verweisen, welches den
Ablauf eines ethischen Fallgesprachs nach der Nimwegener Methode sehr gut erklart und dar-
stellt. Dadurch werden die nun theoretisch vermittelten Inhalte hoffentlich etwas deutlicher.
Um das Video zum Ablauf eines ethischen Fallgesprachs anhand der Nimwegener Methode
angucken zu konnen, nutzen Sie den Link: https://www.youtube.com/watch?v=tjuav2AtgGM
zur Nimwegener Methode-Ethik in der Pflege (YouTube)

Notizen zum Video:



https://www.youtube.com/watch?v=tjuav2AtgGM
https://www.youtube.com/watch?embed=no&v=tjuav2AtgGM
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1.9 Datenschutz und Datensicherheit bei ethischen Fallgesprachen

Individuelle
Bediirfnisse der

Gruppen_ Beteiligten
bediirfnisse

Inhaltliche Ziele

¥

Abb. 13: Relevante Aspekte ethischer Fallgesprache

Bei ethischen Fallgesprachen sind Datenschutz und Datensicherheit wichtig. Es gilt die
Schweigepflicht fur alle Beteiligten und betroffenen Personen. Auch externe Ethikbera-
ter*innen mussen Verschwiegenheit wahren. Das Gesprach sollte in einem geschiitzten Rah-
men stattfinden, wobei klar ist, wer teilnehmen und informiert werden soll. Idealerweise
sind alle relevanten Personen dabei, auch der*die betroffene Bewohner*in, sofern moglich.
Wenn keine Teilnahme moglich ist, muss die Zustimmung eingeholt werden. Bei anonymi-
sierten Gesprachen ist keine Zustimmung notig; bei bewohner*innenbezogenen Gesprachen
ist eine schriftliche Zustimmung erforderlich, inklusive Entbindung von der Schweigepflicht.
Die festgelegten Handlungsoptionen mussen schriftlich dokumentiert und nachvollziehbar
sein. Betroffene sowie ihre Vertreter*innen haben jederzeit Recht auf Einsicht in die Do-
kumentation, die in der Bewohnerakte hinterlegt wird und zehn Jahre aufbewahrt werden
sollte. Besonders bei digitaler Speicherung ist Vorsicht geboten.
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Lektion 2: Moderation ethischer Fallgesprache

2.1 Definition von Moderation

Moderation bedeutet, Gesprache zu strukturieren und zu leiten. Ziel ist oft, einen offenen
Austausch zu fordern, Meinungen zu sammeln und einen Gruppenkonsens zu finden. Wich-
tig ist, dass alle zu Wort kommen und ein sicherer Rahmen besteht. Gute Moderation unter-
stutzt eine partizipative Entscheidungsfindung auf Augenhohe. Ohne Moderation konnen
Hierarchien, Machtmissbrauch und Ergebnislosigkeit entstehen, da Themen nicht gesam-
melt oder zusammengefasst werden. Daher ist es wichtig, Moderation als Werkzeug fiir ge-
lungene Gesprache und Entscheidungen zu beherrschen.

2.2 Die Rolle von Moderator*innen

Ein*e Moderator*in ist eine Person, die ein Gesprach oder eine Veranstaltung leitet und
die Gruppe dabei unterstiitzt, zielgerichtet inhaltlich zu arbeiten. Dabei stellt der*die Mo-
derator*in eigene Meinungen und AuBerungen zurlick und konzentriert sich ausschlieBlich
darauf, die Gruppe in der Erreichung des jeweiligen Ziels zu unterstiitzen. Wortgefechte und
beleidigende Auseinandersetzungen werden durch den*die Moderator*in geschlichtet.

Moderator*innen konnen grundsatzlich sehr flexibel und vielfaltig eingesetzt werden. Beson-
ders sinnvoll ist Moderation jedoch, wenn eines der folgenden Ziele erreicht werden soll:

« Definition und Identifikation von Problemen,
« Analyse von Problemen und Schwachstellen,
 Entwicklung kreativer Problemlosungen,

- Erarbeitung von Verbesserungsvorschlagen.

2.3 Vorteile der Gesprachsmoderation

1. Moderation strukturiert und leitet Gesprache, wobei die Vorteile in vier Punkten zu
sammengefasst werden konnen: Konzentration auf Inhalte: Moderation hilft den Teil-
nehmer*innen, sich auf das Gesprach zu fokussieren, was die Qualitat der Ergebnisse
erhoht.

2. Transparente Ergebnisse: Alle Beteiligten kommen zu Wort, was die Akzeptanz und
das Verstandnis fiir Entscheidungen steigert.
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3. Verbesserte Unternehmenskultur: Durch strukturierte, hierarchietuibergreifende Zu-
sammenarbeit verbessert sich die Kommunikation und Teamarbeit im Unternehmen.

4. Steigende Motivation: Moderation verhindert Ergebnislosigkeit und Frustration, for-
dert kreative, strukturierte und partizipative Gesprache.

2.4 Rahmenbedingungen von Moderationen

Fir eine Moderation gibt es definierte Rahmenbedingungen, deren Einhaltung ausschlag-
gebend fur den Erfolg oder Misserfolg einer Moderation sein konnen. Eine der wichtigsten
Grundvoraussetzungen ist, dass eine von Glaubwurdigkeit und Vertrauen gepragte Fihrungs-
und Kommunikationskultur vorhanden ist. Diese zeichnet sich im Einzelnen durch das Vor-

handensein folgender Punkte aus:

Transparenz und Partizipation

Um Transparenz und Partizipation herstellen zu konnen,
miissen alle Beteiligten iiber das Ziel, den Hintergrund und
den Zweck des Gesprachs / der Veranstaltung informiert
werden.

Gewabhrleistung eines freien Meinungsaustausches

Um ein moderiertes Gesprach zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen und konkrete Ergebnisse zu erzielen,
ist es wichtig. darauf zu achten, dass das Gesprach nicht

von Hierarchien gechemmt oder blockiert wird. Der freie Mei-

nungsaustausch muss zu jedem Zeitpunkt gewahrleistet
werden.

Abb. 14: Rahmenbedingungen einer gelingenden Moderation

Qualitat der Argumente

Die Qualitat der Argumente steht im Mittelpunkt der Mo-
deration und nicht die Lautstarke oder die Durchsetzungs-
kraft. mit der die Argumente gedauBert werden.

Vertraulichkeit

Zum Schutz aller Beteiligten gilt Vertraulichkeit. Gemeint ist,
dass das Gesagte grundsatzlich im Moderationasraum bleibt.

2.5 Rolle des Moderators oder der Moderatorin

Die Rolle von Moderator*innen ist vergleichbar mit Schiffslots*innen, die den Weg zum Ziel
weisen. Je nach Schwerpunkt kann die Person drei Rollen einnehmen:

1. Problemlosung: Unterstiitzung bei Strukturierung, Losungsentwicklung und Zielerrei-
chung, wobei alle Teilnehmer eingebunden werden.

2. Konfliktlosung: Vermittlung bei Konflikten, Transparenz bei Gemeinsamkeiten und
Unterschieden sowie Einhaltung der Gesprachsregeln.
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3. Reflexion: Rickmeldung an die Gruppe, um Erfolge und Storungen sichtbar zu ma-
chen, und Forderung von Feedback.

Damit Moderation gelingt, mussen sowohl Moderator*in als auch Teilnehmer*innen ihre
Kompetenzen aktiv einbringen. Die Verantwortung liegt also nicht nur in der Rolle der Mo-
deration, sondern bei allen Beteiligten.

2.6 Grundsatzliche Aufgaben von Moderator*innen

Die moderierende Person hat eine zentrale organisatorische Rolle und ist fiir die Vor- und
Nachbereitung des Gesprachs sowie das Zeitmanagement verantwortlich. Ein gutes Zeit-
management ist wichtig, um Unzufriedenheit bei den Teilnehmer*innen zu vermeiden und
Ergebnisse vollstandig zu erarbeiten.

Der*die Moderator*in steuert auRerdem die Reihenfolge der Beitrage, behalt den Uberblick
und sorgt dafiir, dass sich alle wertgeschatzt und akzeptiert fiihlen. Durch aktives Eingreifen
und Zuhoren fordert die Person eine positive Atmosphare und den Losungsprozess.

Da Hierarchielosigkeit eine Grundvoraussetzung ist, muss die moderierende Person im Ge-

sundheitsbereich besonders auf die Einhaltung dieser achten, um eine offene und gleich-
berechtigte Diskussion zu gewahrleisten.

2.7 Prinzipien und Regeln der Gesprachsfiihrung bei einer Moderation
Um einen fairen und wertschatzenden Umgang zu gewahrleisten, sollten sich die Teilneh-
mer*innen zu Beginn auf gemeinsame Kommunikationsregeln einigen, idealerweise sicht-

bar (z.B. auf einem Flipchart). Der*die Moderator*in kann bei VerstoRen darauf verweisen.

Wichtige Gesprachsregeln sind:
Fairness: Alle sollen die Moglichkeit haben, ihre Meinungen zu auBern.

Verschwiegenheit: Gesprochenes bleibt vertraulich und wird nicht an Dritte weitergegeben.
Respekt: Kein verbaler Angriff oder Verletzungen, um eine positive Atmosphare zu fordern.

Storungen ausraumen: Unklarheiten und Storungen werden sofort geklart, bevor zum The-
ma zuriickgekehrt wird.

Diese Prinzipien unterstiitzen einen konstruktiven und respektvollen Gesprachsprozess.
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Verschwiegenheit Respekt

Prinzipien und Regeln
der Gesprachsfiihrung

Storungen ausraumen Ergebnisoffenheit

e e, Ich-Perspektive .................................................

Abb. 15: Prinzipien der Gesprachsfiihrung

2.8 Vermeiden von Moderationsfehlern

Nachdem Sie bereits Begriffe und Merkmale der Moderation kennengelernt haben, folgt ein
kurzer Einblick in typische Moderationsfehler, um einen erfolgreichen und zufriedenstellen-
den Prozess zu fordern.

Haufige Fehler sind:

- Eigene Interessen verfolgen: Moderator*innen, vor allem Fiihrungskrafte, sollten neu-
tral bleiben und ihre Parteilichkeit kenntlich machen.

« Willensbildung in eine bestimmte Richtung steuern: Bei Auftragsmoderationen besteht
die Gefahr, dass Teilnehmer*innen manipuliert werden; diese Moderation sollte ver-
mieden werden.

« Personliche Konflikte: Konflikte zwischen Moderator*in und Teilnehmer*innen soll-
ten vorab geklart werden, um das Gesprach nicht zu beeintrachtigen.

« Schweigsame Teilnehmer*innen vernachlassigen: Alle sollten aktiv einbezogen wer-
den, um Ergebnisse zu sichern.

- Vereinbarte Regeln missachten: Der*die Moderator*in sollte bei Regelverletzungen
steuernd eingreifen.

- Gesprachsleitung abgeben: Besonders bei erfahrenen Fiihrungskraften besteht die
Gefahr, die Leitung unbewusst abzugeben; eine Rollenklarung zu Beginn ist hilfreich.

Diese Hinweise helfen, Moderationsfehler zu vermeiden und den Prozess erfolgreich zu ge-
stalten.
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2.9 Zusammenfassung der Haltung von Moderator*innen

Welche Aspekte sind wichtig fiir die professionelle Haltung von Moderator*innen?

86
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Lektion 3: Entscheidungsfindungen in ethischen Fallgesprachen

3.1 Einstieg in die Durchfiihrung von Entscheidungsfindungen in ethischen Fallge-
sprachen

Ethische Fallgesprache werden meist von Personen initiiert, die in der Betreuung von Be-
wohner*innen vor einer ethisch herausfordernden Situation stehen, wie Pflegekrafte,
Arzt*innen, Angehdrige oder die Betroffenen selbst. Eine Checkliste hilft bei der Identifika-
tion eines ethischen Problems.

- Die Einrichtung muss klaren, wer das Gesprach organisiert, idealerweise ein*e Ethik-
berater*in oder ein externer Dienst. Falls kein*e Ethikberater*in vorhanden ist, liber-
nimmt eine neutrale Person die Moderation.

« Der*die Moderator*in organisiert das Gesprach, inklusive Vor- und Nachbereitung. Der
Prozess ist in Phasen gegliedert, um ihn libersichtlicher zu machen. Die Phasen werden
in der folgenden Abbildung dargestellt.

Phasen der Moderation von ethischen Fallgesprachen

Organisatorische Vorbereitung

V

Durchfiihrung

Phase 1: Einstieg

Phase 2: Problemidentifizierung und -formulierung

Phase 3: Informationssammlung und -strukturierung
Phase 4: Themenbewertung

Phase 5: Abschlussgestaltung

N2

Organisatorische Nachbereitung

Abb. 16: Moderationsphasen von ethischen Fallgesprachen
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3.2 Organisatorische Vorbereitung des ethischen Fallgesprachs

Die organisatorische Vorbereitung eines ethischen Fallgesprachs ist ein wichtiger erster
Schritt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten. Dabei werden die Fragen nach
Wer, Wo, Wann, Wie und Was geklart. Weitere Details dazu folgen auf den nachsten Seiten.

3.2.1 Personenkreis

Pflegekraft Falleinbringer*in Therapeut*in
Entscheidungsfindung
Bewohnerin/
Angehorige*r
Arztin*Arzt Protokollfiihrung Betreuungskraft

Abb. 17: Mitwirkende von ethischen Fallgesprachen

Welche Personen oder Gruppen eingeladen werden sollten, hangt vom Fall ab. Wichtig ist,
nur so viele wie notig, um den Losungsprozess nicht zu behindern. Zu den moglichen Be-
teiligten gehoren Arzt*innen, Pflegepersonal, Therapeut*innen, Seelsorger*innen, Psycho-
log*innen sowie externe Helfer*innen, Jurist*innen und Patient*innenvertreter*innen.

Ob Bewohner*innen und Angehorige teilnehmen sollten, ist abzuwagen. Wahrend ihre Ein-
bindung die Patient*innenautonomie starkt, kann eine offene Diskussion das Vertrauens-
verhaltnis im Team belasten, da es sich um eine interprofessionelle Beratung in schwierigen
Situationen handelt.
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3.2.2 Raumlichkeiten

Ethische Fallgesprache sollten in einem geeigneten Raum stattfinden, der ausreichend Platz
bietet und gut erreichbar ist. Ideal ist ein Raum in der eigenen Einrichtung, um Storungen
zu vermeiden.

Wichtige Fragen zur Raumlichkeit sind: Wo findet das Gesprach statt? Ist die Ausstattung
(Bestuhlung, Tische) vorhanden? Welche Medien (Flipchart, Beamer) werden benétigt? Und
welche Materialien (Papier, Stifte) sind erforderlich?

3.2.3 Zeitaufwand

Damit die Teilnehmer*innen den zeitlichen Umfang des ethischen Fallgesprachs einschat-
zen konnen, muss vorab ein fester zeitlicher Rahmen definiert werden. Dabei sollten in der
Regel pro Fallbesprechung maximal 45 Minuten veranschlagt werden.

Fiir den Fall, dass ein ethischer Konflikt besonders umfangreich ist, kann es sinnvoll sein,
diesen in Teilfragen zu gliedern und jeweils in einzelnen Fallbesprechungen zu bearbeiten.




(MODUL 4: ETHISCHE FALLGESPRACHE) 20

3.2.4 Dokumentation

Alle Entscheidungen bei ethischen Fallgesprachen sollten dokumentiert werden, um Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit zu gewahrleisten. So kann die Pflege entsprechend den be-
sprochenen MalRnahmen ausgerichtet werden. Wenn die Protokollfiihrung die Moderation
stort, sollte eine andere Person diese Aufgabe libernehmen. Diese muss rechtzeitig infor-

miert werden und geniigend Zeit zur Vorbereitung haben. Eine Vorlage fiir ein mogliches
Protokoll finden Sie am Ende des Heftes.

e

3.2.5 Faktensammlung

Um eine faktenbasierte Entscheidung bei der ethischen Fallbesprechung zu erleichtern,
sollten relevante Unterlagen und Fakten, die den Willen oder mutmaRlichen Willen der Be-
wohner*innen widerspiegeln, bereits im Vorfeld gesammelt, gesichtet und auf Relevanz ge-
prift werden. Diese Aufgabe libernimmt meist der*die Moderator*in, kann aber auch an
den*die Falleinbringer*in delegiert werden. Relevante Dokumente konnen sein:

« Patientenverfugungen, Vorsorge- und Betreuungsverfugungen

- Hintergrundinformationen zu religiosen, psychosozialen oder spirituellen Ansichten

- Test-Ergebnisse kognitiver Einschrankungen (z.B. MMST-Test): Besteht eine kognitive
Beeintrachtigung, und wenn ja, welcher Schweregrad?



(MODUL 4: ETHISCHE FALLGESPRACHE) 7

Dabei sollte stets das Hauptaugenmerk auf den Fakten liegen, die dem aktuellen Willen
entsprechen. Dokumente aus der Vergangenheit dienen nur als Orientierung. Zudem ist es
hilfreich, sich vorab mit der ethisch herausfordernden Situation auseinanderzusetzen, etwa
durch Gesprache mit der Person, die das Fallgesprach initiiert hat, sowie mit weiteren Be-
teiligten.

3.2.6 Ankundigung und Einladung

Nach den Vorbereitungen ist es Ihre Aufgabe als Moderator*in, die Teilnehmer*innen recht-
zeitig zum Gesprach einzuladen. Wichtig ist, die Einladung friihzeitig zu verschicken, damit
alle planen konnen.

In der Einladung sollten folgende Infos enthalten sein:
« Anlass, Thema, Sinn und Nutzen des Treffens

- Ort (Adresse, Raum, ggf. Lageplan)

Arbeitsplan

« Teilnehmer*innen (Namen, Moderator*in, Protokollfiihrer*in, Falleinbringer*in)

Rickmeldung oder Zusage, falls gewiinscht, mit Frist
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3.3 Durchfiihrung des ethischen Fallgesprachs

Nach den Vorbereitungen folgt die praktische Durchfihrung. Um den Einstieg zu erleichtern,
sind auf den nachsten Seiten alle Aspekte der Moderation und Durchfiihrung noch einmal
detailliert erklart. Der Prozess orientiert sich an der Nimwegener Methode.

3.3.1 Phase 1: Einstieg in das ethische Fallgesprach

Der Einstieg in eine Moderation ist entscheidend fiir den weiteren Verlauf und die Gruppen-
dynamik. Ein gelungener Einstieg motiviert, wahrend ein misslungener den Arbeitsprozess
erschweren kann.

Wichtige Punkte fur den Einstieg:
« BegriiBung: Kurz und sachlich, um die gewiinschte Arbeitsatmosphare zu setzen.

« Vorstellung und Rollenklarung: Falls notwendig, kurz vorstellen und Funktion erkla-
ren, um Transparenz und Akzeptanz zu fordern.

« Thema und Ziel: Den Anlass, das Ziel und die Fragestellung in 2-3 Satzen zusammen-
fassen, um die Teilnehmer*innen einzustimmen.

+ Ablauf und Zeitrahmen: Einen kurzen Uberblick iber den Ablauf und die Dauer geben,
um Unsicherheiten zu vermeiden.

« Regeln der Gesprachsfuhrung: Gemeinsam Regeln erarbeiten und sichtbar machen,
um eine respektvolle Kommunikation zu gewahrleisten.
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3.3.2 Phase 2: Problemidentifizierung und -formulierung

Nach der Einfuhrung durch den*die Moderator*in folgt die Identifizierung und Formulierung
des Problems. Der*die Falleinbringer*in schildert den Fall. Dabei ist wichtig zu klaren, ob es
sich um ein Problem mit einer ethischen Perspektive oder um ein ethisches Problem handelt.

Ein Problem hat eine ethische Perspektive, wenn bestimmte Merkmale erfiillt sind. Die Ent-
scheidung, ob das Problem eine ethische Perspektive hat, treffen alle gemeinsam wahrend
der Fallbesprechung. Falls keine ethische Perspektive erkennbar ist, wird gemeinsam ent-
schieden, wie weiter vorgegangen wird. Die Moderation dieses Schrittes liegt ebenfalls bei
der moderierenden Person.

Innerhalb der geschilderten Situation
widersprechen sich mindestens zwei
als richtig anerkannte Gebote (Normen,

Anhand der geschilderten Situation

¢ icht ifelsfrei beurteilt :
SR ICAE SCHEISHEL DEUEE! Prinzipien), sodass jede mogliche Ent-

scheidung ein Gebot verletzt (z.B. Wah-
rung der Autonomie vs. Schutz des
Lebens.

werden, was das gute und moralisch
richtige Handeln ist.

3.3.3 Phase 3: Informationssammlung und -strukturierung

In der dritten Phase werden die verschiedenen Perspektiven, Bediirfnisse und Wiinsche des
Betroffenen ermittelt. Dabei werden medizinische, pflegerische, psychosoziale, religiose
und spirituelle Aspekte sowie vorhandene Hilfsmittel, der Wille und die Ressourcen des Be-
troffenen gesammelt. Ziel ist es, eine umfassende Informationsgrundlage fur die weiteren
Entscheidungen zu schaffen. Dabei sollten alle relevanten Aspekte zunachst berlicksichtigt
werden.

3.3.4 Phase 4: Themenbewertung

In der vierten Phase werden die Normen, Prinzipien und Werte des Falls analysiert und be-
wertet. Dabei konnen die vier ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress als Ori-
entierung dienen. Es ist wichtig zu beurteilen, was im konkreten Fall vordringlich ist, wobei
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die Sichtweisen aller Beteiligten beriicksichtigt werden sollten. Im Zweifelsfall gilt es, die
Perspektiven der Betroffenen mit denen der Fachpersonen in Einklang zu bringen.

Respekt vor der Autonomie:
Freiheit von Zwang oder manipulativer
Einflussnahme gegeniiber dem Betroffe-
nen sowie Forderung der Entscheidungs-
freiheit durch Aufklarung

Prinzip des Wohltuns:

Das Wohl des Betroffenen sollte aktiv
gefordert werden. AuBerdem ist ein
Schaden des Betroffenen zu verhindern
oder zu beseitigen

Prinzip des Nicht-Schadens:

Da kaum eine medizinische Intervention
ohne Nebenwirkungen ist, erfordert
dieses Prinzip, dass Nutzen, Schaden

und Risiko einer MaBnahme analysiert
und abgewogen werden mussen.

Prinzip der Gerechtigkeit:
Allgemein kann darunter eine faire
Verteilung von okonomischen Faktoren
(Nutzen und Laster) im Gesundheits-
wesen verstanden werden

3.3.5 Phase 5: Abschlussgestaltung

Am Ende der Moderation werden die Ergebnisse zusammengefasst und konkrete MaRnah-
men abgeleitet. Zunachst sollte die Ausgangsfrage wiederholt werden, um zu sehen, ob
sich die Meinungen geandert haben. Offene Fragen werden geklart, und alle Teilnehmer*in-
nen geben ein kurzes Statement, damit nicht nur einzelne Meinungen zahlen. AnschlieBend
fasst der*die Moderator*in die wichtigsten Ergebnisse zusammen, um daraus MaRnahmen
und das weitere Vorgehen abzuleiten. Nach Einigung auf die nachsten Schritte wird um ein
kurzes Feedback gebeten, wie sich die Teilnehmer*innen mit den Entscheidungen fiihlen. So
kann der*die Moderator*in bei Bedarf noch intervenieren, um sicherzustellen, dass niemand
mit seinen Gefiihlen allein bleibt. Ist alles geklart, ist die ethische Fallbesprechung beendet.
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3.4 Organisatorische Nachbereitung des ethischen Fallgesprachs

Nach dem ethischen Gesprach ist der*die Moderator*in fiir die Nachbereitung zustandig
oder sollte Aufgaben delegieren konnen. Wichtig ist die Archivierung und Versendung des
Protokolls, um Ergebnisse zu sichern und Transparenz zu schaffen. Das Protokoll sollte zen-
tral gespeichert und den Teilnehmer*innen per E-Mail geschickt werden, wobei der Schutz
vor unbefugtem Zugriff zu beachten ist. AuRerdem empfiehlt es sich, die wichtigsten Ge-
sprachsdetails festzuhalten, um die Qualitat der Gesprache zu verbessern und zukunftige
Sitzungen anzupassen. Eine Ubersicht dazu finden Sie am Ende des Protokollierungsdoku-
ments, die bei Bedarf erganzt werden kann.
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1. Reflexionsfragen zum Kurs

Allgemeine ethische Grundlagen
1) Was bedeutet fiir Sie ,ethisches Handeln“ in der Pflege konkret?

2) Welche Werte sind lhnen in Ihrer Arbeit mit alten Menschen besonders wichtig-und
warum?

3) In welchen Situationen geraten Sie manchmal in einen Wertekonflikt?

Notizen



s
Autonomie und Selbstbestimmung

1) Wie gehen Sie damit um, wenn ein*e Bewohner*in Entscheidungen trifft, die Sie per-
sonlich als falsch oder gefahrlich empfinden?

2) Was tun Sie, wenn Sie das Gefiihl haben, dass die Selbstbestimmung eines Pflege-
bedirftigen eingeschrankt wird—-sei es durch Angehorige, Kolleg*¥innen oder Struk-
turen?

Notizen



z
Fursorge und Abgrenzung
1) Wo verlauft fiir Sie die Grenze zwischen Fiirsorge und Bevormundung?
2) Wie gelingt es Ilhnen, empathisch zu bleiben, ohne sich emotional zu verausgaben?
3) Wie reagieren Sie, wenn Sie bemerken, dass Kolleg*innen zu wenig oder ,,zu viel“ Fiir-

sorge zeigen?

Notizen



Wiirde und Respekt
1) Was bedeutet ,Wiirde” im Pflegealltag — auch unter Zeitdruck und Stress?
2) Haben Sie ein Beispiel, in dem die Wiirde eines Menschen gewahrt oder verletzt wurde?
3) Wie hatten Sie (anders) gehandelt?

Notizen



Umgang mit schwierigen Entscheidungen

1) Denken Sie an eine Situation, in der Sie eine Entscheidung treffen mussten, bei der
es keine ,richtige” Losung gab-wie haben Sie entschieden?

2) Welche Rolle spielen ethische Uberlegungen bei der Medikamentengabe, Erndhrung
oder beim Umgang mit Freiheitsentziehenden MaBnahmen?

Notizen



Team, Organisation und Verantwortung
1) Wie kann ethisches Handeln im Team gefordert werden?
2) Was tun Sie, wenn Sie sich mit einer Entscheidung lhres Teams nicht wohlfiihlen?
3) Welche Rahmenbedingungen in lhrer Einrichtung erschweren oder erleichtern ethi-

sches Handeln?

Notizen
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2. Fallbeispiele

Fall 1 - Ethisches Dilemma (Krankenhaus)

Situation:
Herr B., 84 Jahre, hat nach einem schweren Schlaganfall kaum noch Bewusstsein. Eine The-
rapie wirde wahrscheinlich nur eine minimale Verbesserung bringen, aber mit starken Ne-
benwirkungen. Die Tochter besteht auf ,,allen verfiigbaren MaBnahmen”, der Sohn hingegen
pladiert fur eine palliative Begleitung.
Reflexionsfragen:

Welche ethischen Prinzipien stehen in diesem Fall im Spannungsverhaltnis?

« Wie konnte ein ethisch begriindetes Vorgehen aussehen?

- Was wiirden Sie als Pflegekraft in einem ethischen Fallgesprach einbringen?

Notizen



Fall 2-Patientenverfiigung (Seniorenheim)

Situation:

Frau K., 90 Jahre alt, hat eine schriftliche Patientenverfugung, in der sie lebensverlangernde
MaRnahmen im Fall eines schweren Hirnschadens ablehnt. Nach einem Sturz ist sie be-
wusstlos und zeigt deutliche neurologische Ausfalle. Die Pflegekraft informiert den Notarzt,
der beatmen will. Die Angeharigen sind nicht erreichbar.

Reflexionsfragen:
« Wie wiirden Sie in dieser Situation handeln - und warum?
« Wie bewerten Sie die Gultigkeit und Anwendung der Patientenverfiigung?

« Was gibt Ihnen Sicherheit oder Unsicherheit im Umgang mit solchen Dokumenten?

Notizen



Fall 3 - Wertekonflikt (ambulante Pflege)

Situation:

Ein Pflegebedurftiger, Herr M., lebt allein und konsumiert regelmaRig Alkohol, obwohl er
Diabetes hat. Er verweigert regelmaRig die Insulintherapie. Als Pflegekraft sind Sie in Sorge
um seine Gesundheit, flihlen sich aber auch machtlos.

Reflexionsfragen:
« Was steht fiir Sie hier im Mittelpunkt: Flirsorge oder Selbstbestimmung? Warum?

« Wie gehen Sie damit um, wenn Sie das Verhalten eines Klienten ablehnen, aber res-
pektieren missen?

« Welche Rolle spielt Aufklarung in diesem Fall?

Notizen



Fall 4-MutmaRBlicher Wille (Seniorenheim)

Situation:

Frau L., 87, schwer dement, verweigert regelmalRig die Nahrungsaufnahme. Friher auBerte
sie mehrfach, dass sie ,nicht kiinstlich am Leben erhalten“ werden wolle. Eine PEG-Anlage
steht nun zur Debatte.

Reflexionsfragen:
+ Was bedeutet der ,mutmafliche Wille“ und wie kann man ihn rekonstruieren?
« Wie kann man in diesem Fall zwischen Lebensschutz und Wiirde abwagen?

- Welche Rolle spielt die Biografiearbeit in solchen Entscheidungen?

Notizen



Fall 5-Ethische Herausforderung im Team (Krankenhaus oder Langzeitpflege)

Situation:

Ein Kollege fixiert regelmalig demente Bewohner*innen in ihrem Bett, obwohl keine akute
Fremd- oder Selbstgefahrdung vorliegt. Sie sprechen ihn an, doch er winkt ab: ,Ist doch si-
cherer so.” Die Leitung reagiert nicht.

Reflexionsfragen:
« Wie erleben Sie ethische Herausforderungen im Teamalltag?
« Wie gehen Sie mit Unrecht um, das Sie beobachten?

« Was brauchen Sie, um sich in solchen Situationen aufRern zu konnen?

Notizen
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3. Musterantworten zu den Fallbeispielen

Diese Antworten dienen nur als Beispiele, die keinen Anspruch auf Vollstandigkeit haben.
Wichtig ist bei der Beantwortung der Fragen, dass Sie sich Ihre eigene ethische Reflexion
iiben und dabei gibt es meistens mehrere Moglichkeiten und Perspektiven.

Fall 1:

Hier stehen Fiirsorge (Linderung von Leid) und Autonomie (Wille des*der Patienten*in) im
Konflikt mit dem Wunsch der Angehorigen. Ein ethisch begriindetes Vorgehen konnte eine
palliative Versorgung bei fehlender Patientenverfligung sein, wenn keine realistische Aus-
sicht auf Besserung besteht. In einem Gesprach sollte betont werden, wie wichtig es ist, das
Leiden nicht unnotig zu verlangern und die mutmaRlichen Werte des Patienten zu beriick-
sichtigen.

Fall 2:

Die Patientenverfuigung ist sehr ernst zu nehmen und dem Notarzt davon zu berichten, um
eine Behandlung im Sinne von Frau K. zu ermoglichen. Sie hat ihren Willen klar geauBert,
und solange keine Zweifel an der Gultigkeit bestehen, ist sie bindend. Unsicherheit besteht
manchmal bei der Frage, ob Notarzt*innen in der Akutsituation liberhaupt die Zeit haben,
das zu berlicksichtigen—darum ist eine gute Dokumentation im Heim so wichtig.

Fall 3:

Selbstbestimmung hat hier Vorrang-solange Herr M. in der Lage ist, informierte Entschei-
dungen zu treffen. Sich trotzdem zu sorgen, ist okay, aber es ist seine Entscheidung. Wichtig
ist, dass er regelmaRig auf die Risiken hingewiesen wird und dokumentiert wird, dass er
uber die Konsequenzen Bescheid weil3.

Fall 4:

Der mutmafliche Wille ist das, was die Person vermutlich entschieden hatte, wenn sie noch
einwilligungsfahig ware. Wenn Frau L. mehrfach geauBert hat, keine kiinstliche Ernahrung zu
wollen, muss das berucksichtigt werden-selbst wenn es schwerfallt. Biografiearbeit kann
helfen, den Menschen besser zu verstehen und seine Werte nachzuvollziehen.

Fall 5:

Es ist belastend, wenn Fachkrafte in Situationen kommen, die den Bewohnerrechten wider-
sprechen. Es sollte angestrebt werden, das Thema im Team oder bei einer ethischen Fall-
besprechung zur Sprache zu bringen. Mut erfordert Unterstiitzung—durch Kolleg*innen oder
eine klare Haltung der Einrichtung.



4. Zusatzmaterial

Fragenkatalog der Nimwegener Methode*

Problem

Wie lautet das ethische Problem?

Fakten

Medizinische Gesichtspunkte:

Wie lautet die Diagnose des Patienten, und wie ist die Prognose?

« Welche Behandlung kann vorgeschlagen werden?

- Hat diese Behandlung einen glinstigen Effekt auf die Prognose? In welchem MaRe?
« Wie ist die Prognose, wenn von dieser Behandlung abgesehen wird?

« Welche Erfolgsaussicht hat die Behandlung?

« Kann die Behandlung dem Patienten gesundheitlich schaden?

« Wie verhalten sich die positiven und negativen Auswirkungen zueinander?

Pflegerische Grundsatze:

« Wie ist die pflegerische Situation des Patienten zu beschreiben?
« Welcher Pflegeplan wird vorgeschlagen?
« Inwieweit kann der Patient sich selbst versorgen?

(Ist zusatzliche Unterstiitzung von auBen verfiigbar?)

- Welche Vereinbarungen sind uber die Aufgabenverteilungen in der Pflege getroffen
worden?

* Im Folgenden wird aus Griinden der besseren Lesbarkeit durchgangig das generische Maskulinum verwendet; damit sind stets Personen aller Geschlechter
gleichermaBen gemeint.



Weltanschauliche und soziale Dimension:

« Was ist Uiber die Weltanschauung des Patienten bekannt?
« Gehort der Patient einer Glaubensgemeinschaft an?
« Wie sieht er selbst seine Krankheit?

- Wie pragt die Weltanschauung des Patienten seine Einstellung gegentiiber seiner
Krankheit?

« Hat er ein Bedurfnis nach seelsorgerischer Begleitung?
-« Wie sieht das soziale Umfeld des Patienten aus?

« Wie wirken sich Krankheit und Behandlung auf seine Angehorigen, seinen Lebensstil
und seine soziale Position aus?

« Ubersteigen diese Auswirkungen die Krafte des Patienten und seiner Umgebung?

« Wie konnen personliche Entfaltung und soziale Integration des Patienten gefordert
werden?

Organisatorische Dimension:

« Kann dem Bedarf an Behandlung und Pflege des Patienten nachgekommen werden?

Bewertung

Wohlbefinden des Patienten:

« Wie wirken sich Krankheit und Behandlung auf das Wohlbefinden des Patienten aus
(Lebensfreude, Bewegungsfreiheit, korperliches und geistiges Wohlbefinden, Schmerz,
Verkiirzung des Lebens, Angst etc.)?

Autonomie des Patienten:
« Wurde der Patient umfassend informiert, und hat er seine Situation verstanden?
« Wie sieht der Patient selbst seine Krankheit?
« Wurde der Patient bis dato ausreichend an der Beschlussfassung beteiligt?

« Wie urteilt er Uber die Belastungen und den Nutzen der Behandlung?



Welche Werte und Auffassungen des Patienten sind relevant?

Welche Haltung vertritt der Patient gegeniiber lebensverlangernden MaBnahmen und
Intensivtherapie?

Ist es richtig, dem Patienten die Entscheidung zur Behandlung zu tiberlassen?

Verantwortlichkeit von Arzten, Pflegenden und anderen Betreuenden:

Gibt es zwischen Arzten, Pflegenden, anderen Betreuenden, dem Patienten und sei-
nen Angehorigen Meinungsverschiedenheiten dariiber, was getan werden soll?

Kann dieser Konflikt durch die Auswahl einer bestimmten Versorgung gelost werden?

Gab es geniligend gemeinsame Beratung unter Arzten, Pflegenden und anderen Be-
treuenden?

Sind ihre Verantwortlichkeiten deutlich genug abgegrenzt worden?
Wie wird mit vertraulichen Informationen umgegangen (Vertraulichkeit)?

Ist der Patient wahrheitsgemaR iiber seine Situation in Kenntnis gesetzt worden (Auf-
richtigkeit)?

Gibt es im Team Spannungen angesichts des Falles (Kollegialitat)?

Ist das vorgeschlagene Vorgehen im Hinblick auf andere Patienten zu verantworten
(Gerechtigkeit)?

Missen Interessen Dritter mitberlicksichtigt werden?

Welches sind die relevanten Leitlinien der Einrichtung?

Beschlussfassung

Wie lautet nun das ethische Problem?

Sind wichtige Fakten unbekannt? Kann dennoch ein verantwortlicher Beschluss gefasst
werden?

Kann das Problem in Formulierung miteinander im Konflikt stehender Werte Ubersetzt
werden?



 Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Welche Handlungsalternative stimmt am
meisten mit den Werten des Patienten uberein?

- Welche weiteren Argumente spielen bei der Entscheidung eine Rolle?

« Welche Handlungsweise verdient den Vorzug auf der Basis der genannten Argumente
(Behandlung, Anderung der Pflege, Konsultation, Uberweisung, Abwarten etc.)?

« Welche konkreten Verpflichtungen gehen die Betroffenen ein? Welche Fragen bleiben
unbeantwortet?

 In welchen Fallen muss die Entscheidung aufs Neue uberdacht werden?

« Wie kann man die Entscheidung und die Auswertung zusammenfassen?

Besondere Situationen

Patienten ohne eigene Willensfahigkeit:

« Wie und durch wen wird festgestellt, dass der Patient nicht zu einem eigenen Willen
fahig ist?

 In welcher Hinsicht ist er nicht willensfahig?

-« Wird die Willensunfahigkeit als zeitlich begrenzt oder dauerhaft angesehen?

« Welche Aussicht besteht auf Wiederherstellung der Willensfahigkeit?

- Konnen die jeweils zu treffenden Entscheidungen so lange aufgeschoben werden?

+ Was weill man uber die Werte des Patienten?

Kinder:

« Wurde dem Kind ausreichend Gehor geschenkt?
« Kann das Kind in Hinsicht auf die Behandlung selbst entscheiden?

« Welche Behandlungsalternative steht am meisten in Ubereinstimmung mit den Wer-
ten der Eltern?

- Was bedeutet es fiir das Kind, falls der Auffassung der Eltern entsprochen bzw. gerade
nicht entsprochen wird?



Lange andauernde Behandlung:

« In welchen Situationen muss das Vorgehen in der Pflege uberdacht und eventuell
verandert werden?

- Welche Haltung vertritt der Patient gegeniiber Veranderungen des Vorgehens in der
Pflege?

Quelle: Ansen, H./Godecker-Geenen, N./Nau, H. (2004): Soziale Arbeit im Krankenhaus, Miinchen/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
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	Artifact
	Lektion 1: Hospiz- und Palliativversorgung
	Lektion 1: Hospiz- und Palliativversorgung
	1.1 Bedeutung von Hospiz- und Palliativversorgung
	Die Zahl älterer und hochaltriger Menschen (ab 80 Jahren) nimmt stetig zu. Gleichzeitig steigt mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, an mehreren Erkrankungen gleichzeitig zu leiden (Multimorbidität).
	Viele Menschen erleben die letzten Lebensjahrzehnte mit chronischen Beschwerden, funktionellen Einschränkungen und Pflegebedarf. Der Großteil der Pflegebedürftigen wird zu Hause versorgt – meist durch Angehörige, oft mit Unterstützung ambulanter Dienste. Allerdings erschweren veränderte Lebensbedingungen wie z. B. Berufstätigkeit diese häusliche Pflege zunehmend.
	-
	 
	-

	Trotz des Wunsches vieler, zuhause zu sterben, verbringen die meisten Menschen ihre letzte Lebensphase in Einrichtungen.
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	Abb. 1: Verteilung der Menschen mit Pflegebedürftigkeit nach Versorgungssettings
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	Abb. 2: Sterbeorte im zeitlichen Verlauf
	Abb. 2: Sterbeorte im zeitlichen Verlauf

	Die Hospiz- und Palliativversorgung stellt sich der Frage: Wie kann schwerstkranken und sterbenden Menschen ein würdevoller, selbstbestimmter Abschied mit bestmöglicher Lebens-qualität ermöglicht werden? Was genau Hospiz- und Palliativversorgung bedeutet, erfahren Sie auf der nächsten Seite.
	Die Hospiz- und Palliativversorgung stellt sich der Frage: Wie kann schwerstkranken und sterbenden Menschen ein würdevoller, selbstbestimmter Abschied mit bestmöglicher Lebens-qualität ermöglicht werden? Was genau Hospiz- und Palliativversorgung bedeutet, erfahren Sie auf der nächsten Seite.
	-
	 


	1.2 Grundlagen der Palliativversorgung
	1.2 Grundlagen der Palliativversorgung
	Bevor Sie sich mit den Begriffsdefinitionen auseinandersetzen, schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Dies dient als Einstieg, um Ihren Zugang zum Thema zu erleichtern.

	Artifact
	Haben Sie bereits von der Palliativversorgung gehört? 
	Haben Sie bereits von der Palliativversorgung gehört? 
	Was assoziieren Sie damit?  

	Form
	Für Hospiz- und Palliativversorgung existieren viele Begriffe – bedingt durch kulturelle Unterschiede und fachliche Spezialisierungen. Während Palliativversorgung im englischsprachigen Raum mit dem Begriff Palliative Care beschrieben wird, gibt es in der deutschen Literatur keinen allgemein anerkannten und als gleichwertig erachteten Ausdruck. Aus diesem Grund rät die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) zum Gebrauch des Begriffs
	Für Hospiz- und Palliativversorgung existieren viele Begriffe – bedingt durch kulturelle Unterschiede und fachliche Spezialisierungen. Während Palliativversorgung im englischsprachigen Raum mit dem Begriff Palliative Care beschrieben wird, gibt es in der deutschen Literatur keinen allgemein anerkannten und als gleichwertig erachteten Ausdruck. Aus diesem Grund rät die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) zum Gebrauch des Begriffs
	-
	-
	-

	Palliativversorgung, als Oberbegriff für alle Aktivitäten der Begleitung und Betreuung von Menschen, die von einer nicht-heilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung betroffen sind.
	Palliativversorgung und Hospizarbeit verfolgen ähnliche Ziele. Der Unterschied:
	 • Hospizarbeit ist meist ehrenamtlich organisiert.
	 • Palliativversorgung wird durch Fachkräfte geleistet.
	Im Kurs wird überwiegend von Palliativversorgung gesprochen – gemeint sind jedoch stets beide Bereiche.
	Zusätzlich ist der Begriff „Versorgung am Lebensende“ (End-of-Life Care) verbreitet. Er soll verdeutlichen, dass Palliativversorgung allen Betroffenen offensteht – unabhängig von der Diagnose oder Versorgungsform. Die Bedeutung variiert: Teils meint man damit die letzten Lebenstage, teils die letzten Lebensjahre nach Diagnose einer unheilbaren Erkrankung. Der genaue Kontext ist entscheidend.

	1.3 Zielgruppen der Hospiz- und Palliativversorgung
	1.3 Zielgruppen der Hospiz- und Palliativversorgung
	Die Hospiz- und Palliativversorgung richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und unabhängig von der Grunderkrankung.
	-

	Mitarbeiter*innen sind auf die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Patient*innengruppen (z. B. Kinder, Jugendliche, ältere Menschen) spezialisiert. Ein Beispiel ist die Palliative Geriatrie, die sich um Patient*innen ab 65 Jahren mit alterstypischen oder mehrfachen Erkrankungen kümmert.
	-
	-

	Auch die Begleitung von Angehörigen und Nahestehenden ist ein wichtiger Bestandteil, etwa durch seelsorgerische Angebote.

	Artifact
	1.4 Ablauf der Palliativversorgung
	1.4 Ablauf der Palliativversorgung
	Im Mittelpunkt der Palliativversorgung stehen die Linderung von Leid und die Verbesserung der Lebensqualität – nicht die Krankheit selbst. Behandelt werden körperliche (z. B. Schmerzen), psychische (z. B. Ängste), soziale (z. B. Isolation) und spirituelle (z. B. Sinnfragen) Bedürfnisse.
	-
	-

	Palliative Therapien umfassen sowohl medikamentöse als auch nicht-medikamentöse Maßnahmen und können auch lebensverlängernde Interventionen wie Chemotherapie oder Operationen beinhalten. Ergänzend kommen supportive Therapien (z. B. Physio-, Ergo- oder Logotherapie) zum Einsatz, um Nebenwirkungen zu lindern.
	-

	Palliativversorgung sollte idealerweise schon bei Diagnosestellung einer nicht-heilbaren Erkrankung beginnen. Es ist wichtig, frühzeitig zu handeln!
	In der Palliativversorgung stehen nicht die Prognose, sondern die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Angehörigen im Mittelpunkt von Behandlung und Betreuung.
	1.5 Mitwirkende im Versorgungsprozess
	Palliativversorgung basiert auf der Zusammenarbeit eines interdisziplinären und multiprofessionellen Teams.
	-

	Palliativmediziner*innen, Pflegekräfte, Seelsorger*innen, Psycholog*innen, Therapeut*innen und ambulante Hospizdienste arbeiten eng vernetzt zusammen.
	 

	Die Versorgung kann eigenständig erfolgen oder das bestehende Behandlungsteam (z. B. Hausarzt oder Pflegeeinrichtung) ergänzen.
	1.6 #DasIstPalliativ
	#DasIstPalliativ! Unter diesem Motto hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. eine Kampagne zur Sensibilisierung für die Leistungen der Palliativversorgung ins Leben gerufen. Dem Aufruf folgend berichten unter anderem Personen des öffentlichen Lebens, Fachkräfte des Gesundheitswesens, Patient*innen und Angehörige darüber, worin für sie der besondere Wert von Palliativversorgung besteht. Geben Sie das Hashtag #DasIstPalliativ auf Facebook oder Instagram ein, um mehr über die Kampagne zu erfahr
	 
	den Blog

	https://www.dasistpalliativ.de/blog
	https://www.dasistpalliativ.de/blog



	Artifact
	Artifact
	Doch was macht für Sie persönlich Palliativversorgung aus? 
	Doch was macht für Sie persönlich Palliativversorgung aus? 
	Schreiben Sie Ihre Gedanken auf:

	Form
	1.7 Exkurs: Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung
	1.7 Exkurs: Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung
	Am 8. Dezember 2015 trat das Hospiz- und Palliativgesetz in Kraft. Seitdem haben alle gesetzlich Versicherten Anspruch auf Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung.
	-

	Ziel des Gesetzes ist es, die Versorgung schwerstkranker Menschen flächendeckend zu verbessern und die Hospizkultur in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu stärken.
	-

	1.8 Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland
	In der Hospiz- und Palliativversorgung gibt es vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Unterschieden wird zwischen allgemeiner, spezialisierter und sektorenübergreifender Versorgung, je nach Komplexität der Erkrankung und Versorgungsaufwand.
	-

	Feste gesetzliche Kriterien für die Zuordnung gibt es nicht. Eine Übersicht über die Versorgungsformen bietet eine Darstellung der Deutschen Krebsgesellschaft, Deutschen Krebshilfe und Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF).
	-
	-
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	Abb. 3: Versorgungsstrukturen in Palliative Care

	1.9 Versorgungsangebote für die (stationäre) Altenhilfe
	1.9 Versorgungsangebote für die (stationäre) Altenhilfe
	Wie bereits im Abschnitt zum Hospiz- und Palliativgesetz dargestellt, sollen stationäre Pflege-einrichtungen mit Haus- und Fachärzt*innen Kooperationsvereinbarungen schließen und müssen mit ambulanten Hospizdiensten zusammenarbeiten. Darüber hinaus ist bei Bedarf eine ambulante Mitbetreuung von Bewohner*innen durch Dienste der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) möglich.
	 
	-

	Deshalb sind die SAPV und ambulante Hospizdienste für die (stationäre) Altenhilfe von besonderer Bedeutung.
	-

	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammenfassung der 1. Lektion in Modul 1.
	-


	Artifact
	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?
	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?

	Form
	Lektion 2: Palliative Geriatrie
	Lektion 2: Palliative Geriatrie
	2.1 Palliative Geriatrie: Interview mit Expertin
	Hören Sie sich das Interview mit Frau Ulla Lauterbach an: Gesundheits- und Krankenpflegerin, ehemalige Lehrerin für Pflegeberufe sowie Koordinatorin und Palliative Care-Fachkraft in einem ambulanten Hospizdienst in Hamburg. Zusätzlich engagiert sie sich im Netzwerk Palliative Geriatrie und im Vorstand der Fachgesellschaft Palliative Geriatrie.
	 
	-

	Machen Sie während des Zuhörens Notizen. Formulieren Sie Überschriften für die wichtigsten Themen (z. B. „Aufgaben der Palliativen Geriatrie“).
	-


	Artifact
	Nutzen Sie diesen Platz, um Ihre Notizen festzuhalten. In der digitalen Version der Fortbildung werden Ihre Aufzeichnungen nicht gespeichert. Ihre Einträge hier helfen Ihnen, wichtige Inhalte zu behalten und jederzeit nachlesen zu können.
	Nutzen Sie diesen Platz, um Ihre Notizen festzuhalten. In der digitalen Version der Fortbildung werden Ihre Aufzeichnungen nicht gespeichert. Ihre Einträge hier helfen Ihnen, wichtige Inhalte zu behalten und jederzeit nachlesen zu können.
	-
	 


	Notizen
	Notizen

	Form
	2.2 Palliative Geriatrie vs. „normale“ Palliativversorgung
	2.2 Palliative Geriatrie vs. „normale“ Palliativversorgung
	Die Palliative Geriatrie verbindet die Ansätze von Geriatrie und Palliativversorgung und richtet sich speziell an (hoch)betagte, multimorbide Patient*innen. Sie kombiniert kurative, rehabilitative und palliative Maßnahmen, wobei mit steigendem Alter die hospizlich-palliative Betreuung an Bedeutung gewinnt. Ein multiprofessionelles Team kümmert sich um die körperlichen, psychischen und sozialen Bedürfnisse der Betroffenen sowie um die Unterstützung der Angehörigen. Ziele sind die Linderung von Leid, der Erha
	-
	-

	Patient*innen werden nach Altersgruppen eingeteilt:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Junge Alte: 60 – 75 Jahre

	• 
	• 
	• 

	Alte: 75 – 85 Jahre

	• 
	• 
	• 

	Hochbetagte: über 85 Jahre


	Entscheidender als das Lebensalter ist oft das biologische Alter (z. B. schwere Demenz schon mit 60 Jahren).
	Typische Merkmale geriatrischer Patient*innen sind Multimorbidität, körperliche oder geistige Einschränkungen, erhöhte Krankheitsanfälligkeit und Hilfsbedürftigkeit.
	-

	Schreiben Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Palliativversorgung und Palliativer Geriatrie anhand Ihres Wissens aus der Lektion 1 und dem Interview mit der Expertin auf.
	-


	Artifact
	Welche Unterschiede haben Palliativversorgung und Palliative Geriatrie?
	Welche Unterschiede haben Palliativversorgung und Palliative Geriatrie?

	Form
	2.3 Ziele und Aufgaben der Palliativen Geriatrie
	2.3 Ziele und Aufgaben der Palliativen Geriatrie
	Zu den Aufgaben der Palliativen Geriatrie gehört es, die Selbstbestimmung, Autonomie und soziale Teilhabe von älteren Menschen zu fördern (Empowerment). 

	Ziele und Aufgaben der Palliativen Geriatrie
	Ziele und Aufgaben der Palliativen Geriatrie
	Ziele und Aufgaben der Palliativen Geriatrie


	Autonomie
	Autonomie
	Autonomie


	Selbstbestimmung
	Selbstbestimmung
	Selbstbestimmung


	Förderung der sozialen Teilhabe von älteren Menschen (Empowerment)
	Förderung der sozialen Teilhabe von älteren Menschen (Empowerment)
	Förderung der sozialen Teilhabe von älteren Menschen (Empowerment)


	Abb. 4: Ziele der Palliativen Geriatrie
	Abb. 4: Ziele der Palliativen Geriatrie

	In der Palliativen Geriatrie sind Individualität und Wertschätzung zentral. Die Umgebung sollte sich den Bedürfnissen der (hoch)betagten Menschen anpassen, nicht umgekehrt. Der Mensch als Ganzes steht im Mittelpunkt der Betreuung, unter Berücksichtigung seiner Werte, Ziele und Bedürfnisse sowie seines Rechts auf empathische Zuwendung.
	In der Palliativen Geriatrie sind Individualität und Wertschätzung zentral. Die Umgebung sollte sich den Bedürfnissen der (hoch)betagten Menschen anpassen, nicht umgekehrt. Der Mensch als Ganzes steht im Mittelpunkt der Betreuung, unter Berücksichtigung seiner Werte, Ziele und Bedürfnisse sowie seines Rechts auf empathische Zuwendung.
	-

	Zusätzlich geht es darum, einen ethisch reflektierten Umgang mit Widersprüchen und Konflikten zu finden, um die Bedürfnisse von Betroffenen, Angehörigen und Mitarbeitenden des Gesundheitswesens zu berücksichtigen.
	-


	2.4 Personengruppen und optimaler Zeitpunkt der Betreuung in der Palliativen Geriatrie
	2.4 Personengruppen und optimaler Zeitpunkt der Betreuung in der Palliativen Geriatrie
	Die Palliative Geriatrie richtet sich grundsätzlich an alle Patient*innen über 65 Jahre mit einer nicht-heilbaren Erkrankung. Es gibt jedoch spezifische Erkrankungen, bei denen die palliative Betreuung besonders erforderlich sein kann, wie z. B.
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tumorerkrankungen,

	• 
	• 
	• 

	terminale Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen,

	• 
	• 
	• 

	schwere neurologische Erkrankungen (z. B. schwere Schlaganfälle, Morbus Parkinson),

	• 
	• 
	• 

	fortgeschrittene Demenzerkrankungen mit Schluckstörungen und Kachexie.


	Es ist wichtig, die palliative Begleitung frühzeitig zu beginnen, idealerweise sobald Angehörige oder Pflegekräfte Fragen zur weiteren Versorgung aufwerfen (z. B. „Wie geht es jetzt weiter?“). Anzeichen für die Notwendigkeit einer palliativmedizinischen Begleitung können zunehmende chronische Beschwerden, Hilfsbedürftigkeit oder psychische Krisen sein.
	-

	Welche Patient*innengruppen sind für die Palliative Geriatrie geeignet?

	Artifact
	Notizen
	Notizen

	Form
	2.5 Schwerpunktthemen in der Palliativen Geriatrie: Autonomie und Lebensqualität
	2.5 Schwerpunktthemen in der Palliativen Geriatrie: Autonomie und Lebensqualität
	Auf den vorherigen Seiten wurde verdeutlicht, dass für die Versorgung am Lebensende die Betreuungskonzepte der Hospiz- und Palliativversorgung bzw. der Palliativen Geriatrie greifen. Grundlegend ist dabei, dass die Bedürfnisse der betroffenen Personen immer im Mittelpunkt der Betreuung stehen. Schlüsselbegriffe sind in diesem Zusammenhang ‚Autonomie‘ und ‚Lebensqualität‘ als zentrale Elemente der Hospiz- und Palliativversorgung.
	-
	-

	Doch was versteht man unter dem Begriff der Lebensqualität? Und welche Rolle spielt Autonomie in diesem Zusammenhang? 
	-

	Notieren Sie bitte die für Sie wichtigen Stichworte dazu in den Kästchen unten.

	Was bedeutet Lebensqualität?
	Was bedeutet Lebensqualität?

	Form
	Was kennzeichnet Lebensqualität?
	Was kennzeichnet Lebensqualität?

	Form
	Worin besteht der Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Autonomie?
	Worin besteht der Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Autonomie?

	Form
	Wie wird Autonomie definiert?
	Wie wird Autonomie definiert?

	Form
	Warum ist Autonomie besonders für ältere Menschen von großer Bedeutung?
	Warum ist Autonomie besonders für ältere Menschen von großer Bedeutung?

	Form
	Welche Herausforderungen ergeben sich für Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe?
	Welche Herausforderungen ergeben sich für Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe?

	Form
	Wie kann Autonomie gefördert werden?
	Wie kann Autonomie gefördert werden?

	Form
	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammenfassung der 2. Lektion in Modul 1.
	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammenfassung der 2. Lektion in Modul 1.
	-


	Artifact
	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?
	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?

	Form
	MODUL 2 
	MODUL 2 

	ETHISCHE PRINZIPIEN UND HERAUSFORDERUNGEN
	ETHISCHE PRINZIPIEN UND HERAUSFORDERUNGEN

	Artifact
	Lektion 1: Ethik und Moral
	Lektion 1: Ethik und Moral
	1.1 Ethik und Moral
	Ethik und Moral beschäftigen sich im Allgemeinen mit den Grundlagen menschlicher Lebensführung und menschlichen Handelns. Dabei werden die beiden Begriffe im Alltag häufig synonym verwendet, da sie durch ihre große thematische Ähnlichkeit schwer voneinander abzugrenzen sind.
	-
	-
	-

	Trotz dieser Ähnlichkeit sind die beiden Begriffe voneinander zu unterscheiden. Dies soll Ihnen anhand der Definitionen der beiden Bezeichnungen auf den nachfolgenden Seiten verdeutlicht werden.
	1.2 Die Moral
	Moral bezeichnet gesellschaftlich anerkannte Werte, Normen und Gewohnheiten. Werte geben eine allgemeine Orientierung für menschliches Verhalten, während Normen konkrete Verhaltensregeln darstellen. Beide stehen in engem Zusammenhang: Jeder Wert ist mit einer Norm verbunden. 
	-

	Zusätzlich beeinflussen auch religiöse oder kulturelle Gebote das moralische Handeln, etwa das christliche Gebot „Du sollst nicht töten“. Moral kann individuell unterschiedlich sein, wird aber meist in Gruppen geteilt und entwickelt sich bereits im Kindesalter im Rahmen der Persönlichkeitsbildung.

	Artifact
	1.3 Werte und Normen
	1.3 Werte und Normen
	Im letzten Abschnitt haben Sie gelernt, dass Werte und Normen in unmittelbarem Zusammenhang zueinanderstehen. 
	-

	Welche Normen gehören zu welchen Werten? Ordnen Sie die passende Aussage einem Wert zu.

	„Du sollst anderen Menschen in Not beistehen“
	„Du sollst anderen Menschen in Not beistehen“

	Gerechtigkeit
	Gerechtigkeit

	Solidarität
	Solidarität

	„Du sollst anderen Menschen zur Begrüßung die Hand geben“
	„Du sollst anderen Menschen zur Begrüßung die Hand geben“

	Höflichkeit
	Höflichkeit

	„Du sollst nicht lügen“ 
	„Du sollst nicht lügen“ 

	Ehrlichkeit
	Ehrlichkeit

	„Du sollst jeden gleich behandeln“
	„Du sollst jeden gleich behandeln“

	Artifact
	Artifact
	1.4 Formen der Moral
	1.4 Formen der Moral
	Moral lässt sich in vier soziale Ebenen unterteilen, die unterschiedliche Bereiche 
	menschlichen Handelns betreffen:
	Persönliche Moral spiegelt die individuellen Überzeugungen und Werte wider.
	Beispiel: „Ich behandle andere empathisch.“
	Organisationsbezogene Moral entspricht den Leitlinien einer Institution oder Organisation.
	Beispiel: „Wir begegnen Bewohner*innen und Kolleg*innen respektvoll und wertschätzend.“
	Gesellschaftliche Moral gilt für bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft, nicht für alle.
	Beispiel: „Pflegekräfte übernehmen Verantwortung für ihre Patient*innen.“
	Gesamtgesellschaftliche Moral umfasst Werte und Normen, die allgemein gültig sein sollten.
	Beispiel: „Konflikte werden ohne Gewalt gelöst.“

	1.5 Nutzen der Moral
	1.5 Nutzen der Moral
	Moral spielt in vielen Alltagssituationen eine zentrale Rolle und erfüllt unterschiedliche Funktionen:
	-

	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	 Erhalt traditioneller Werte

	2. 
	2. 
	2. 

	 Umsetzung moralischer Überzeugungen

	3. 
	3. 
	3. 

	 Gerechte Verteilung von Chancen und Ressourcen

	4. 
	4. 
	4. 

	 Vermeidung und Lösung von Konflikten

	5. 
	5. 
	5. 

	 Orientierung für Entscheidungen und Handlungen

	6. 
	6. 
	6. 

	 Sicherung der Lebensqualität

	7. 
	7. 
	7. 

	 Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen


	Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen – z. B. durch Globalisierung, Migration und Digitalisierung – führen jedoch zu wachsenden Spannungen zwischen verschiedenen Moralvorstellungen, etwa zwischen Generationen. Auch innerhalb einer Person können innere Konflikte entstehen, wenn sie versucht, allen Erwartungen gerecht zu werden.
	-
	-
	-

	Daher ist es wichtig, die eigenen moralischen Überzeugungen regelmäßig zu reflektieren. Moral ist veränderbar und sollte stets selbstbestimmt und bewusst gelebt werden.
	1.6 Moralische Intuitionen
	Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt zeigte in seinen Studien, dass moralische Entscheidungen meist intuitiv und emotional getroffen werden – nicht rational überlegt. Erst im Nachhinein versuchen Menschen, ihre Entscheidungen mit Argumenten zu begründen.
	-

	Trotz kultureller, religiöser und gesellschaftlicher Unterschiede überschneiden sich viele moralische Intuitionen weltweit. Das bedeutet: In bestimmten Situationen treffen Menschen häufig ähnliche Entscheidungen, weil sie auf gemeinsame, tief verankerte moralische Gefühle zurückgreifen.
	-

	Reuben Grinberg und Kolleg*innen haben 2018 zentrale, weltweit verbreitete moralische Intuitionen zusammengefasst – diese werden visuell dargestellt:

	Fürsorge
	Fürsorge
	Fürsorge
	Fürsorge


	Andere vor Schaden beschützen, Mitleid, Mitgefühl,
	Andere vor Schaden beschützen, Mitleid, Mitgefühl,
	Andere vor Schaden beschützen, Mitleid, Mitgefühl,
	Abneigung gegenüber Gewalt, Vernachlässigung


	Gerechtigkeit
	Gerechtigkeit
	Gerechtigkeit


	Andere sollen gleiche Rechte, Pflichten, Chancen haben, 
	Andere sollen gleiche Rechte, Pflichten, Chancen haben, 
	Andere sollen gleiche Rechte, Pflichten, Chancen haben, 
	Abneigung gegenüber Betrügern, Trittbrettfahrern


	Freiheit
	Freiheit
	Freiheit


	Abneigung gegenüber Unterdrückung, Freiheitseinschränkung, Freiheitsberaubung
	Abneigung gegenüber Unterdrückung, Freiheitseinschränkung, Freiheitsberaubung
	Abneigung gegenüber Unterdrückung, Freiheitseinschränkung, Freiheitsberaubung
	 



	Loyalität
	Loyalität
	Loyalität


	Treue zur eigenen Gruppe, Patriotismus, Aufopferung für die eigene Gruppe, Abneigung gegenüber Verrat, Untreue
	Treue zur eigenen Gruppe, Patriotismus, Aufopferung für die eigene Gruppe, Abneigung gegenüber Verrat, Untreue
	Treue zur eigenen Gruppe, Patriotismus, Aufopferung für die eigene Gruppe, Abneigung gegenüber Verrat, Untreue
	 



	Autorität
	Autorität
	Autorität


	Respekt für Traditionen, etablierte Institutionen, rechtmäßige Autoritäten, Führungspositionen, Ordnung, Stabilität; Abneigung gegenüber Instabilität und Veränderung
	Respekt für Traditionen, etablierte Institutionen, rechtmäßige Autoritäten, Führungspositionen, Ordnung, Stabilität; Abneigung gegenüber Instabilität und Veränderung
	Respekt für Traditionen, etablierte Institutionen, rechtmäßige Autoritäten, Führungspositionen, Ordnung, Stabilität; Abneigung gegenüber Instabilität und Veränderung
	-



	Reinheit, Heiligkeit
	Reinheit, Heiligkeit
	Reinheit, Heiligkeit


	Verehrung von dem, was als „rein“ und „heilig“ erachtet wird; Abneigung gegenüber Normverstößen und Verschmutzung
	Verehrung von dem, was als „rein“ und „heilig“ erachtet wird; Abneigung gegenüber Normverstößen und Verschmutzung
	Verehrung von dem, was als „rein“ und „heilig“ erachtet wird; Abneigung gegenüber Normverstößen und Verschmutzung
	 




	Abb. 5: Moralische Intuitionen nach Grinberg et al.
	Abb. 5: Moralische Intuitionen nach Grinberg et al.

	Moralische Intuitionen beeinflussen unser Zusammenleben, indem sie unser Urteil über das Verhalten anderer prägen und unser eigenes Handeln steuern. Sie können positiven Einfluss haben – etwa durch Fairness, Loyalität oder das Bedürfnis nach Unversehrtheit. Gleichzeitig bergen sie auch Risiken, etwa in Form von Ausgrenzung, blindem Gehorsam oder übertriebener Ablehnung.
	Moralische Intuitionen beeinflussen unser Zusammenleben, indem sie unser Urteil über das Verhalten anderer prägen und unser eigenes Handeln steuern. Sie können positiven Einfluss haben – etwa durch Fairness, Loyalität oder das Bedürfnis nach Unversehrtheit. Gleichzeitig bergen sie auch Risiken, etwa in Form von Ausgrenzung, blindem Gehorsam oder übertriebener Ablehnung.
	-

	Diese Ambivalenz zeigt, wie wichtig Selbstreflexion im Umgang mit moralischen Intuitionen ist. Die Ethik hilft dabei, unser Verhalten bewusster zu hinterfragen und besser zu verstehen.
	1.7 Zusammenfassung der Moral
	Im Video „Moral – einfach erklärt“ () erhalten Sie eine kompakte Zusammenfassung zum Thema Moral, bevor Sie im  nächsten Abschnitt in die Ethik eingeführt werden.
	https://studyflix.de/allgemeinwissen/moral-3581
	https://studyflix.de/allgemeinwissen/moral-3581

	-

	Nutzen Sie den folgenden Bereich, um persönliche Notizen festzuhalten. Ihre Aufzeichnungen unterstützen Sie dabei, zentrale Inhalte besser zu verinnerlichen und später gezielt nachzulesen.
	-


	Artifact
	Notizen
	Notizen

	Form
	Reflexionsübung zu einem bekannten Zitat von Immanuel Kant
	Reflexionsübung zu einem bekannten Zitat von Immanuel Kant
	„Habe den Mut, deinem Gewissen zu folgen! Nach dem Gewissen gibt es für unser Handeln und Verhalten Gründe des Verstandes. Darum gilt zugleich die zweite Regel. Habe den Mut, dich deines eigenen (!) Verstandes zu bedienen!“
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Was ist das Gewissen in diesem Zusammenhang?

	2. 
	2. 
	2. 

	Wie grenzt sich das Gewissen vom Verstand ab?

	3. 
	3. 
	3. 

	Welche Kernbotschaft steckt in diesem Zitat?



	Was bedeutet dieses Zitat für Sie und Ihr professionelles Handeln?
	Was bedeutet dieses Zitat für Sie und Ihr professionelles Handeln?

	Form
	1.8 Die Ethik
	1.8 Die Ethik
	Ethik stammt vom griechischen ethos (Sitte, Gewohnheit) und ist die Wissenschaft vom menschlichen Handeln. Als Teilgebiet der Philosophie und Theologie beschäftigt sie sich mit der Reflexion von Verhalten anhand von Werten und Normen (Moral) und entwickelt Ansätze zur moralischen Urteilsbildung.
	-

	Zentrale ethische Fragen sind:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie soll der Mensch handeln?

	• 
	• 
	• 

	Was ist gutes oder schlechtes Handeln?

	• 
	• 
	• 

	Was bedeutet ein gutes, gelingendes Leben?


	Diese Fragen werden seit über 2000 Jahren diskutiert. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erfährt Ethik neue Bedeutung – auch im gesellschaftlichen Kontext, z. B. durch Ethikkommissionen und Beratungsgremien.

	1.9 Nutzen der Ethik
	1.9 Nutzen der Ethik
	Obwohl Ethik oft als theoretisch gilt, ist sie ein fester Bestandteil unseres Alltags. Ethische Reflexionen unterstützen nicht nur die Theorie, sondern auch das praktische Handeln. Ethik hilft dabei unter anderem:
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Reflexion bereits bestehender Normen und Werte


	Ethik überprüft kontinuierlich, ob bestehende Normen und Werte in konkreten Situationen angemessen und legitim sind – zum Beispiel bei der Videoüberwachung akut suizidgefährdeter Patient*innen.
	-

	2. 
	2. 
	2. 
	2. 

	 Orientierungshilfe durch die Entwicklung von Prinzipien und Normen guten moralischen Handelns
	-



	Durch ethische Reflexion entstehen Prinzipien und Normen, die als Orientierungshilfe für gutes und verantwortungsbewusstes Handeln im Alltag dienen.
	3. 
	3. 
	3. 
	3. 

	Leichteres Argumentieren in Konfliktsituationen durch das Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten
	-



	In Situationen mit Gewissenskonflikten erleichtert Ethik das Abwägen von Handlungsmöglichkeiten und die fundierte Argumentation.
	-

	4. 
	4. 
	4. 
	4. 

	Nachträgliche Reflexion alltäglicher Eigen- und Fremdhandlungen


	Ethische Reflexion ermöglicht es, eigenes und fremdes Verhalten auch im Nachhinein kritisch unter den eigenen Moralvorstellungen zu betrachten – im Gegensatz zu rein instinktivem Handeln.
	-

	5. 
	5. 
	5. 
	5. 

	Hinterfragen der persönlichen und beruflichen Moralvorstellungen


	Ethik regt dazu an, die eigenen moralischen Überzeugungen im privaten und beruflichen Kontext zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
	-

	6. 
	6. 
	6. 
	6. 

	Aufklärung über die allgemeinen moralischen Grundprinzipien


	Ethik schafft Transparenz, indem sie über die grundlegenden moralischen Werte und Prinzipien informiert, die von Einzelpersonen oder Gruppen geteilt werden.
	Ethik liefert wichtige Impulse für bewusstes, reflektiertes und verantwortungsvolles Handeln im Alltag und Berufsleben.
	-


	Artifact
	1.10 Zusammenfassung der Ethik
	1.10 Zusammenfassung der Ethik
	Im Video zur Ethik () erhalten 
	https://studyflix.de/allgemeinwissen/ethik-3749
	https://studyflix.de/allgemeinwissen/ethik-3749


	Sie eine kompakte Zusammenfassung zum diesem Thema, bevor Sie im nächsten 
	Abschnitt in die Ethik eingeführt werden.
	Nutzen Sie den folgenden Bereich, um persönliche Notizen festzuhalten. Ihre Aufzeichnungen unterstützen Sie dabei, zentrale Inhalte besser zu verinnerlichen und später gezielt nachzulesen.
	 
	-


	Notizen
	Notizen

	Form
	1.11 Ausblick
	1.11 Ausblick
	Ethik und Moral sind verwandte, aber unterschiedliche Begriffe, die sich mit menschlichem Verhalten und Lebensweise beschäftigen. Moral umfasst Gewohnheiten, Werte und Normen, während Ethik die kritische Reflexion moralischer Handlungen und die Unterscheidung von gut und schlecht beinhaltet. Das Verständnis beider Begriffe ist wichtig, um Entscheidungen zu hinterfragen und bildet die Grundlage für professionell ethisch reflektiertes Handeln – besonders in der Pflege.
	-
	-

	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine 
	kurze Zusammenfassung der 1. Lektion in Modul 2.
	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?

	Artifact
	Notizen
	Notizen

	Form
	Lektion 2: Ethische Grundprinzipien und Theorien
	Lektion 2: Ethische Grundprinzipien und Theorien
	2.1 Definition ethischer Grundprinzipien
	Bei ethischen Grundprinzipien handelt es sich um Prinzipien, die grundlegend für die Ethik sind. Sie werden dabei als eine allgemeine Handlungsempfehlung innerhalb dieses Themenfeldes verstanden.
	-

	Das Besondere an ethischen Grundprinzipien ist, dass Sie sehr abstrakt formuliert sind und lediglich als Orientierung für das menschliche Handeln gelten. Prinzipien sind also nur Leitlinien und keine konkreten Anweisungen für Handlungen. Sie sollen Menschen in alltäglichen Situationen dazu verhelfen, die am besten begründete Entscheidung zu treffen.
	-
	-

	2.2 Die Menschenwürde
	Als oberstes ethisches Grundprinzip beziehungsweise als Fundament ethischer Grundprinzipien gilt die Achtung der Menschenwürde. 
	-

	Die Menschenwürde ist im Grundgesetz Artikel 1 verankert und stellt das oberste Grundrecht in der Bundesrepublik Deutschland dar. Dort heißt es „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Dieses deutsche Gesetz ist für jeden einzelnen Menschen unveräußerlich, dauerhaft und einklagbar geltend. 
	-
	-
	-

	Die drei wesentlichen Grundwerte der Menschenwürde lauten: Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.
	-


	Artifact
	Artifact
	2.3 Die moralischen Werte
	2.3 Die moralischen Werte
	Moralische Werte haben sich im Laufe der Evolution entwickelt, um ein harmonisches Zusammenleben zu fördern. Sie sind Teil der ethischen Grundprinzipien, die auf Menschenwürde sowie den Werten Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit basieren. Diese ethischen Grundwerte bilden das Fundament, unter dem sich moralische Werte in Individual-, Sozial- und ökologische Werte gliedern. Für mehr Details zur Entwicklung der Moral lohnt sich ein Blick auf das Stufenmodell nach Lawrence Kohlberg.
	-
	-

	Neben diesen ethischen Grundwerten bedarf es beim Thema der Ethik aber noch vieler weiterer ethischer Grundprinzipien und vor allem einer großen Bandbreite an Fachkenntnissen.
	-
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	Menschenwürde
	Menschenwürde
	Menschenwürde


	Gleichheit
	Gleichheit
	Gleichheit


	Gerechtigkeit
	Gerechtigkeit
	Gerechtigkeit


	Freiheit
	Freiheit
	Freiheit


	austeilende (allg. Wohlfahrt)
	austeilende (allg. Wohlfahrt)
	austeilende (allg. Wohlfahrt)
	ausgleichende
	richterliche


	Gleichberechtigung
	Gleichberechtigung
	Gleichberechtigung
	– von Mann und Frau
	– von Angehörigen anderer Rassen,  Kulturen, Nationen
	 

	Chancengleichheit


	– der Person: Religions-, Gewissens-,  Meinungs-, Presse-
	– der Person: Religions-, Gewissens-,  Meinungs-, Presse-
	– der Person: Religions-, Gewissens-,  Meinungs-, Presse-
	 

	– der Wissenschaft
	– der Kunst


	Moralische Werte
	Moralische Werte
	Moralische Werte


	gutes Leben
	gutes Leben
	gutes Leben


	Individualwerte
	Individualwerte
	Individualwerte


	Ökologische Werte
	Ökologische Werte
	Ökologische Werte


	Sozialwerte
	Sozialwerte
	Sozialwerte


	„Würde“ der Kreatur
	„Würde“ der Kreatur
	„Würde“ der Kreatur
	Nachhaltigkeit
	„Rechte“ der Natur


	Solidarität
	Solidarität
	Solidarität
	Subsidiarität
	Toleranz
	Fairness
	kollektive Verantwortung
	Frieden/Sicherheit
	Gemein-/Bürgersinn
	Familie/Heimat
	Kulturelle Identität
	Geborgenheit


	Selbstbestimmung/ -verantwortung
	Selbstbestimmung/ -verantwortung
	Selbstbestimmung/ -verantwortung
	Liebe
	Freundschaft
	Lebensqualität
	Gesundheit (phys./psych. Integrität)
	Glück


	Abb. 6: Moralisches Stufenmodell nach Kohlberg
	Abb. 6: Moralisches Stufenmodell nach Kohlberg

	2.4 Die vier ethischen Grundprinzipien nach Beauchamp und Childress
	2.4 Die vier ethischen Grundprinzipien nach Beauchamp und Childress
	Neben den grundlegenden ethischen Prinzipien gibt es weitere, speziell im Pflegebereich wichtige. Die vier ethischen Grundprinzipien der biomedizinischen Ethik wurden 1979 von Tom Beauchamp und James Childress entwickelt und sind heute weltweit im Gesundheitswesen anerkannt. Diese Prinzipien dienen als Leitlinien zur Reflexion moralischen Handelns und zur Unterstützung ethischer Entscheidungen. Sie sind:
	-

	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Prinzip der Autonomie

	2. 
	2. 
	2. 

	Prinzip der Schadenvermeidung

	3. 
	3. 
	3. 

	Prinzip der Fürsorge

	4. 
	4. 
	4. 

	Prinzip der Gerechtigkeit


	2.5 Reflexion der ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress
	Sie haben nun die vier ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress kennengelernt, welche die im Pflegebereich relevanten ethischen Prinzipien darstellen.
	-

	Doch was sind Ihrer Meinung nach die Stärken und Schwächen des Modells der vier ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress?
	-


	Artifact
	Notizen
	Notizen

	Form
	2.6 Ethische Grundprinzipien im Konzept der Palliativen Geriatrie
	2.6 Ethische Grundprinzipien im Konzept der Palliativen Geriatrie
	Im Konzept der Palliativen Geriatrie sind zentrale ethische Grundprinzipien verankert. Das oberste Ziel ist das Wohlergehen und die Achtung der Menschenwürde hilfe- und pflegebedürftiger Menschen bis zuletzt, was mit dem Grundgesetz übereinstimmt. Die Autonomie, also Selbstbestimmung, spielt eine große Rolle, da ältere Menschen oft um ihre Unabhängigkeit fürchten. Palliativ-geriatrische Fachkräfte unterstützen durch empathisches Zuhören und Förderung der Selbstständigkeit. Zudem steht die Linderung von Leid
	-
	-

	2.7 Ethische Grundprinzipien und Ethische Theorien
	Wie Sie auf den letzten Seiten gelernt haben, dienen ethische Grundprinzipien als Orientierung und Leitlinien für gut begründete Entscheidungen im Alltag. Sie allein reichen jedoch nicht aus, um eindeutig zu entscheiden, welches Prinzip Vorrang hat. Hier kommen ethische Theorien ins Spiel, die helfen, die Anwendung bestimmter Prinzipien und Normen zu begründen und zu rechtfertigen.
	-
	-

	2.8 Definition ethischer Theorien
	Ethische Theorien helfen, moralische Intuitionen durch klare Beurteilungskriterien zu unterstützen und so zu gut begründeten Entscheidungen zu gelangen – besonders in schwierigen Situationen. Sie bieten Pflegenden eine strukturierte Orientierung im Alltag. Wie ethische Grundprinzipien sind auch Theorien nur Hilfsmittel und lösen nicht automatisch alle moralischen Probleme. Verschiedene Theorien führen zu unterschiedlichen Bewertungen und Handlungsmöglichkeiten. Die wichtigsten für die Pflege sind deontologi
	-
	-
	-
	-


	Artifact
	2.9 Die deontologische Ethik
	2.9 Die deontologische Ethik
	Die deontologische Ethik, abgeleitet vom griechischen Wort für „Pflicht“, konzentriert sich auf die Handlung selbst – nicht auf deren Folgen. Sie fordert, dass Menschen in moralischen Konflikten die gesellschaftlich festgelegten Normen und Regeln befolgen. Diese Normen bestimmen, ob eine Handlung richtig oder falsch ist.
	Bitte halten Sie Ihre Gedanken zu den nachfolgenden Beispielen zu den wichtigsten ethischen Theorien der Deontologie fest. 
	-

	1. Pflichtenethik Kants
	Beispiel: „Eine Pflegekraft verabreicht einem unruhigen Patienten ein Beruhigungsmittel, worauf der Patient mit einem allergischen Schock reagiert und daran stirbt.“ Laut Kant wäre diese Handlungsentscheidung nicht unmoralisch, da die Pflegekraft guten Willen gezeigt hat. 
	-

	2. Hypothetischer und Kategorischer Imperativ nach Kant
	Beispiel: „Eine an Demenz erkrankte Patientin verweigert die Einnahme ihrer täglichen Medikamente, woraufhin die zuständige Pflegekraft die für die Patientin wichtigen Tabletten mörsert und der Patientin in einem Joghurt unterrührt.“ Laut des kategorischen Imperativs nach Kant ist diese Handlungsentscheidung dann als moralisch richtig zu bewerten, wenn die Tabletten allen Menschen bei verweigerter Einnahme in einem Joghurt untergerührt werden sollten.
	-

	3. Die Goldene Regel
	Beispiel: „Eine Pflegekraft muss eine Bewohnerin zum Schichtende noch einmal auf die Seite positionieren. Da die Pflegekraft unter Zeitdruck steht, ist sie dabei etwas grob zu der Bewohnerin.“ Laut der Goldenen Regel wäre diese Handlungsentscheidung dann unmoralisch, wenn ich persönlich auch nicht grob behandelt werden möchte. 
	-
	-


	Notizen
	Notizen

	Form
	Notizen
	Notizen

	Form
	Notizen
	Notizen

	Form
	2.10 Die teleologische Ethik
	2.10 Die teleologische Ethik
	Die teleologische Ethik – auch Konsequentialismus genannt – bewertet Handlungen nach ihren Folgen. Entscheidend ist, welche Handlung das beste Gesamtergebnis liefert. Eine situations-bezogene Betrachtung ist dabei zentral, da jede moralische Krise individuell ist.
	 
	 

	Die bekannteste Form dieser Ethik ist der Utilitarismus, vertreten durch Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Sein Leitprinzip lautet: „Das größte Glück der größten Zahl.“
	Der Begriff des Utilitarismus stammt von dem englischen Wort „Utility“ und bedeutet so viel wie „Nützlichkeitsethik“ oder „Ethik der Zweckmäßigkeit“. Jeremy Bentham und John Stuart Mill galten als Hauptvertreter dieser ethischen Theorie.
	Das Grundprinzip des Utilitarismus ist relativ einfach, da die Handlungsmöglichkeiten in einer moralischen Krisensituation lediglich anhand der sich daraus ergebenden Folgen bewertet werden. Für Bentham und Mill handelt es sich um eine gute Folge und folglich um die richtige Handlung, wenn diese einen Nutzen erzeugt. Sie verfolgen das Prinzip des größtmöglichen Glücks für die Mehrheit der Menschen. Als Kurzformel dessen wird in der Literatur immer wieder der Satz „Das größte Glück der größten Zahl“ verwende
	-
	-
	-

	Ein weiteres Ziel des Utilitarismus ist das größtmögliche Wohlergehen für die Mehrheit der Betroffenen einer Handlung. Demnach sind einzelne Handlungen auch dann nicht zu vertreten, „[…] wenn sie zwar die besten Folgen für den Einzelnen hätten, aber das Wohlergehen aller Betroffenen gefährden würden.“ Laut des Utilitarismus sollte sich die in einer moralischen Konfliktsituation befindende Person für die Handlungsmöglichkeit entscheiden, die sowohl das Glück als auch das Wohlbefinden der meisten Menschen max
	-
	-
	-

	Eine Handlung gilt als moralisch richtig, wenn sie das Wohl und Glück der Mehrheit fördert – unabhängig vom individuellen Nutzen. Dabei sollen die Interessen aller Betroffenen gleichwertig berücksichtigt werden.
	-

	Bitte schauen Sie sich das Video zum Bahngleis-Dilemma () an.
	https://www.youtube.com/watch
	https://www.youtube.com/watch
	 
	?v=MhOJp1DcabM



	Notizen zum Beispiel des Bahngleis-Dilemmas
	Notizen zum Beispiel des Bahngleis-Dilemmas

	Form
	2.11 Ausblick
	2.11 Ausblick
	Ethische Reflexion ist ein zentraler Bestandteil professionellen pflegerischen Handelns. Dafür brauchen Pflegende fundierte Kenntnisse über ethische Grundprinzipien und ethische Theorien.
	In dieser Lektion wurde vermittelt:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Die Achtung der Menschenwürde ist sowohl im Grundgesetz als auch in der Ethik das oberste Prinzip.

	• 
	• 
	• 

	Die vier zentralen ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress – Autonomie, Schadensvermeidung, Fürsorge und Gerechtigkeit – bilden die Grundlage für ethisches Handeln im Pflegebereich.

	• 
	• 
	• 

	Die Anwendung dieser Prinzipien erfolgt situationsbezogen, ohne feste Reihenfolge.

	• 
	• 
	• 

	Zur Entscheidungsfindung können zusätzlich ethische Theorien wie die deontologische (Pflichtenethik) und teleologische (Folgenethik) Ethik herangezogen werden.
	-



	Wichtig: Ethische Prinzipien und Theorien bieten Orientierung, ersetzen aber nicht die individuelle Einzelfallentscheidung.
	-

	2.12 Fallbeispiel zu den ethischen Grundprinzipien – Frau Hager
	Frau Hager, 83 Jahre alt, stürzt im Seniorenheim mit dem Kopf gegen ihr Bett und wird mit einer schweren Hirnblutung auf die Intensivstation eines nahegelegenen Krankenhauses aufgenommen. Sie erhält das letzte freie Bett auf der Station. Sie ist bewusstlos und muss im Verlauf der Nacht künstlich beatmet werden. Die Prognose, dass sie wieder gehend und sprechend das Krankenhaus verlässt, ist aufgrund des Ausmaßes der Blutung sehr schlecht. Es gibt weder eine Patientenverfügung, noch eine Vorsorgevollmacht.

	Artifact
	Frau Hager lebte auch vor ihrem Einzug in das Seniorenheim allein und hat keine nahen Angehörigen. Eine entfernte Nichte wird informiert über ihren Zustand, zwischen den beiden bestand nicht mehr viel Kontakt. Das interprofessionelle Team der Intensivstation wird einen gerichtliche*n Betreuer*in beantragen. Da das jedoch einige Tage dauern wird und Frau Hager bis dahin versterben könnte, beschließt das interprofessionelle Team der Intensivstation, dass lebenserhaltende Maßnahmen fortgeführt werden.
	Frau Hager lebte auch vor ihrem Einzug in das Seniorenheim allein und hat keine nahen Angehörigen. Eine entfernte Nichte wird informiert über ihren Zustand, zwischen den beiden bestand nicht mehr viel Kontakt. Das interprofessionelle Team der Intensivstation wird einen gerichtliche*n Betreuer*in beantragen. Da das jedoch einige Tage dauern wird und Frau Hager bis dahin versterben könnte, beschließt das interprofessionelle Team der Intensivstation, dass lebenserhaltende Maßnahmen fortgeführt werden.
	-
	-

	Inwiefern handelt das Team der Intensivstation im Einklang mit den ethischen Grundprinzipien?
	Beantworten Sie die Frage für sich selbst.
	1. Inwiefern wird das Prinzip der Autonomie oder Selbstbestimmung 
	(engl. respect for autonomy) bei Frau Hager gewahrt?
	2. Wie bewerten Sie die Einhaltung des Prinzips des Nicht-Schadens 
	(engl. non-maleficence)?
	3. Wie wird das Prinzip der Fürsorge/des Wohltuns (engl. beneficence) bei Frau Hager 
	berücksichtigt?
	4. Liegt ein Verstoß gegen das Prinzip der Gerechtigkeit (engl. justice) vor?

	Form
	Form
	Form
	Form
	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammenfassung der 2. Lektion in Modul 2.
	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammenfassung der 2. Lektion in Modul 2.
	-

	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?

	Artifact
	Form
	Lektion 3: Ethische Herausforderungen in der Palliativpflege
	Lektion 3: Ethische Herausforderungen in der Palliativpflege
	3.1 Definition ethische Herausforderung
	Eine ethische Herausforderung beschreibt eine Situation, in der eine Person – basierend auf ihren persönlichen oder beruflichen Moralvorstellungen – keine eindeutige Antwort auf eine Fragestellung findet. Im Gesundheitswesen betreffen solche Situationen meist pflege- und hilfebedürftige Menschen oder deren Angehörige.
	Es wird unterschieden zwischen:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ethischem Problem (auch ethischer Konflikt oder moralisches Problem):

	• 
	• 
	• 

	Eine Entscheidung zwischen mehreren Handlungsoptionen fällt schwer, kann aber innerlich oder äußerlich gelöst werden.
	-


	• 
	• 
	• 

	Ethischem Dilemma: Zwei mögliche Handlungen stehen zur Wahl, aber keine ist moralisch eindeutig richtig – beide erscheinen als problematisch.
	-



	Der Übergang zwischen Problem und Dilemma ist oft nicht klar abzugrenzen.

	Artifact
	3.2 Fallbeispiel eines ethischen Problems – Herr Schmidt
	3.2 Fallbeispiel eines ethischen Problems – Herr Schmidt
	Hier finden sie ein Fallbeispiel eines ethischen Problems, welches aus dem geriatrisch-onkologischem Bereich stammt. Es handelt sich hierbei um ein abgewandeltes Fallbeispiel aus der Praxis.
	 

	Der 67-jährige Herr Schmidt ist an einer lebensbedrohlichen Form des Blutkrebses erkrankt und keine der noch möglichen Therapien hat angeschlagen. Herr Schmidt wird voraussichtlich innerhalb des nächsten Jahres versterben, was er bereits zu ahnen scheint. In einem Gespräch mit der zuständigen Gesundheits- und Krankenpflegerin, die mit seinen Befunden vertraut ist, fragt er sie, ob er sich ein Haus kaufen oder lieber eine schöne Kreuzfahrt mit seiner ganzen Familie machen solle. Die Beziehung von Herrn Schmi
	-
	-

	Es stellt sich somit die Frage: Wie soll die Gesundheits- und Krankenpflegerin auf die 
	Frage von Herrn Schmidt reagieren?

	Artifact
	Form
	Wie würden Sie an Stelle der Gesundheits- und Krankenpflegerin reagieren?
	Wie würden Sie an Stelle der Gesundheits- und Krankenpflegerin reagieren?

	Form
	3.3 Wege aus dem ethischen Problem – Herr Schmidt
	3.3 Wege aus dem ethischen Problem – Herr Schmidt
	Das ethische Problem liegt bei diesem Fall darin, dass die Gesundheits- und Krankenpflegerin zunächst keine Antwort auf die Frage von Herrn Schmidt hat. Sie denkt, dass sie sich entscheiden muss, ob sie Herrn Schmidt die Wahrheit sagt oder ihn anlügt.
	-

	Im Endeffekt muss die Gesundheits- und Krankenpflegerin ihre persönlichen Moralvorstellungen jedoch gar nicht verletzen, da sie sich für keine dieser beiden Möglichkeiten entscheiden muss. Sie hat mehrere Handlungsoptionen.
	-
	-


	Welche würden Sie nehmen?
	Welche würden Sie nehmen?

	Form
	Welche Antwort könnte nach einer ethischen Reflexion gegeben werden?
	Welche Antwort könnte nach einer ethischen Reflexion gegeben werden?

	Form
	Mustervorschlag: Die Gesundheits- und Krankenpflegerin könnte sagen: „Lieber Herr Schmidt, diese Frage kann ich nicht für Sie beantworten. Ich würde gerne ein Gespräch zwischen Ihnen, mir und unserem Stationsarzt vereinbaren, dann können wir über Ihre Fragen und Pläne sprechen. Ist das in Ordnung? Und übrigens: eine Kreuzfahrt ist doch immer eine gute Idee, oder?“
	Mustervorschlag: Die Gesundheits- und Krankenpflegerin könnte sagen: „Lieber Herr Schmidt, diese Frage kann ich nicht für Sie beantworten. Ich würde gerne ein Gespräch zwischen Ihnen, mir und unserem Stationsarzt vereinbaren, dann können wir über Ihre Fragen und Pläne sprechen. Ist das in Ordnung? Und übrigens: eine Kreuzfahrt ist doch immer eine gute Idee, oder?“
	-

	Die hier vorgeschlagenen Optionen dienen als Beispiele für ethisch reflektierte Entscheidungen der Pflegenden und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
	-


	3.4 Ethisches Dilemma
	3.4 Ethisches Dilemma
	Ein ethisches Dilemma (auch moralisches Dilemma oder umgangssprachlich Zwickmühle) beschreibt eine Situation, in der eine Person zwischen zwei moralisch problematischen Handlungsoptionen wählen muss – keine der Optionen erscheint als eindeutig gut oder richtig.
	-
	-

	Das Besondere daran ist, dass mehrere moralische Prinzipien miteinander in Konflikt stehen, und die betroffene Person sich entscheiden muss, welches Prinzip sie verletzt oder als weniger wichtig einstuft. Dies führt zu einem inneren Konflikt, besonders wenn beide Prinzipien als gleich bedeutend empfunden werden.
	-
	-

	Solche Dilemmata treten besonders häufig im Pflegebereich auf – oft als Folge von strukturellen Mängeln, z. B. durch politische, wirtschaftliche, organisatorische oder hierarchische Rahmenbedingungen.
	-


	Artifact
	3.5 Fallbeispiel eines ethischen Dilemmas – Frau Günther
	3.5 Fallbeispiel eines ethischen Dilemmas – Frau Günther
	Auf dieser Seite finden sie ein Fallbeispiel eines ethischen Dilemmas, welches aus einer Altenpflegeeinrichtung stammt und leicht abgewandelt wurde.
	Die 80-jährige Frau Günther lebt seit ein paar Jahren in einer Pflegeeinrichtung. Seit ihrem Schlaganfall vor zwei Jahren kann sie sich nicht mehr selbstständig im Bett mobilisieren und bedarf pflegerischer Hilfe beim Wechsel ihrer Liegeposition.
	Seit vier Tagen ist Frau Günther nachts sehr unruhig, sodass sie kaum geschlafen hat. Zur Vorbeugung von Dekubitus (Druckgeschwüren), zu denen sie leider neigt, hat das Pflegeteam unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren entschieden sie nachts mindestens alle drei Stunden anders zu positionieren. Nun ist Frau Günther gerade eingeschlafen, als es wieder Zeit für einen Positionswechsel ist. Der zuständige Altenpfleger überlegt, was er jetzt tun soll.
	-
	-
	-

	Das ethische Dilemma liegt bei diesem Fall darin, dass der Altenpfleger zwei Möglichkeiten zur Auswahl hat, die sich scheinbar nicht vereinbaren lassen. Er weiß nicht, was er mit Frau Günther machen soll, weil er beide Optionen aus fachlicher Sicht gleichermaßen vertreten kann. Ein Unterlassen von einer der beiden Möglichkeiten kann er mit seiner fachlichen Expertise und seinen persönlichen Moralvorstellungen nicht vereinbaren.
	-

	Der Altenpfleger muss jedoch tätig werden und sich für Maßnahmen entscheiden. Er stellt sich die Frage: „Soll ich Frau Günther, obwohl sie gerade eingeschlafen ist, anders positionieren und sie dadurch eventuell wecken oder soll ich sie schlafen lassen und die Entstehung von Dekubitus riskieren?“
	-
	-

	Folgende Fragen können dem Altenpfleger helfen in dieser Situation zu einer ethisch reflektierten Entscheidung zu kommen. Beantworten Sie die Fragen auch für sich.
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Welche Unterlassung ist schlimmer? Warum?

	• 
	• 
	• 

	Was könnte der Pfleger kurzfristig tun? Gibt es Optionen, die bisher noch nicht in Frage kamen?

	• 
	• 
	• 

	Was kann der Pfleger längerfristig tun, im Falle, dass diese Situation öfter erwartet würde?

	• 
	• 
	• 

	Wie würden Sie in einer solchen Situation handeln?



	Artifact
	Notizen
	Notizen

	Form
	3.6 Wege aus dem ethischen Dilemma – Frau Günther
	3.6 Wege aus dem ethischen Dilemma – Frau Günther
	Der Altenpfleger kommt nach einiger Zeit des Nachdenkens und Reflektierens auf weitere Möglichkeiten.
	Welche hätten Sie noch in Erwägung gezogen?

	Form
	3.7 Differenzierung ethisches Problem und ethisches Dilemma
	3.7 Differenzierung ethisches Problem und ethisches Dilemma
	Die Differenzierung zwischen einem ethischen Problem und einem ethischen Dilemma ist manchmal nur schwer möglich. Um nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis zwischen den beiden Begrifflichkeiten unterscheiden zu können, bedarf es der zu entscheidende Person neben den Wissensgrundlagen auch an Erfahrung mit ethischen Herausforderungen.
	-
	-

	Zudem können wir ethisch herausfordernde Situationen mit Hilfe unseres Empfindens wie beispielsweise innerer Anspannung, unseren Bedenken oder unserem Mitgefühl besser identifizieren.
	Außerdem bleibt wichtig zu erwähnen, dass ethische Probleme sowie ethische Dilemmata nicht nur Pflegende betreffen, sondern das gesamte Umfeld des hilfe- und pflegebedürftigen Menschen. Es müssen also auch die Pflegeassistenz, Betreuungskräfte, gesetzliche Betreuer, An- und Zugehörige sowie alle anderen direkt und indirekt involvierten Personen mit in die jeweilige ethisch herausfordernde Situation einbezogen werden.
	-
	-

	3.8 Ethische Herausforderungen in der Palliativpflege im Kontext von Selbstbestimmung und Fürsorge
	-

	In der Pflege und Betreuung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen treten häufig ethische Herausforderungen auf – besonders im Spannungsfeld zwischen Autonomie (Selbstbestimmung) und Fürsorge. Oft lassen sich der Wille der betroffenen Person bzw. der mutmaßliche Wille von Angehörigen nicht mit der Fürsorgepflicht der Pflegenden vereinbaren.
	-

	Diese Wertekonflikte gelten insbesondere in der geriatrischen Palliativpflege als besonders herausfordernd. Typische Situationen, in denen solche Konflikte auftreten, sind:
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr

	2. 
	2. 
	2. 

	Positionierungen

	3. 
	3. 
	3. 

	Körperpflege und Umgang mit Inkontinenz

	4. 
	4. 
	4. 

	Kommunikation


	In all diesen Bereichen müssen Pflegende Entscheidungen treffen, die beide Werte – Selbstbestimmung und Fürsorge – gegeneinander abwägen.
	-

	3.9 Ausblick
	Ethisch reflektiertes Handeln erfordert zunächst die Unterscheidung zwischen einem ethischen Problem und einem ethischen Dilemma. Während ethische Probleme in der Regel unter Berücksichtigung eigener Moralvorstellungen lösbar sind, stehen bei Dilemmata zwei gleich ungünstige Handlungsoptionen zur Auswahl.
	-

	Gerade im Pflegebereich treten ethische Dilemmata häufig auf. Dabei ist es wichtig, das gesamte Umfeld der pflegebedürftigen Person mit einzubeziehen und im Sinne ihres Wohlergehens zu entscheiden. Die beruflichen und persönlichen Werte sollten dabei als Orientierung dienen.
	-
	-

	Pflegende benötigen für solche Situationen Sensibilität, Kommunikationsstärke und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Reflexion eigener Werte und Normen. Da moralische Vorstellungen individuell unterschiedlich sind, ist auch die Empathie gegenüber anderen Sichtweisen entscheiden.
	-
	-
	-

	3.10 Fallbeispiel Frau Brückner
	Frau Brückner ist 79 Jahre alt und lebt seit drei Jahren in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit einer Alzheimer-Demenz. Ihre Demenzerkrankung und ihr Allgemeinzustand haben sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Frau Brückner liegt meistens im Bett und wird nur noch zeitweilig in einen Rollstuhl mobilisiert. Die Kontaktaufnahme zu ihr ist sehr eingeschränkt möglich. Frau Brückner reagiert selten auf Ansprache, jeglichen Berührungen weicht sie aus. Gelegentlich erwidert sie jedoch die Blic
	-
	-
	-

	Über längere Zeiten am Tage wirkt Frau Brückner jedoch abwesend und scheint nicht ansprechbar zu sein. In den vergangenen Monaten hat Frau Brückner nicht mehr gut gegessen und ohne Aufsicht und Unterstützung der Pflegenden hat sie ihre Mahlzeiten oft unangerührt stehen gelassen. An manchen Tagen ist Frau Brückner zu müde oder zu schwach zum Essen. Häufig vergisst sie zu schlucken und muss von der Pflege immer wieder aktiviert werden.
	-

	In letzter Zeit hat Frau Brückner wiederholt die Nahrungseinnahme verweigert, wobei sie die Lippen verschlossen oder die Nahrung mit der Hand abgewehrt hat. Auch hat sie mehrfach von den Pflegenden eingeführte Nahrung ausgespuckt. 
	-

	Bei einer Dienstbesprechung äußert eine Altenpflegerin ihr Unbehagen. Sie hat das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun, wenn Sie Frau Brückner zum Essen zwingt. Die Wohnbereichsleitung äußert Verständnis, weist aber darauf hin, dass nach Ansicht der zuständigen Ärztin bei Frau Brückner keine organischen Ursachen für die Nahrungsverweigerung vorliegen. Bei fortgesetzter Nahrungsverweigerung sei das Legen einer PEG-Sonde (PEG = Perkutane Endoskopische Gastrostomie) in Betracht zu ziehen. Diesen Schritt möchte die A
	-
	-

	Die Situation verschärft sich, als Frau Brückner jegliche Nahrungszufuhr vollständig verweigert und handgreiflich wird. Gleichzeitig tritt eine neue Infektion auf. Frau Brückner bekommt Fieber und stellt auch das Trinken ein. Ihr wird zunächst eine Infusion gelegt, um wenigstens die Flüssigkeitszufuhr sicherzustellen. Die Infektion wird medikamentös behandelt, sodass das Fieber zurückgeht. Der Gesamtzustand von Frau Brückner ist aber weiterhin schlecht.
	-

	In einer Dienstbesprechung wird nun in Erwägung gezogen, Frau Brückner mit der Diagnose „Nahrungsverweigerung“ in ein Krankenhaus zu überweisen. Die Wohnbereichsleitung zieht die zuständige Ärztin hinzu. Die Gründe für Frau Brückners Nahrungsverweigerung werden ausgiebig diskutiert. Dabei spielt auch die Frage nach dem mutmaßlichen Willen von Frau Brückner eine Rolle. Mehrere Personen äußern die Ansicht, dass Frau Brückner offenbar mit dem Leben abgeschlossen habe und sterben wolle. Das sei zu respektieren.
	 
	-

	Nach der Dienstbesprechung nimmt die Wohnbereichsleitung Kontakt zu den Angehörigen auf. Frau Brückners Tochter kommt gemeinsam mit ihrem Ehemann in die Pflegeeinrichtung. Die Wohnbereichsleitung berichtet von den Bedenken einiger Pflegenden und deren Meinung, dass es für Frau Brückner besser wäre, wenn auf eine PEG-Sonde verzichtet würde. Es müsse akzeptiert werden, dass Frau Brückner sterben möchte, zumal die Prognose ihrer Alzheimer-Demenz denkbar schlecht sei. 
	-

	Das Ehepaar äußert jedoch heftigen Widerspruch und verlangt, die zuständige Ärztin zu sprechen. Das Gespräch findet ohne Beteiligung der Pflegenden statt. Die Ärztin möchte Frau Brückner umgehend in ein Krankenhaus überweisen, wo sie eine PEG-Sonde erhalten soll. Die Tochter bittet um eine kurze Bedenkzeit. Die Angehörigen sind verunsichert und sprechen die zuständige Pflegekraft auf dem Flur an. Sie erzählen, dass sie nun gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen.
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Liegt ein ethisches Problem oder ein ethisches Dilemma vor?

	2. 
	2. 
	2. 

	Welche ethischen Grundprinzipien werden in Frau Brückners Fall verletzt?

	3. 
	3. 
	3. 

	Wie erfahren Sie den mutmaßlichen Willen von Frau Brückner?

	4. 
	4. 
	4. 

	Wie würden Sie als professionelle Fachkraft eine Lösung herbeiführen?
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	Notizen
	Notizen

	Form
	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammenfassung der 3. Lektion in Modul 2.
	Nutzen Sie den folgenden Platz für eigene Notizen, Reflexionen oder eine kurze Zusammenfassung der 3. Lektion in Modul 2.
	-


	Artifact
	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?
	Was war für Sie besonders wichtig oder interessant?

	Form
	MODUL 3 
	MODUL 3 

	ETHISCHE UND RECHTLICHE VERANTWORTUNG
	ETHISCHE UND RECHTLICHE VERANTWORTUNG

	Artifact
	Lektion 1: Ethische und rechtliche Normen
	Lektion 1: Ethische und rechtliche Normen
	1.1 Unterscheidung ethischer und rechtlicher Normen
	Normen sind Regeln oder Standards, die bestimmten Werten zugrunde liegen. Rechtliche Normen werden von Gesetzen festgelegt und sind verbindlich, während ethische Normen sich aus gesellschaftlichen Wertvorstellungen entwickeln. Obwohl sie sich überschneiden, sind sie nicht identisch. Moralische Normen stimmen oft mit rechtlichen Normen überein, weil Gesetzgeber moralische Ansichten teilen oder Gesetze die moralischen Einstellungen beeinflussen. Ethik reflektiert die Moral und beschäftigt sich auch mit der mo
	-
	-

	Normen können sowohl rechtlich als auch moralisch gültig sein, z.B. das Verbot, aus Habgier zu töten, das sowohl rechtlich als auch moralisch verankert sein kann.
	Als Normen (lateinisch norma = Regel, Maßstab) sind Richtlinien und Standards, denen bestimmte Werte zugrunde liegen. Neben rechtlichen Normen, die von Instanzen gesetzt werden, gibt es ethische Normen, die sich aus gesellschaftlichen Wertvorstellungen entwickeln. Obwohl sie sich häufig überschneiden, sind sie nicht identisch. Oft stimmen moralische Normen mit rechtlichen überein, weil Gesetzgeber moralische Ansichten teilen oder Gesetze diese beeinflussen. Diese Überlappung zeigt die Bedeutung, das Verhält
	-
	-
	-
	-

	1.2 Relevanz rechtlicher Grundlagen für die pflegerische Arbeit
	Pflege berührt viele Rechtsthemen wie Betreuungsrecht, Vollmachten, Patientenverfügungen und Behandlungsverträge. Daher ist es wichtig, gesetzliche Vorgaben zu kennen und medizinisch sowie rechtlich zu beurteilen. Bereits in der Ausbildung wird ein Basiswissen zu Recht in der Pflege vermittelt. Viele Rechtsthemen sind Teil des Pflegealltags und mit ethischen Fragen verbunden, die Pflegende vor Herausforderungen stellen können.
	 
	-

	1.3 Überprüfen Sie Ihr Wissen!
	Bevor wir zu den Grundrechten übergehen, schauen Sie sich bitte im Kurs die Flashcards mit Fragen zu rechtlichen und ethischen Normen an.
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	Was sind Normen?
	Was sind Normen?

	Form
	1.4 Die Grundrechte gemäß Grundgesetz
	1.4 Die Grundrechte gemäß Grundgesetz
	Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde 1949 beschlossen und ist die ranghöchste deutsche Rechtsnorm. Innerhalb des ersten Abschnitts des Grundgesetztes sind in insgesamt 19 Artikeln die Grundrechte verankert. Sie sind die grundlegenden Rechte von Einzelnen gegenüber dem Staat.
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	Freie Meinungsäußerung
	Freie Meinungsäußerung

	Artikel 6
	Artikel 6
	Artikel 6


	Artikel 16
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	Staatsangehörigkeit, Auslieferung, Asyl
	Staatsangehörigkeit, Auslieferung, Asyl
	 


	Schutz der Ehe und Familie
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	Elternrechte, staatliche Schulaufsicht
	Elternrechte, staatliche Schulaufsicht
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	Einschränkung/Aberkennung von Grundrechten
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	Versammlungsfreiheit
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	Vereinigungsfreiheit
	Vereinigungsfreiheit

	Rechtsweggarantie
	Rechtsweggarantie

	Artikel 10
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	Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
	Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis

	Abb. 7: Artikel des deutschen Grundgesetzes
	Abb. 7: Artikel des deutschen Grundgesetzes

	1.5 Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
	1.5 Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
	Die Pflege-Charta wurde zwischen 2003 und 2005 vom „Runden Tisch Pflege“ mit rund 200 Expert*innen aus Verbänden, Politik, Praxis und Wissenschaft entwickelt. Sie soll die Lebenssituation von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen verbessern und ihre Rechte stärken. Die Charta wurde 2006 veröffentlicht und besteht aus acht Artikeln, die seitdem unverändert sind. 2018 wurde sie erstmals redaktionell angepasst, um Änderungen im Pflegeversicherungsrecht zu berücksichtigen. Die Überarbeitung erfolgte mit Beteili
	-
	-
	-

	1.6 Die acht Artikel der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
	Auf der folgenden Seite erhalten Sie einen genaueren Einblick in die acht Artikel der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen. 
	1.7 Der ICN-Ethikkodex
	Um ethische Grundprinzipien in der Pflege anzuwenden, wurden berufsspezifische Prinzipien im Ethikkodex des International Council of Nurses festgehalten. Dieser seit 1953 gültige Leitfaden beschreibt Werte, Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten für Pflegende weltweit. Er wurde zuletzt 2021 überarbeitet, wobei die deutschsprachige Version vom ÖGKV, SBK und DBfK verantwortet wird. Der Kodex definiert vier zentrale Zuständigkeiten: Förderung, Verhütung, Wiederherstellung von Gesundheit sowie Linderun
	-
	-
	-

	1.8 Inhalte des ICN-Ethikkodex
	Neben den pflegerischen Zuständigkeiten werden auch vier Hauptelemente ethischer Verhaltensweisen in dem ICN-Ethikkodex beschrieben. 
	-

	1.9 Hauptelemente des ICN-Ethikkodex
	Es gibt verschiedene Elemente des ICN-Ethikkodex: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	 Pflegende und Patient*innen

	• 
	• 
	• 

	 Pflegende und die Praxis

	• 
	• 
	• 

	 Pflegende und der Beruf

	• 
	• 
	• 

	 Pflegende und globale Gesundheit


	Bitte überlegen Sie sich beispielhaft Aufgaben, die in den jeweiligen Bereich passen.
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	Körperliche und seelische Unversehrtheit, Freiheit und Sicherheit
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	Palliative Begleitung, Sterben und Tod
	Palliative Begleitung, Sterben und Tod
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	Abb. 8: Artikel der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftigen Menschen

	Artifact
	Pflegende und Patient*innen
	Pflegende und Patient*innen

	Form
	Pflegende und die Praxis
	Pflegende und die Praxis

	Form
	Pflegende und der Beruf
	Pflegende und der Beruf

	Form
	Pflegende und globale Gesundheit
	Pflegende und globale Gesundheit

	Form
	Lektion 2:  Patientenrechte
	Lektion 2:  Patientenrechte
	2.1 Patientenrechte
	Auf dieser Seite werden die Patientenrechte erklärt, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) im Rahmen des „Patientenrechtsgesetzes“ seit 2013 geregelt sind. Sie stärken die Position der Patient*innen, sorgen für Rechtssicherheit bei Behandelnden und fördern eine transparente, hochwertige Versorgung. 
	-

	Die wichtigsten Regelungen sind: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	§ 630a: Der Behandlungsvertrag entsteht meist automatisch bei Behandlung, z.B. in Arztpraxen oder bei Pflege, und muss nach fachlichen Standards erfolgen. 

	• 
	• 
	• 

	§ 630c: Behandelnde und Patientinnen sollen zusammenarbeiten; Patientinnen müssen vor Behandlungsbeginn umfassend informiert werden, außer bei unaufschiebbarer Behandlung. 
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	§ 630d: Die Einwilligung der Patient*innen ist nur nach Aufklärung möglich; bei Nicht-Einwilligungsfähigkeit entscheidet eine berechtigte Person. 

	• 
	• 
	• 

	§ 630e: Behandelnde müssen über Art, Risiken und Folgen der Maßnahmen aufklären. 

	• 
	• 
	• 

	§ 630f: Die Behandlung und Aufklärung müssen dokumentiert werden. 

	• 
	• 
	• 

	§ 630g: Patient*innen haben das Recht auf Einsicht in ihre Akte. 

	• 
	• 
	• 

	§ 630h: Bei Behandlungsfehlern muss der Behandelnde beweisen, dass er richtig aufgeklärt und informiert hat; fehlende Dokumentation wird als Beweis für unterlassene Maßnahmen gewertet.
	-




	Artifact
	2.2 Patientenverfügung
	2.2 Patientenverfügung
	Die Patientenverfügung ist eine wichtige Ergänzung der Patient*innenrechte in der Pflege. Seit 2009 ist sie gesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert, um die Selbstbestimmung bei medizinischen Entscheidungen auch bei Entscheidungsunfähigkeit zu sichern. 
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Willenserklärung von einwilligungsfähigen Patient*innen für den Fall, dass sie später nicht mehr selbst entscheiden können. Sie muss vor Behandlungen erstellt werden und ist bei aktueller Gültigkeit verbindlich. Es wird empfohlen, sie jährlich zu überprüfen oder zu erneuern. 
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Man kann eine individuelle Patientenverfügung bei der Verbraucherzentrale erstellen lassen, wobei eine Vorlage vom Bundesjustizministerium genutzt wird. 

	• 
	• 
	• 

	Wichtig ist, die Verfügung so aufzubewahren, dass sie schnell zugänglich ist – z.B. im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer, auf das seit Anfang 2023 auch Ärzt*innen zugreifen können. 

	• 
	• 
	• 

	Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.



	Artifact
	2.3 Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
	2.3 Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
	Neben Patientenverfügungen sind auch Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen wichtig, um Entscheidungen im Sinne der Bewohner*innen zu treffen. Eine Vorsorgevollmacht erlaubt einer Person, im Namen des*der Vollmachtgeber*in Rechtsgeschäfte zu tätigen, wenn diese*r dazu selbst nicht mehr in der Lage ist. Sie sollte schriftlich erfolgen, kann jederzeit widerrufen werden und ist ab Erstellung wirksam. Für bestimmte Geschäfte, wie Immobilien, ist eine notarielle Beglaubigung ratsam. Eine Betreuungsverfügu
	-
	-
	 


	Figure
	2.4 Ehegattennotvertretungsrecht 
	2.4 Ehegattennotvertretungsrecht 
	Seit Anfang 2023 ist das Ehegattennotvertretungsrecht im § 1358 BGB geregelt. Es gilt für höchstens sechs Monate, wenn keine Vorsorgevollmacht besteht, und erlaubt dem Ehepartner, in akuten medizinischen Notfällen unaufschiebbare Behandlungen zu genehmigen oder abzulehnen. Das Recht greift nur, wenn der Ehepartner bewusstlos oder krank ist und sich nicht selbst um die Gesundheit kümmern kann. Es ist nicht verpflichtend, die Vertretung zu übernehmen, und gilt nicht, wenn die Ehepartner getrennt leben oder di
	-
	-

	2.5 Der mutmaßliche Wille
	Jede medizinische Maßnahme braucht die Einwilligung der Patient*innen, außer bei Notfällen. Wenn Patient*innen nicht mehr einwilligungsfähig sind, gilt die Patientenverfügung. Fehlt diese oder ist sie nicht passend, wird der mutmaßliche Wille ermittelt. Dieser basiert auf früheren Äußerungen, Werten, Biografie und nonverbalen Signalen, besonders bei Menschen mit Demenz. Eine kontinuierliche Betreuung hilft, die Wünsche schwerstkranker und sterbender Menschen zu wahren, auch wenn sie sich nicht mehr direkt ä
	-
	-
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	2.6 Entscheidungskaskade zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens
	2.6 Entscheidungskaskade zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens
	Zur stufenweisen Ermittlung des (mutmaßlichen) Willens haben Ralf J. Jox und Kolleg*innen eine „Entscheidungskaskade“ entwickelt. Diese verdeutlicht, dass der mündliche oder schriftlich geäußerte Patientenwille immer Priorität hat. 
	 
	 


	Entscheidungskaskade – Wille von Jox et al. (2008)
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	Aktuell erklärter Wille
	Aktuell erklärter Wille
	Aktuell erklärter Wille


	wenn nicht gegeben
	wenn nicht gegeben

	des aufgeklärten und einwilligungsfähigen Patienten (immer vorrangig, wenn vorhanden)
	des aufgeklärten und einwilligungsfähigen Patienten (immer vorrangig, wenn vorhanden)
	des aufgeklärten und einwilligungsfähigen Patienten (immer vorrangig, wenn vorhanden)
	 



	Vorausverfügter Wille
	Vorausverfügter Wille
	Vorausverfügter Wille


	wenn nicht vorhanden
	wenn nicht vorhanden

	durch eine Patientenverfügung erklärt (fortwirkend und verbindlich, sofern auf die Situation anwendbar)
	durch eine Patientenverfügung erklärt (fortwirkend und verbindlich, sofern auf die Situation anwendbar)
	durch eine Patientenverfügung erklärt (fortwirkend und verbindlich, sofern auf die Situation anwendbar)


	Mutmaßlicher Wille
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	wenn nicht möglich
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	(aus früheren Äußerungen und Wertvorstellungen zu ermitteln)
	(aus früheren Äußerungen und Wertvorstellungen zu ermitteln)
	(aus früheren Äußerungen und Wertvorstellungen zu ermitteln)
	 



	Entscheidung zum Wohl des Patienten
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	(Lebensschutz hat Vorrang)
	(Lebensschutz hat Vorrang)
	(Lebensschutz hat Vorrang)


	Abb. 9: Stufenweise Ermittlung des mutmaßlichen Willens nach Jox et al.
	Abb. 9: Stufenweise Ermittlung des mutmaßlichen Willens nach Jox et al.

	2.7 Gegenüberstellung der unterschiedlichen Patientenrechte
	2.7 Gegenüberstellung der unterschiedlichen Patientenrechte
	Vorsorgevollmacht
	Mit einer Vorsorgevollmacht erteilt der*die Vollmachtgeber*in einer Vertrauensperson die Befugnis, im Falle eigener Handlungsunfähigkeit Rechtsgeschäfte im Namen des*der Vollmachtgeber*in zu tätigen.
	-

	Patientenrechte
	Die Patientenrechte laut §§ 630a-h BGB umfassen das Recht auf Selbstbestimmung, Information, Einwilligung, Einsicht in die Patientenakte sowie respektvolle Behandlung und Schutz der Privatsphäre während medizinischer Behandlungen.
	-

	Betreuungsverfügung
	Eine Betreuungsverfügung dient dazu, schriftlich festzuhalten, wer im Bedarfsfall als Betreuer*in eingesetzt werden soll, welche Wünsche bezüglich der Pflegeunterbringung bestehen. Sie ist für die betreuende Person sowie das Betreuungsgericht bindend.
	-
	-

	Mutmaßlicher Wille
	Jede medizinische Maßnahme bedarf der Einwilligung der Patient*innen. Wenn Patient*innen nicht mehr einwilligungsfähig sind, keine Patientenverfügung vorliegt oder diese nicht anwendbar ist muss der mutmaßliche Wille ermittelt werden. Dabei werden frühere mündliche und schriftliche Willensäußerungen sowie persönliche, ethische und religiöse Wertvorstellungen berücksichtigt.
	-
	-
	-

	Patientenverfügung
	Die Patientenverfügung ist im BGB verankert, um die Selbstbestimmung über medizinische Behandlungen auch bei Entscheidungsunfähigkeit sicherzustellen. Sie muss schriftlich vor den entsprechenden Untersuchungen oder Eingriffen erstellt werden, ist bei Gültigkeit verbindlich und sollten jährlich erneuert werden.
	-

	Ehegattennotvertretungsrecht
	Das Ehegattennotvertretungsrecht ist in § 1358 BGB gesetzlich verankert und ermächtigt bei Fehlen einer Vorsorgevollmacht den vertretenden Ehegatten für maximal sechs Monate, bei medizinischer Notwendigkeit in unaufschiebbare Untersuchungen, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einzuwilligen oder diese zu untersagen, sofern der mutmaßliche Wille des*der erkrankten Ehepartner*in berücksichtigt wird und diese*r sich nicht selbst um die gesundheitlichen Angelegenheiten kümmern kann.
	 
	 

	Lektion 3: Strafrechtliche Aspekte
	3.1 Strafrechtliche Verantwortung in der Pflege
	In Deutschland wird das Recht in zwei Hauptbereiche unterteilt:
	• 
	• 
	• 
	• 

	das Öffentliche Recht

	• 
	• 
	• 

	das Privatrecht/Zivilrecht


	Das Öffentliche Recht regelt die Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und dem Staat, während das Privatrecht die Beziehungen unter den Bürgerinnen selbst behandelt.
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	Ein wichtiger Teil des öffentlichen Rechts ist das Strafrecht, das festlegt, welche Vergehen bestraft werden und wie hoch die Strafen ausfallen können. In der Ausbildung von Pflegekräften hört man oft den Satz: „Als Pflegekraft steht man mit einem Bein immer im Gefängnis.“ Dies verdeutlicht, dass das Strafrecht dazu dient, Pflegekräfte zu warnen und sie zu größtmöglicher Sorgfalt anzuhalten.
	Ein wichtiger Teil des öffentlichen Rechts ist das Strafrecht, das festlegt, welche Vergehen bestraft werden und wie hoch die Strafen ausfallen können. In der Ausbildung von Pflegekräften hört man oft den Satz: „Als Pflegekraft steht man mit einem Bein immer im Gefängnis.“ Dies verdeutlicht, dass das Strafrecht dazu dient, Pflegekräfte zu warnen und sie zu größtmöglicher Sorgfalt anzuhalten.
	-
	-

	Viele strafrechtliche Vorschriften sind selbstverständlich, wie zum Beispiel das Verbot, Patient*innen körperlichen oder gesundheitlichen Schaden zuzufügen oder ihre Freiheit einzuschränken. Diese Regelungen betonen jedoch die Verantwortung, die Pflegekräfte tragen.
	-
	-

	Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte dieser strafrechtlichen Verantwortung in der Pflege näher erläutert.
	3.2 Durchführungsverantwortung
	Medizinische Behandlungen erfordern besondere Verantwortungen. Diese Verantwortungen sind rechtlich in zwei Bereiche unterteilt:
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	die ärztliche Anordnungsverantwortung

	• 
	• 
	• 

	die pflegerische Durchführungsverantwortung
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	Ärztliche Anordnungen, wie zum Beispiel die Verschreibung von Medikamenten, müssen schriftlich auf einem Verordnungsbogen festgehalten und von dem Arzt / der Ärztin unterschrieben werden. Diese Anordnungen müssen auch auf die Pflegekräfte übergeben werden.
	Ärztliche Anordnungen, wie zum Beispiel die Verschreibung von Medikamenten, müssen schriftlich auf einem Verordnungsbogen festgehalten und von dem Arzt / der Ärztin unterschrieben werden. Diese Anordnungen müssen auch auf die Pflegekräfte übergeben werden.
	-

	Für die Pflegekräfte bedeutet die Durchführungsverantwortung, dass sie rechtlich verantwortlich sind, wenn sie bei der Ausführung einer ärztlichen Anordnung Patient*innen schaden. Das heißt, wenn etwas schiefgeht, können sie haftbar gemacht werden.
	-
	-

	Außerdem gibt es eine Sorgfaltspflicht, die für alle pflegerischen Tätigkeiten gilt. Pflegekräfte müssen also immer sorgfältig und verantwortungsbewusst handeln.
	 

	Bitte lesen Sie das folgende Fallbeispiel sorgfältig durch und beantworten Sie anschließend die Fragen am Ende des Textes.
	In einer stationären Pflegeeinrichtung arbeitet Frau Brehm als examinierte Pflegekraft. Sie ist für die Pflege und Betreuung von Herrn Maier zuständig, einem 78-jährigen Bewohner mit fortgeschrittener Demenz und Diabetes mellitus. Herr Maier benötigt regelmäßig Insulininjektionen, um seinen Blutzuckerspiegel zu kontrollieren.
	-

	Frau Brehm hat die ärztliche Anordnung erhalten, Herrn Maier eine Insulindosis von 10 Einheiten vor dem Frühstück zu verabreichen. Die Anordnung ist klar auf dem Verordnungsbogen von Dr. Müller, dem Hausarzt der stationären Pflegeeinrichtung, dokumentiert und von ihm unterschrieben. Frau Brehm bereitet die Insulinspritze vor und gibt Herrn Maier die Injektion.
	-
	-

	Nach der Verabreichung der Insulininjektion bemerkt Frau Brehm, dass Herr Maier sich ungewöhnlich lethargisch verhält und verwirrt wirkt. Sie überprüft sofort den Blutzuckerspiegel von Herrn Maier und stellt fest, dass dieser viel niedriger ist als normal, was auf eine mögliche Unterzuckerung hinweist. Sofort leitet sie die erforderlichen Maßnahmen ein, um Herrn Maiers Blutzucker wieder zu stabilisieren.
	-
	 
	-

	Trotz der schnellen Reaktion von Frau Brehm entwickelt Herr Maier Symptome einer moderaten Unterzuckerung, die jedoch nach intensiver Pflege und Verabreichung von Glukose gelindert werden können. Dennoch erfordert der Vorfall eine zusätzliche Überwachung und Pflege von Herrn Maier für den Rest des Tages, um sicherzustellen, dass keine weiteren Komplikationen auftreten.
	-

	Nach einer internen Untersuchung wird festgestellt, dass Frau Brehm bei der Verabreichung der Insulininjektion einen Rechenfehler gemacht hat und Herrn Maier versehentlich eine doppelte Dosis Insulin (20 Einheiten) gegeben hat. Dieser Fehler führte zu einer Unterzuckerung bei Herrn Maier und damit zu den gesundheitlichen Komplikationen.
	-


	Artifact
	Welche Verantwortung hat Frau Brehm?
	Welche Verantwortung hat Frau Brehm?

	Form
	3.3 Die Begehungsformen: Vorsatz und Fahrlässigkeit
	3.3 Die Begehungsformen: Vorsatz und Fahrlässigkeit
	Die Art und Weise, wie eine Straftat begangen wird, hat oft keinen direkten Einfluss auf die Konsequenzen. Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede in den Strafrahmen. In § 15 des Strafgesetzbuches (StGB) wird zwischen vorsätzlichem und fahrlässigem Handeln unterschieden.
	-

	• Vorsätzliches Handeln bedeutet, dass eine Person sich bewusst ist, eine Straftat zu   begehen, während sie dies tut.
	 

	• Fahrlässiges Handeln passiert, wenn jemand einen Fehler macht, ohne es zu wollen. Die    Person erkennt nicht, dass ihr Verhalten gefährlich oder falsch ist.
	 

	Es folgt ein Beispiel, um die Differenzierung im praktischen Alltag zu veranschaulichen. Beantworten Sie bitte die Frage am Ende jedes Beispiels.
	-

	Frau Müller, eine Bewohnerin eines Altenheims, ist bettlägerig und benötigt intensive Pflege. Im Dienst sind heute zwei Pflegekräfte: Frau Schmidt und Herr Weber.
	Frau Schmidt ist aufgrund von Personalengpässen gestresst und genervt. Als sie den Auftrag erhält, Frau Müller zu lagern, um Druckgeschwüre zu verhindern, entscheidet sie bewusst, diese Aufgabe zu ignorieren. Sie denkt sich, dass es keine sofortigen Konsequenzen haben wird, wenn sie es einmal auslässt. Nach einigen Tagen entwickelt Frau Müller schwere Druckgeschwüre.
	-


	Artifact
	Handelt Frau Schmidt vorsätzlich oder fahrlässig? Warum?
	Handelt Frau Schmidt vorsätzlich oder fahrlässig? Warum?

	Form
	Artifact
	In beiden Fällen wird Frau Müller geschädigt, aber der Unterschied liegt in der Absicht: Frau Schmidt handelt vorsätzlich, indem sie bewusst eine gesundheitlich nützliche Handlung unterlässt und so eine Schädigung der Patientin zumindest billigend in Kauf nimmt, während Herr Weber fahrlässig handelt, indem er unabsichtlich durch Unachtsamkeit seine Pflicht vernachlässigt.
	In beiden Fällen wird Frau Müller geschädigt, aber der Unterschied liegt in der Absicht: Frau Schmidt handelt vorsätzlich, indem sie bewusst eine gesundheitlich nützliche Handlung unterlässt und so eine Schädigung der Patientin zumindest billigend in Kauf nimmt, während Herr Weber fahrlässig handelt, indem er unabsichtlich durch Unachtsamkeit seine Pflicht vernachlässigt.

	3.4 Strafbarkeit durch Unterlassen
	3.4 Strafbarkeit durch Unterlassen
	Häufig begeht eine Person eine Straftat durch aktives Handeln. Aber was passiert, wenn die Person einfach nur zusieht und nichts tut, obwohl sie helfen könnte?
	Gemäß § 13 StGB kann eine Person für ein Vergehen oder Verbrechen bestraft werden, selbst wenn sie dieses nicht direkt verursacht, sondern versäumt hat, eine schädliche Handlung zu verhindern, obwohl sie dazu in der Lage und rechtlich verpflichtet war, dies zu tun. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Unterlassen einer Handlung dem Ausmaß eines aktiven Handelns entspricht. 
	Es folgt ein Beispiel, um eine Straftat durch Unterlassen im praktischen Alltag zu veranschaulichen.
	-

	Frau Müller, Bewohnerin eines Altenheims, leidet an Demenz und hat Schwierigkeiten beim Essen. Bei der Einnahme ihrer Mahlzeiten wird Frau Müller von Pflegekräften unterstützt. Eines Tages bemerkt Frau Schneider, eine Pflegekraft, dass Frau Müller beim Essen stark hustet und sichtlich Atemprobleme hat. Frau Schneider erkennt, dass Frau Müller an einem Stückchen Essen zu ersticken droht und dringend Hilfe benötigt. Dennoch entscheidet Frau Schneider, nicht einzugreifen, da sie gerade beschäftigt ist und denk
	3.5 Unterlassene Hilfeleistung § 323c StGB
	Die unterlassene Hilfeleistung ist in § 323c des StGB geregelt und gilt für alle Menschen gleichermaßen. Sie besagt, dass jede Person in Notfällen oder gefährlichen Situationen helfen muss, wenn es möglich und zumutbar ist. Die Behandlungspflicht von Pflegekräften kann in Notfällen ebenfalls aus der allgemeinen Verpflichtung zu Hilfeleistung resultieren.
	-

	Es folgt ein Beispiel, um eine Straftat durch unterlassene Hilfeleistung im praktischen Alltag zu veranschaulichen. Beantworten Sie bitte die Frage am Ende des Beispiels.
	In einer stationären Altenpflegeeinrichtung bemerkte die Pflegekraft Frau Weber während der morgendlichen Visite, dass der Bewohner Herr Müller bewusstlos in seinem Bett liegt. Anstatt sofort zu reagieren und Hilfe zu leisten, entscheidet sich Frau Weber, erst nach ihren Routinetätigkeiten auf die Gefahrensituation zu reagieren. Aufgrund des unterlassenen Eingreifens verschlechtert sich der Zustand von Herrn Müller erheblich, was zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden führt.
	-


	Artifact
	Was hätte die Pflegekraft Frau Weber in der beschriebenen Situation 
	Was hätte die Pflegekraft Frau Weber in der beschriebenen Situation 
	tun müssen, um eine Straftat durch unterlassene Hilfeleistung zu 
	vermeiden?

	Form
	3.6 Die Aussetzung § 221 StGB
	3.6 Die Aussetzung § 221 StGB
	Die Aussetzung ist im § 221 des StGB geregelt. Dieser Paragraf besagt, dass sich jemand strafbar macht, wenn er*sie eine hilflose Person in eine gefährliche Situation bringt oder sie in einer solchen Lage zurücklässt. Pflegebedürftige Menschen benötigen in vielen Bereichen Unterstützung, sind jedoch nicht automatisch hilflos.
	-

	Bitte lesen Sie das Beispiel sorgfältig durch und beantworten Sie anschließend die Frage zum Text.
	Frau Müller ist eine 85-jährige Bewohnerin eines Altenpflegeheims. Sie leidet an fortgeschrittener Demenz und ist körperlich stark eingeschränkt. Sie benötigt intensive Betreuung und kann sich kaum eigenständig bewegen. Herr Schmidt, ein Pflegekraft in diesem Heim, ist an diesem Abend für Frau Müller zuständig.
	-
	-

	Nachts bemerkt Herr Schmidt, dass Frau Müller sehr unruhig ist und mehrmals versucht, aus dem Bett zu steigen. Da er aber seine Pause machen und sich nicht weiter mit Frau Müller beschäftigen möchte, stellt er das Bettgitter hoch, um sie daran zu hindern, aufzustehen, und verlässt den Raum, obwohl er weiß, dass Frau Müller in Panik gerät, wenn sie eingesperrt ist und nicht versteht, warum sie nicht aus dem Bett kann.
	-

	Als er nach einer Stunde zurückkommt, findet er Frau Müller schwer verletzt auf dem Boden liegen. In ihrer Verzweiflung hatte sie versucht, über das Gitter zu klettern, ist dabei gestürzt und hat sich mehrere Knochenbrüche zugezogen.

	Artifact
	Welche Verantwortung hatte Herr Schmidt in dieser Situation, 
	Welche Verantwortung hatte Herr Schmidt in dieser Situation, 
	und welche Folgen kann sein Handeln haben?

	Form
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	3.7 Freiheitsberaubung und Nötigung
	Die Straftatbestände der Freiheitsberaubung und der Nötigung liegen nah beieinander. Sie überschneiden sich in vielen Fällen und können Freiheit des Individuums erheblich einschränken.
	-

	Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) liegt vor, wenn jemand eine andere Person einsperrt oder auf andere Weise ihrer Freiheit beraubt. Nötigung (§ 240 StGB) ist gegeben, wenn jemand einen anderen Menschen „rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt“.
	-

	Besonders im pflegerischen Bereich ist das Verständnis dieser rechtlichen Bestimmungen wichtig, da freiheitsentziehende Maßnahmen, auch Zwangsmaßnahmen genannt, oft zur Diskussion stehen. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind definiert als „jede Handlung oder Prozedur, die eine Person daran hindert, sich an einen Ort oder in eine Position ihrer Wahl zu begeben und/ oder den freien Zugang zu ihrem Körper begrenzt, durch irgendeine Maßnahme, die direkt am oder in unmittelbarer Nähe des Körpers angebracht ist un
	-

	Es gibt verschiedene Formen freiheitsentziehender Maßnahmen:
	Fixierungen wie das Anbringen von Bettgittern oder das Festbinden an Bett oder Stuhl durch Gurte. Dazu gehören auch Vorenthalten von Gehhilfen oder Schuhen sowie das Abschließen von Türen oder Blockieren von Wegen.
	Chemische Fixierungen durch die Verabreichung von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln ohne medizinische Notwendigkeit, um die Bewegungsfreiheit der betroffenen Personen einzuschränken oder sie ruhigzustellen.
	-

	Diese Maßnahmen bergen erhebliche Risiken für die psychische Gesundheit wie Stress, Angst, Panik, Depression oder Aggression, sowie für die körperliche Gesundheit, etwa durch Verletzungen, Stürze oder Strangulation durch Gurte. Daher ist es entscheidend, dass freiheitsentziehende Maßnahmen, wenn sie erforderlich sind, korrekt angewendet werden.
	-

	Voraussetzungen dafür sind unter anderem eine richterliche Genehmigung oder ärztliche Anordnung sowie die Unabwendbarkeit einer gesundheitlichen Gefahr durch andere Mittel, wodurch der Einsatz freiheitsentziehender Maßnahmen gerechtfertigt wird. Der Einsatz solcher Maßnahmen muss stets sorgfältig abgewogen werden.
	-
	-
	-
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	Lektion 1: Grundlagen ethischer Fallgespräche
	Lektion 1: Grundlagen ethischer Fallgespräche
	1.1 Einstieg in die Durchführung ethischer Entscheidungsfindungen
	Angehörige des Pflegeberufs begegnen zunehmend komplexen Versorgungssituationen. In moralischen Krisen, bei denen eine Person zwischen mindestens zwei Handlungsoptionen wählen muss, ist eine sorgfältige ethische Entscheidungsfindung wichtig. Aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher Wertvorstellungen ist diese im Gesundheitswesen oft vielschichtig. Es wird empfohlen, Handlungsoptionen interprofessionell zu besprechen, um gemeinsam eine verantwortbare Lösung zu finden. 
	-
	-
	-

	Ziel ist es, mit allen Beteiligten eine gut begründete Entscheidung zu treffen, die akzeptiert wird und von der Pflegekraft umgesetzt werden kann. Jede moralische Krisensituation ist individuell und erfordert eine neue Bewertung. 
	Zur Unterstützung können Werte, die vier ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress, sowie Prinzipien der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen und des ICN-Ethik-kodex herangezogen werden. Die Anwendung dieser Prinzipien und Normen lässt sich durch ethische Theorien weiter begründen. 
	-

	1.2 Definition ethischer Fallgespräche
	Ethische Fallgespräche sind strukturierte Verfahren mit einem klaren Ablauf. Dabei gibt es drei Hauptrollen: eine Moderator*in, eine Falleinbringer*in und weitere Beteiligte wie Teams oder Angehörige. Alle sind gleichberechtigt, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Da verschiedene Professionen beteiligt sind, braucht es eine klare Moderation, die von allen akzeptiert wird und bei Bedarf eingreifen kann. Diese Moderationskompetenzen werden im Modul 4, Lektion 2, vermittelt.

	1.3 Ziel ethischer Fallgespräche
	1.3 Ziel ethischer Fallgespräche
	Das Ziel eines ethischen Fallgesprächs ist es, eine herausfordernde Fallsituation besser zu verstehen und gemeinsam eine passende Handlungsentscheidung zu treffen. Dabei können nicht nur medizinische Maßnahmen, sondern auch spirituelle und ergänzende Perspektiven berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt steht die Ermittlung des mutmaßlichen Willens der Bewohner*innen, also ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Diese können verbal, schriftlich (z.B. in einer Patientenverfügung) oder durch Aussagen von Angehörigen oder
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Durch die Analyse der Lebenssituation und der Wünsche soll individuell auf die Person eingegangen werden, um ihre Würde, Autonomie und Lebensqualität zu wahren  –zentrale Aspekte in der Palliative Care. 
	-


	• 
	• 
	• 

	Die moderierte Plattform eines ethischen Fallgesprächs bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, sich auszutauschen und die bestmögliche Entscheidung für die Bewohner*innen zu treffen.
	-




	Artifact
	1.4 Voraussetzung für ethische Fallgespräche
	1.4 Voraussetzung für ethische Fallgespräche
	Ethische Fallgespräche sollten dann stattfinden, wenn Handlungen oder Vorkommnisse die Lebensqualität, Autonomie oder Selbstwirksamkeit von Bewohner*innen beeinflussen. Diese Perspektiven treten nicht nur am Lebensende auf, sondern können bei allen Bewohner*innen auftreten. Besonders häufig sind sie am Anfang und Ende des Lebens, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen.
	 
	-
	-

	Im Folgenden finden Sie Beispiele von Fallsituationen, die ethischer Fallgespräche bedürfen:
	Fallbeispiel 1:
	Herr Schulze ist 80 Jahre alt und ist an Krebs erkrankt. Als Therapie ist eine rasche Operation sowie anschließender Chemotherapie vorgesehen. Allerdings ist Herr Schulze aufgrund eines Delirs nicht einwilligungsfähig. Er hat in den letzten Monaten immer wieder geäußert, dass er ein schönes Leben habe und er bereit wäre zu gehen, wenn es in naher Zukunft so kommen sollte. Eine Patientenverfügung liegt nicht vor.
	-

	Die aktuelle Behandlung von Bewohner*innen stimmt nicht mit ihrem mutmaßlichen Willen überein.
	Fallbeispiel 2:
	Frau Erwin ist 90 Jahre alt und an Demenz erkrankt. Bei einem Sturz in ihrer Pflegeeinrichtung bricht sie sich den Oberschenkel, der nun operativ versorgt werden soll. Die betreuenden Pflegekräfte von Frau Erwin können nicht verstehen, warum das Ärzteteam sich für eine Operation ausspricht, da die Bewohnerin bereits hochaltrig ist und aufgrund ihrer fortgeschrittenen Demenz in naher Zukunft versterben wird.
	-
	-

	Die aktuelle Behandlung von Bewohner*innen ist nicht mit den Werten der betreuenden Pflegekräfte vereinbar.
	Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ethische Fallgespräche in besonders herausfordernden Situationen ihre Anwendung finden. Dabei kann das verfolgte Therapieziel sowohl dem Willen und Wohlergehen der Bewohner*innen entgegenstehen als auch den Werten der Pflegekräfte, Therapeut*innen etc. widersprechen.
	-
	 


	1.5 Methoden und Modelle ethischer Fallgespräche
	1.5 Methoden und Modelle ethischer Fallgespräche
	Um ethische Entscheidungen in Fallgesprächen treffen zu können, muss zunächst eine passende Methode oder ein Modell ausgewählt werden. Diese Hilfsmittel geben eine klare Struktur vor, helfen die wichtigsten Aspekte zu berücksichtigen und unterstützen eine gut begründete Entscheidung. 
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Bei der Wahl sollte auf eine Methode gesetzt werden, die allen Beteiligten bekannt ist, um die Partizipation zu fördern. Die aktive Mitarbeit der Pflegekräfte trägt zu besseren Entscheidungen, mehr Arbeitszufriedenheit und zur eigenen moralischen Kompetenz bei.
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Das Ergebnis einer ethischen Entscheidung ist nicht immer für alle perfekt, aber die gewählte Methode hilft, den Entscheidungsprozess transparent und nachvollziehbar zu gestalten. 

	• 
	• 
	• 

	In dieser Fortbildung stellen wir die Nimwegener Methode vor, die in der Ethik sehr bekannt ist. Sie basiert auf einer Moderation, die das Gespräch strukturiert, und umfasst vier Schritte.
	-



	Im  eines Fachprojektes der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg können Sie einen Einblick in die ethische Entscheidungsfindung in der Altenhilfe erhalten.
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	Notizen zum Video:
	Notizen zum Video:
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	1.6 Die Nimwegener Methode
	1.6 Die Nimwegener Methode
	Die Nimwegener Methode wurde in den Niederlanden für Kliniken und Pflegeeinrichtungen entwickelt. Sie unterstützt multiprofessionelle Teams bei ethischen Entscheidungen, um die bestmögliche Versorgung der Patient*innen zu gewährleisten. Das Team kann aus Pflegenden, Ärzt*innen, Therapeut*innen, Angehörigen und Bewohner*innen bestehen. Eine Moderator*in führt das Gespräch, sorgt für Struktur und achtet darauf, dass Emotionen und komplexe Situationen nicht außer Kontrolle geraten. Die fünf Grundannahmen der M
	-

	In der praktischen Durchführung lässt sich die Nimwegener Methode in vier Phasen unterteilen und anhand eines Fragenkatalogs strukturieren:
	-
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	Abb. 12: Phasen der Nimwegener Methode zur ethischen Entscheidungsfindung
	Abb. 12: Phasen der Nimwegener Methode zur ethischen Entscheidungsfindung

	1.7 Die vier Phasen der Nimwegener Methode
	1.7 Die vier Phasen der Nimwegener Methode
	Im Folgenden werden die vier Phasen der Nimwegener Methode genauer erläutert. 
	Phase 1: Problembestimmung
	Was ist der Anlass der Besprechung? Wie lautet das zentrale Problem?
	Die Formulierung der Ausgangsfrage ist eine Herausforderung. Es kann hilfreich sein, statt direkt nach dem ethischen Problem zu fragen, die Teilnehmenden nach dem Grund der Zusammenkunft zu fragen. Anschließend kann das moralische Problem benannt werden. Das Team entscheidet, ob es sich um ein ethisches Problem handelt. Oft werden mehrere Probleme genannt; es ist sinnvoll, alle zu sammeln und dann die wichtigste Frage zu identifizieren.
	-
	-

	Phase 2: Inventarisieren und Verstehen der Situation
	Medizinische, pflegerische, lebensanschauliche und organisatorische Aspekte werden ermittelt.
	-

	In der zweiten Phase werden die ärztlichen und pflegerischen Beurteilungen und Erfahrungen betrachtet. Besonders die Perspektive der Pflegenden ist wichtig, um im Einklang mit den Bedürfnissen der Patient*innen zu handeln. Es werden Fragen zu Alltag, psychosozialem Umfeld, Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten gestellt. Ziel ist ein gleichberechtigter Austausch aller Beteiligten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
	-

	Phase 3: Ethische Bewertung
	Das Wohl und der Wille der Patient*innen, (Abgrenzung der) Verantwortung der Ärzt*innen, der Pflegenden usw. werden ermittelt.
	In der dritten Phase wird die Bestandsaufnahme aus der zweiten Phase interpretiert und es findet eine wertbezogene und normativ ethische Argumentation statt, die unter Einhaltung der ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress erfolgt:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Respekt vor der Autonomie

	• 
	• 
	• 

	Schadensvermeidung (Non-Maleficience)

	• 
	• 
	• 

	Fürsorge/Gutes tun (Beneficience)

	• 
	• 
	• 

	Gerechtigkeit


	Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Entscheidung über das Umsetzen oder Nicht-Umsetzen einer Intervention eine achtsame Abwägung zwischen Nutzen und Schaden für die Patient*innen zugrunde liegt.
	-

	Phase 4: Beschlussfassung
	Hat sich die Ausgangsfrage verändert?
	Daran anschließend folgen die Formulierung der Entscheidung und die Rekapitulation der wichtigsten Argumente.
	In der letzten Phase wird die Ausgangsfrage aus Phase 1 erneut aufgegriffen. Dabei soll geklärt werden, ob sich die Frage durch die Bearbeitung der Situation in den vorangegangenen Phasen verändert hat oder ob noch etwas ungeklärt ist, was den Entscheidungsprozess behindert. Sollten noch offene Fragen bestehen werden diese geklärt, bis eine abschließende Klärung erreicht wurde. Sobald die Situation klar ist, werden die wesentlichen Argumente zusammengefasst, Entscheidungen über den weiteren Handlungsverlauf
	-
	-
	-

	1.8 Der Ablauf eines ethischen Fallgesprächs anhand der Nimwegener Methode
	Den  mit dem genauen Ablaufplan finden Sie am Ende dieses Heftes. Diesen können Sie als Vorlage für zukünftige ethische Fallgespräche nach der Nimwegener Methode nutzen. Er wird Ihnen dabei helfen, sowohl Fakten und Daten als auch die vier Phasen der Durchführung schriftlich festzuhalten. Somit können das Vorgehen und die Phasen zur ethischen Entscheidungsfindung transparent gemacht werden.
	Fragenkatalog der Nimwegener Methode
	Fragenkatalog der Nimwegener Methode

	-

	Außerdem möchten wir an dieser Stelle noch auf ein YouTube-Video verweisen, welches den Ablauf eines ethischen Fallgesprächs nach der Nimwegener Methode sehr gut erklärt und darstellt. Dadurch werden die nun theoretisch vermittelten Inhalte hoffentlich etwas deutlicher. Um das Video zum Ablauf eines ethischen Fallgesprächs anhand der Nimwegener Methode angucken zu können, nutzen Sie den Link:  zur 
	-
	https://www.youtube.com/watch?v=tjuav2AtgGM
	https://www.youtube.com/watch?v=tjuav2AtgGM

	Nimwegener Methode – Ethik in der Pflege (YouTube)
	Nimwegener Methode – Ethik in der Pflege (YouTube)



	Notizen zum Video:
	Notizen zum Video:

	Form
	1.9 Datenschutz und Datensicherheit bei ethischen Fallgesprächen
	1.9 Datenschutz und Datensicherheit bei ethischen Fallgesprächen
	Bei ethischen Fallgesprächen sind Datenschutz und Datensicherheit wichtig. Es gilt die Schweigepflicht für alle Beteiligten und betroffenen Personen. Auch externe Ethikberater*innen müssen Verschwiegenheit wahren. Das Gespräch sollte in einem geschützten Rahmen stattfinden, wobei klar ist, wer teilnehmen und informiert werden soll. Idealerweise sind alle relevanten Personen dabei, auch der*die betroffene Bewohner*in, sofern möglich. Wenn keine Teilnahme möglich ist, muss die Zustimmung eingeholt werden. Bei
	-
	-
	-
	-
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	Artifact
	Lektion 2: Moderation ethischer Fallgespräche
	Lektion 2: Moderation ethischer Fallgespräche
	2.1 Definition von Moderation
	Moderation bedeutet, Gespräche zu strukturieren und zu leiten. Ziel ist oft, einen offenen Austausch zu fördern, Meinungen zu sammeln und einen Gruppenkonsens zu finden. Wichtig ist, dass alle zu Wort kommen und ein sicherer Rahmen besteht. Gute Moderation unterstützt eine partizipative Entscheidungsfindung auf Augenhöhe. Ohne Moderation können Hierarchien, Machtmissbrauch und Ergebnislosigkeit entstehen, da Themen nicht gesammelt oder zusammengefasst werden. Daher ist es wichtig, Moderation als Werkzeug fü
	-
	-
	-
	-

	2.2 Die Rolle von Moderator*innen
	Ein*e Moderator*in ist eine Person, die ein Gespräch oder eine Veranstaltung leitet und die Gruppe dabei unterstützt, zielgerichtet inhaltlich zu arbeiten. Dabei stellt der*die Moderator*in eigene Meinungen und Äußerungen zurück und konzentriert sich ausschließlich darauf, die Gruppe in der Erreichung des jeweiligen Ziels zu unterstützen. Wortgefechte und beleidigende Auseinandersetzungen werden durch den*die Moderator*in geschlichtet.
	-

	Moderator*innen können grundsätzlich sehr flexibel und vielfältig eingesetzt werden. Besonders sinnvoll ist Moderation jedoch, wenn eines der folgenden Ziele erreicht werden soll:
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Definition und Identifikation von Problemen, 

	• 
	• 
	• 

	Analyse von Problemen und Schwachstellen,

	• 
	• 
	• 

	Entwicklung kreativer Problemlösungen,

	• 
	• 
	• 

	Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen.


	2.3 Vorteile der Gesprächsmoderation
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Moderation strukturiert und leitet Gespräche, wobei die Vorteile in vier Punkten zu sammengefasst werden können: Konzentration auf Inhalte: Moderation hilft den Teilnehmer*innen, sich auf das Gespräch zu fokussieren, was die Qualität der Ergebnisse erhöht.
	-



	2. 
	2. 
	2. 
	2. 

	Transparente Ergebnisse: Alle Beteiligten kommen zu Wort, was die Akzeptanz und das Verständnis für Entscheidungen steigert.


	3. 
	3. 
	3. 
	3. 

	Verbesserte Unternehmenskultur: Durch strukturierte, hierarchieübergreifende Zu-sammenarbeit verbessert sich die Kommunikation und Teamarbeit im Unternehmen.


	 
	4. 
	4. 
	4. 
	4. 

	Steigende Motivation: Moderation verhindert Ergebnislosigkeit und Frustration, fördert kreative, strukturierte und partizipative Gespräche.
	-



	2.4 Rahmenbedingungen von Moderationen
	Für eine Moderation gibt es definierte Rahmenbedingungen, deren Einhaltung ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg einer Moderation sein können. Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist, dass eine von Glaubwürdigkeit und Vertrauen geprägte Führungs- und Kommunikationskultur vorhanden ist. Diese zeichnet sich im Einzelnen durch das Vorhandensein folgender Punkte aus:
	-
	-


	Transparenz und Partizipation
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	Qualität der Argumente
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	Um Transparenz und Partizipation herstellen zu können, müssen alle Beteiligten über das Ziel, den Hintergrund und den Zweck des Gesprächs / der Veranstaltung informiert werden.
	Um Transparenz und Partizipation herstellen zu können, müssen alle Beteiligten über das Ziel, den Hintergrund und den Zweck des Gesprächs / der Veranstaltung informiert werden.
	Um Transparenz und Partizipation herstellen zu können, müssen alle Beteiligten über das Ziel, den Hintergrund und den Zweck des Gesprächs / der Veranstaltung informiert werden.


	Die Qualität der Argumente steht im Mittelpunkt der Moderation und nicht die Lautstärke oder die Durchsetzungskraft. mit der die Argumente geäußert werden.
	Die Qualität der Argumente steht im Mittelpunkt der Moderation und nicht die Lautstärke oder die Durchsetzungskraft. mit der die Argumente geäußert werden.
	Die Qualität der Argumente steht im Mittelpunkt der Moderation und nicht die Lautstärke oder die Durchsetzungskraft. mit der die Argumente geäußert werden.
	-
	-



	Vertraulichkeit 
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	Gewährleistung eines freien Meinungsaustausches
	Gewährleistung eines freien Meinungsaustausches

	Um ein moderiertes Gespräch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und konkrete Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig. darauf zu achten, dass das Gespräch nicht von Hierarchien gehemmt oder blockiert wird. Der freie Mei-nungsaustausch muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden.
	Um ein moderiertes Gespräch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und konkrete Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig. darauf zu achten, dass das Gespräch nicht von Hierarchien gehemmt oder blockiert wird. Der freie Mei-nungsaustausch muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden.
	Um ein moderiertes Gespräch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und konkrete Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig. darauf zu achten, dass das Gespräch nicht von Hierarchien gehemmt oder blockiert wird. Der freie Mei-nungsaustausch muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden.
	 
	 
	 
	 
	 



	Zum Schutz aller Beteiligten gilt Vertraulichkeit. Gemeint ist, dass das Gesagte grundsätzlich im Moderationasraum bleibt.
	Zum Schutz aller Beteiligten gilt Vertraulichkeit. Gemeint ist, dass das Gesagte grundsätzlich im Moderationasraum bleibt.
	Zum Schutz aller Beteiligten gilt Vertraulichkeit. Gemeint ist, dass das Gesagte grundsätzlich im Moderationasraum bleibt.


	Abb. 14: Rahmenbedingungen einer gelingenden Moderation
	Abb. 14: Rahmenbedingungen einer gelingenden Moderation

	2.5 Rolle des Moderators oder der Moderatorin
	2.5 Rolle des Moderators oder der Moderatorin
	Die Rolle von Moderator*innen ist vergleichbar mit Schiffslots*innen, die den Weg zum Ziel weisen. Je nach Schwerpunkt kann die Person drei Rollen einnehmen: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Problemlösung: Unterstützung bei Strukturierung, Lösungsentwicklung und Zielerreichung, wobei alle Teilnehmer eingebunden werden. 
	-


	2. 
	2. 
	2. 

	Konfliktlösung: Vermittlung bei Konflikten, Transparenz bei Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie Einhaltung der Gesprächsregeln. 

	3. 
	3. 
	3. 

	Reflexion: Rückmeldung an die Gruppe, um Erfolge und Störungen sichtbar zu machen, und Förderung von Feedback.
	-



	Damit Moderation gelingt, müssen sowohl Moderator*in als auch Teilnehmer*innen ihre Kompetenzen aktiv einbringen. Die Verantwortung liegt also nicht nur in der Rolle der Moderation, sondern bei allen Beteiligten.
	-

	2.6 Grundsätzliche Aufgaben von Moderator*innen
	Die moderierende Person hat eine zentrale organisatorische Rolle und ist für die Vor- und Nachbereitung des Gesprächs sowie das Zeitmanagement verantwortlich. Ein gutes Zeitmanagement ist wichtig, um Unzufriedenheit bei den Teilnehmer*innen zu vermeiden und Ergebnisse vollständig zu erarbeiten. 
	-

	Der*die Moderator*in steuert außerdem die Reihenfolge der Beiträge, behält den Überblick und sorgt dafür, dass sich alle wertgeschätzt und akzeptiert fühlen. Durch aktives Eingreifen und Zuhören fördert die Person eine positive Atmosphäre und den Lösungsprozess. 
	Da Hierarchielosigkeit eine Grundvoraussetzung ist, muss die moderierende Person im Gesundheitsbereich besonders auf die Einhaltung dieser achten, um eine offene und gleichberechtigte Diskussion zu gewährleisten.
	-
	-

	2.7 Prinzipien und Regeln der Gesprächsführung bei einer Moderation
	Um einen fairen und wertschätzenden Umgang zu gewährleisten, sollten sich die Teilnehmer*innen zu Beginn auf gemeinsame Kommunikationsregeln einigen, idealerweise sichtbar (z.B. auf einem Flipchart). Der*die Moderator*in kann bei Verstößen darauf verweisen. 
	-
	-

	Wichtige Gesprächsregeln sind: 
	Fairness: Alle sollen die Möglichkeit haben, ihre Meinungen zu äußern. 
	Verschwiegenheit: Gesprochenes bleibt vertraulich und wird nicht an Dritte weitergegeben. 
	Respekt: Kein verbaler Angriff oder Verletzungen, um eine positive Atmosphäre zu fördern. 
	Störungen ausräumen: Unklarheiten und Störungen werden sofort geklärt, bevor zum Thema zurückgekehrt wird.
	-

	Diese Prinzipien unterstützen einen konstruktiven und respektvollen Gesprächsprozess.
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	Abb. 15: Prinzipien der Gesprächsführung
	Abb. 15: Prinzipien der Gesprächsführung

	2.8 Vermeiden von Moderationsfehlern
	2.8 Vermeiden von Moderationsfehlern
	Nachdem Sie bereits Begriffe und Merkmale der Moderation kennengelernt haben, folgt ein kurzer Einblick in typische Moderationsfehler, um einen erfolgreichen und zufriedenstellenden Prozess zu fördern. 
	-

	Häufige Fehler sind: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Eigene Interessen verfolgen: Moderator*innen, vor allem Führungskräfte, sollten neutral bleiben und ihre Parteilichkeit kenntlich machen. 
	-


	• 
	• 
	• 

	Willensbildung in eine bestimmte Richtung steuern: Bei Auftragsmoderationen besteht die Gefahr, dass Teilnehmer*innen manipuliert werden; diese Moderation sollte vermieden werden. 
	-


	• 
	• 
	• 

	Persönliche Konflikte: Konflikte zwischen Moderator*in und Teilnehmer*innen sollten  vorab geklärt werden, um das Gespräch nicht zu beeinträchtigen. 
	-


	• 
	• 
	• 

	Schweigsame Teilnehmer*innen vernachlässigen: Alle sollten aktiv einbezogen werden, um Ergebnisse zu sichern. 
	-


	• 
	• 
	• 

	Vereinbarte Regeln missachten: Der*die Moderator*in sollte bei Regelverletzungen steuernd eingreifen.

	• 
	• 
	• 

	Gesprächsleitung abgeben: Besonders bei erfahrenen Führungskräften besteht die Gefahr, die Leitung unbewusst abzugeben; eine Rollenklärung zu Beginn ist hilfreich.


	Diese Hinweise helfen, Moderationsfehler zu vermeiden und den Prozess erfolgreich zu gestalten.
	-


	2.9 Zusammenfassung der Haltung von Moderator*innen
	2.9 Zusammenfassung der Haltung von Moderator*innen

	Welche Aspekte sind wichtig für die professionelle Haltung von Moderator*innen?
	Welche Aspekte sind wichtig für die professionelle Haltung von Moderator*innen?

	Form
	Lektion 3: Entscheidungsfindungen in ethischen Fallgesprächen
	Lektion 3: Entscheidungsfindungen in ethischen Fallgesprächen
	3.1 Einstieg in die Durchführung von Entscheidungsfindungen in ethischen Fallgesprächen
	-

	Ethische Fallgespräche werden meist von Personen initiiert, die in der Betreuung von Bewohner*innen vor einer ethisch herausfordernden Situation stehen, wie Pflegekräfte, Ärzt*innen, Angehörige oder die Betroffenen selbst. Eine Checkliste hilft bei der Identifikation eines ethischen Problems. 
	-
	-

	• Die Einrichtung muss klären, wer das Gespräch organisiert, idealerweise ein*e Ethik-    berater*in oder ein externer Dienst. Falls kein*e Ethikberater*in vorhanden ist, über-    nimmt eine neutrale Person die Moderation. 
	 
	 

	• Der*die Moderator*in organisiert das Gespräch, inklusive Vor- und Nachbereitung. Der     Prozess ist in Phasen gegliedert, um ihn übersichtlicher zu machen. Die Phasen werden     in der folgenden Abbildung dargestellt.
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	Phase 3: Informationssammlung und -strukturierung
	Phase 3: Informationssammlung und -strukturierung

	Phase 4: Themenbewertung
	Phase 4: Themenbewertung

	Phase 5: Abschlussgestaltung
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	Abb. 16: Moderationsphasen von ethischen Fallgesprächen
	Abb. 16: Moderationsphasen von ethischen Fallgesprächen

	3.2 Organisatorische Vorbereitung des ethischen Fallgesprächs
	3.2 Organisatorische Vorbereitung des ethischen Fallgesprächs
	Die organisatorische Vorbereitung eines ethischen Fallgesprächs ist ein wichtiger erster Schritt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dabei werden die Fragen nach Wer, Wo, Wann, Wie und Was geklärt. Weitere Details dazu folgen auf den nächsten Seiten.
	3.2.1 Personenkreis
	Welche Personen oder Gruppen eingeladen werden sollten, hängt vom Fall ab. Wichtig ist, nur so viele wie nötig, um den Lösungsprozess nicht zu behindern. Zu den möglichen Beteiligten gehören Ärzt*innen, Pflegepersonal, Therapeut*innen, Seelsorger*innen, Psycholog*innen sowie externe Helfer*innen, Jurist*innen und Patient*innenvertreter*innen. 
	 
	-
	-

	Ob Bewohner*innen und Angehörige teilnehmen sollten, ist abzuwägen. Während ihre Einbindung die Patient*innenautonomie stärkt, kann eine offene Diskussion das Vertrauensverhältnis im Team belasten, da es sich um eine interprofessionelle Beratung in schwierigen Situationen handelt.
	-
	-
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	Abb. 17: Mitwirkende von ethischen Fallgesprächen
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	3.2.2 Räumlichkeiten
	3.2.2 Räumlichkeiten
	Ethische Fallgespräche sollten in einem geeigneten Raum stattfinden, der ausreichend Platz bietet und gut erreichbar ist. Ideal ist ein Raum in der eigenen Einrichtung, um Störungen zu vermeiden. 
	Wichtige Fragen zur Räumlichkeit sind: Wo findet das Gespräch statt? Ist die Ausstattung (Bestuhlung, Tische) vorhanden? Welche Medien (Flipchart, Beamer) werden benötigt? Und welche Materialien (Papier, Stifte) sind erforderlich?
	3.2.3 Zeitaufwand
	Damit die Teilnehmer*innen den zeitlichen Umfang des ethischen Fallgesprächs einschätzen können, muss vorab ein fester zeitlicher Rahmen definiert werden. Dabei sollten in der Regel pro Fallbesprechung maximal 45 Minuten veranschlagt werden.
	-

	Für den Fall, dass ein ethischer Konflikt besonders umfangreich ist, kann es sinnvoll sein, diesen in Teilfragen zu gliedern und jeweils in einzelnen Fallbesprechungen zu bearbeiten.

	Artifact
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	3.2.4 Dokumentation
	3.2.4 Dokumentation
	Alle Entscheidungen bei ethischen Fallgesprächen sollten dokumentiert werden, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. So kann die Pflege entsprechend den besprochenen Maßnahmen ausgerichtet werden. Wenn die Protokollführung die Moderation stört, sollte eine andere Person diese Aufgabe übernehmen. Diese muss rechtzeitig informiert werden und genügend Zeit zur Vorbereitung haben. Eine Vorlage für ein mögliches Protokoll finden Sie am Ende des Heftes.
	-
	-
	-

	3.2.5 Faktensammlung
	Um eine faktenbasierte Entscheidung bei der ethischen Fallbesprechung zu erleichtern, sollten relevante Unterlagen und Fakten, die den Willen oder mutmaßlichen Willen der Bewohner*innen widerspiegeln, bereits im Vorfeld gesammelt, gesichtet und auf Relevanz geprüft werden. Diese Aufgabe übernimmt meist der*die Moderator*in, kann aber auch an den/die Falleinbringer*in delegiert werden. Relevante Dokumente können sein: 
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Patientenverfügungen, Vorsorge- und Betreuungsverfügungen

	• 
	• 
	• 

	Hintergrundinformationen zu religiösen, psychosozialen oder spirituellen Ansichten

	• 
	• 
	• 

	Test-Ergebnisse kognitiver Einschränkungen (z. B. MMST-Test): Besteht eine kognitive Beeinträchtigung, und wenn ja, welcher Schweregrad? 


	Dabei sollte stets das Hauptaugenmerk auf den Fakten liegen, die dem aktuellen Willen entsprechen. Dokumente aus der Vergangenheit dienen nur als Orientierung. Zudem ist es hilfreich, sich vorab mit der ethisch herausfordernden Situation auseinanderzusetzen, etwa durch Gespräche mit der Person, die das Fallgespräch initiiert hat, sowie mit weiteren Beteiligten.
	-

	3.2.6 Ankündigung und Einladung
	Nach den Vorbereitungen ist es Ihre Aufgabe als Moderator*in, die Teilnehmer*innen rechtzeitig zum Gespräch einzuladen. Wichtig ist, die Einladung frühzeitig zu verschicken, damit alle planen können. 
	-

	In der Einladung sollten folgende Infos enthalten sein:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Anlass, Thema, Sinn und Nutzen des Treffens

	• 
	• 
	• 

	Ort (Adresse, Raum, ggf. Lageplan)

	• 
	• 
	• 

	Arbeitsplan

	• 
	• 
	• 

	Teilnehmer*innen (Namen, Moderator*in, Protokollführer*in, Falleinbringer*in)

	• 
	• 
	• 

	Rückmeldung oder Zusage, falls gewünscht, mit Frist
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	3.3 Durchführung des ethischen Fallgesprächs
	Nach den Vorbereitungen folgt die praktische Durchführung. Um den Einstieg zu erleichtern, sind auf den nächsten Seiten alle Aspekte der Moderation und Durchführung noch einmal detailliert erklärt. Der Prozess orientiert sich an der Nimwegener Methode.
	3.3.1 Phase 1: Einstieg in das ethische Fallgespräch
	Der Einstieg in eine Moderation ist entscheidend für den weiteren Verlauf und die Gruppendynamik. Ein gelungener Einstieg motiviert, während ein misslungener den Arbeitsprozess erschweren kann. 
	-

	Wichtige Punkte für den Einstieg: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Begrüßung: Kurz und sachlich, um die gewünschte Arbeitsatmosphäre zu setzen.

	• 
	• 
	• 

	Vorstellung und Rollenklärung: Falls notwendig, kurz vorstellen und Funktion erklären, um Transparenz und Akzeptanz zu fördern.
	-


	• 
	• 
	• 

	Thema und Ziel: Den Anlass, das Ziel und die Fragestellung in 2 – 3 Sätzen zusammenfassen, um die Teilnehmer*innen einzustimmen.
	-


	• 
	• 
	• 

	Ablauf und Zeitrahmen: Einen kurzen Überblick über den Ablauf und die Dauer geben, um Unsicherheiten zu vermeiden.

	• 
	• 
	• 

	Regeln der Gesprächsführung: Gemeinsam Regeln erarbeiten und sichtbar machen, um  eine respektvolle Kommunikation zu gewährleisten.
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	3.3.2 Phase 2: Problemidentifizierung und -formulierung
	3.3.2 Phase 2: Problemidentifizierung und -formulierung
	Nach der Einführung durch den*die Moderator*in folgt die Identifizierung und Formulierung des Problems. Der*die Falleinbringer*in schildert den Fall. Dabei ist wichtig zu klären, ob es sich um ein Problem mit einer ethischen Perspektive oder um ein ethisches Problem handelt. 
	Ein Problem hat eine ethische Perspektive, wenn bestimmte Merkmale erfüllt sind. Die Entscheidung, ob das Problem eine ethische Perspektive hat, treffen alle gemeinsam während der Fallbesprechung. Falls keine ethische Perspektive erkennbar ist, wird gemeinsam entschieden, wie weiter vorgegangen wird. Die Moderation dieses Schrittes liegt ebenfalls bei der moderierenden Person.
	-
	-


	Anhand der geschilderten Situation kann nicht zweifelsfrei beurteilt werden, was das gute und moralisch richtige Handeln ist.
	Anhand der geschilderten Situation kann nicht zweifelsfrei beurteilt werden, was das gute und moralisch richtige Handeln ist.
	Anhand der geschilderten Situation kann nicht zweifelsfrei beurteilt werden, was das gute und moralisch richtige Handeln ist.
	 
	 



	Innerhalb der geschilderten Situation widersprechen sich mindestens zwei als richtig anerkannte Gebote (Normen, Prinzipien), sodass jede mögliche Ent-scheidung ein Gebot verletzt (z.B. Wahrung der Autonomie vs. Schutz des Lebens.
	Innerhalb der geschilderten Situation widersprechen sich mindestens zwei als richtig anerkannte Gebote (Normen, Prinzipien), sodass jede mögliche Ent-scheidung ein Gebot verletzt (z.B. Wahrung der Autonomie vs. Schutz des Lebens.
	Innerhalb der geschilderten Situation widersprechen sich mindestens zwei als richtig anerkannte Gebote (Normen, Prinzipien), sodass jede mögliche Ent-scheidung ein Gebot verletzt (z.B. Wahrung der Autonomie vs. Schutz des Lebens.
	 
	 
	 
	-



	3.3.3 Phase 3: Informationssammlung und -strukturierung
	3.3.3 Phase 3: Informationssammlung und -strukturierung
	In der dritten Phase werden die verschiedenen Perspektiven, Bedürfnisse und Wünsche des Betroffenen ermittelt. Dabei werden medizinische, pflegerische, psychosoziale, religiöse und spirituelle Aspekte sowie vorhandene Hilfsmittel, der Wille und die Ressourcen des Betroffenen gesammelt. Ziel ist es, eine umfassende Informationsgrundlage für die weiteren Entscheidungen zu schaffen. Dabei sollten alle relevanten Aspekte zunächst berücksichtigt werden.
	-

	3.3.4 Phase 4: Themenbewertung
	In der vierten Phase werden die Normen, Prinzipien und Werte des Falls analysiert und bewertet. Dabei können die vier ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress als Orientierung dienen. Es ist wichtig zu beurteilen, was im konkreten Fall vordringlich ist, wobei die Sichtweisen aller Beteiligten berücksichtigt werden sollten. Im Zweifelsfall gilt es, die Perspektiven der Betroffenen mit denen der Fachpersonen in Einklang zu bringen.
	-
	-


	Prinzip des Nicht-Schadens:
	Prinzip des Nicht-Schadens:
	Da kaum eine medizinische Intervention ohne Nebenwirkungen ist, erfordertdieses Prinzip, dass Nutzen, Schaden und Risiko einer Maßnahme analysiert und abgewogen werden müssen.
	 


	Respekt vor der Autonomie: 
	Respekt vor der Autonomie: 
	Freiheit von Zwang oder manipulativer Einflussnahme gegenüber dem Betroffenen sowie Förderung der Entscheidungs-freiheit durch Aufklärung
	 
	-
	 


	Prinzip der Gerechtigkeit:
	Prinzip der Gerechtigkeit:
	Allgemein kann darunter eine faireVerteilung von ökonomischen Faktoren (Nutzen und Laster) im Gesundheits-wesen verstanden werden
	 
	 
	 


	Prinzip des Wohltuns:
	Prinzip des Wohltuns:
	Das Wohl des Betroffenen sollte aktiv gefördert werden. Außerdem ist ein Schaden des Betroffenen zu verhindern oder zu beseitigen
	 
	 


	3.3.5 Phase 5: Abschlussgestaltung
	3.3.5 Phase 5: Abschlussgestaltung
	Am Ende der Moderation werden die Ergebnisse zusammengefasst und konkrete Maßnahmen abgeleitet. Zunächst sollte die Ausgangsfrage wiederholt werden, um zu sehen, ob sich die Meinungen geändert haben. Offene Fragen werden geklärt, und alle Teilnehmer*innen geben ein kurzes Statement, damit nicht nur einzelne Meinungen zählen. Anschließend fasst der*die Moderator*in die wichtigsten Ergebnisse zusammen, um daraus Maßnahmen und das weitere Vorgehen abzuleiten. Nach Einigung auf die nächsten Schritte wird um ein
	-
	-


	Artifact
	3.4 Organisatorische Nachbereitung des ethischen Fallgesprächs
	3.4 Organisatorische Nachbereitung des ethischen Fallgesprächs
	Nach dem ethischen Gespräch ist der*die Moderator*in für die Nachbereitung zuständig oder sollte Aufgaben delegieren können. Wichtig ist die Archivierung und Versendung des Protokolls, um Ergebnisse zu sichern und Transparenz zu schaffen. Das Protokoll sollte zentral gespeichert und den Teilnehmer*innen per E-Mail geschickt werden, wobei der Schutz vor unbefugtem Zugriff zu beachten ist. Außerdem empfiehlt es sich, die wichtigsten Gesprächsdetails festzuhalten, um die Qualität der Gespräche zu verbessern un
	-
	-
	-


	BONUS LEKTION
	BONUS LEKTION

	REFLEXION UND ÜBUNG
	REFLEXION UND ÜBUNG

	Artifact
	1. Reflexionsfragen zum Kurs
	1. Reflexionsfragen zum Kurs
	Allgemeine ethische Grundlagen
	1) 
	1) 
	1) 
	1) 

	Was bedeutet für Sie „ethisches Handeln“ in der Pflege konkret?


	2) 
	2) 
	2) 
	2) 

	Welche Werte sind Ihnen in Ihrer Arbeit mit alten Menschen besonders wichtig – und warum?


	3) 
	3) 
	3) 
	3) 

	In welchen Situationen geraten Sie manchmal in einen Wertekonflikt?



	Notizen
	Notizen

	Form
	Autonomie und Selbstbestimmung
	Autonomie und Selbstbestimmung
	1) 
	1) 
	1) 
	1) 

	Wie gehen Sie damit um, wenn ein*e Bewohner*in Entscheidungen trifft, die Sie persönlich als falsch oder gefährlich empfinden?
	-



	2) 
	2) 
	2) 
	2) 

	Was tun Sie, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Selbstbestimmung eines Pflegebedürftigen eingeschränkt wird – sei es durch Angehörige, Kolleg*innen oder Strukturen?
	-
	-




	Notizen
	Notizen

	Form
	Fürsorge und Abgrenzung
	Fürsorge und Abgrenzung
	1) 
	1) 
	1) 
	1) 

	Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Fürsorge und Bevormundung?


	2) 
	2) 
	2) 
	2) 

	Wie gelingt es Ihnen, empathisch zu bleiben, ohne sich emotional zu verausgaben?


	3) 
	3) 
	3) 
	3) 

	Wie reagieren Sie, wenn Sie bemerken, dass Kolleg*innen zu wenig oder „zu viel“ Fürsorge zeigen?
	-




	Notizen
	Notizen

	Form
	Würde und Respekt
	Würde und Respekt
	1) 
	1) 
	1) 
	1) 

	Was bedeutet „Würde“ im Pflegealltag – auch unter Zeitdruck und Stress?


	2) 
	2) 
	2) 
	2) 

	Haben Sie ein Beispiel, in dem die Würde eines Menschen gewahrt oder verletzt wurde? 


	3) 
	3) 
	3) 
	3) 

	Wie hätten Sie (anders) gehandelt?



	Notizen
	Notizen

	Form
	Umgang mit schwierigen Entscheidungen
	Umgang mit schwierigen Entscheidungen
	1) 
	1) 
	1) 
	1) 

	Denken Sie an eine Situation, in der Sie eine Entscheidung treffen mussten, bei der es keine „richtige“ Lösung gab – wie haben Sie entschieden?


	2) 
	2) 
	2) 
	2) 

	Welche Rolle spielen ethische Überlegungen bei der Medikamentengabe, Ernährung oder beim Umgang mit Freiheitsentziehenden Maßnahmen?



	Notizen
	Notizen

	Form
	Team, Organisation und Verantwortung
	Team, Organisation und Verantwortung
	1) 
	1) 
	1) 
	1) 

	Wie kann ethisches Handeln im Team gefördert werden?


	2) 
	2) 
	2) 
	2) 

	Was tun Sie, wenn Sie sich mit einer Entscheidung Ihres Teams nicht wohlfühlen?


	3) 
	3) 
	3) 
	3) 

	Welche Rahmenbedingungen in Ihrer Einrichtung erschweren oder erleichtern ethisches Handeln?
	-




	Notizen
	Notizen

	Form
	2. Fallbeispiele
	2. Fallbeispiele
	Fall 1 – Ethisches Dilemma (Krankenhaus)
	Situation:
	Herr B., 84 Jahre, hat nach einem schweren Schlaganfall kaum noch Bewusstsein. Eine Therapie würde wahrscheinlich nur eine minimale Verbesserung bringen, aber mit starken Nebenwirkungen. Die Tochter besteht auf „allen verfügbaren Maßnahmen”, der Sohn hingegen plädiert für eine palliative Begleitung.
	-
	-

	Reflexionsfragen:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Welche ethischen Prinzipien stehen in diesem Fall im Spannungsverhältnis?

	• 
	• 
	• 

	Wie könnte ein ethisch begründetes Vorgehen aussehen?

	• 
	• 
	• 

	Was würden Sie als Pflegekraft in einem ethischen Fallgespräch einbringen?



	Notizen
	Notizen

	Form
	Fall 2 – Patientenverfügung (Seniorenheim)
	Fall 2 – Patientenverfügung (Seniorenheim)
	Situation:
	Frau K., 90 Jahre alt, hat eine schriftliche Patientenverfügung, in der sie lebensverlängernde Maßnahmen im Fall eines schweren Hirnschadens ablehnt. Nach einem Sturz ist sie bewusstlos und zeigt deutliche neurologische Ausfälle. Die Pflegekraft informiert den Notarzt, der beatmen will. Die Angehörigen sind nicht erreichbar.
	-

	Reflexionsfragen:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie würden Sie in dieser Situation handeln – und warum?

	• 
	• 
	• 

	Wie bewerten Sie die Gültigkeit und Anwendung der Patientenverfügung?

	• 
	• 
	• 

	Was gibt Ihnen Sicherheit oder Unsicherheit im Umgang mit solchen Dokumenten?



	Notizen
	Notizen

	Form
	Fall 3 – Wertekonflikt (ambulante Pflege)
	Fall 3 – Wertekonflikt (ambulante Pflege)
	Situation:
	Ein Pflegebedürftiger, Herr M., lebt allein und konsumiert regelmäßig Alkohol, obwohl er Diabetes hat. Er verweigert regelmäßig die Insulintherapie. Als Pflegekraft sind Sie in Sorge um seine Gesundheit, fühlen sich aber auch machtlos.
	Reflexionsfragen:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Was steht für Sie hier im Mittelpunkt: Fürsorge oder Selbstbestimmung? Warum?

	• 
	• 
	• 

	Wie gehen Sie damit um, wenn Sie das Verhalten eines Klienten ablehnen, aber respektieren müssen?
	-


	• 
	• 
	• 

	Welche Rolle spielt Aufklärung in diesem Fall?



	Notizen
	Notizen

	Form
	Fall 4 – Mutmaßlicher Wille (Seniorenheim)
	Fall 4 – Mutmaßlicher Wille (Seniorenheim)
	Situation:
	Frau L., 87, schwer dement, verweigert regelmäßig die Nahrungsaufnahme. Früher äußerte sie mehrfach, dass sie „nicht künstlich am Leben erhalten“ werden wolle. Eine PEG-Anlage steht nun zur Debatte.
	Reflexionsfragen:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Was bedeutet der „mutmaßliche Wille“ und wie kann man ihn rekonstruieren?

	• 
	• 
	• 

	Wie kann man in diesem Fall zwischen Lebensschutz und Würde abwägen?

	• 
	• 
	• 

	Welche Rolle spielt die Biografiearbeit in solchen Entscheidungen?



	Notizen
	Notizen

	Form
	Fall 5 – Ethische Herausforderung im Team (Krankenhaus oder Langzeitpflege)
	Fall 5 – Ethische Herausforderung im Team (Krankenhaus oder Langzeitpflege)
	Situation:
	Ein Kollege fixiert regelmäßig demente Bewohner*innen in ihrem Bett, obwohl keine akute Fremd- oder Selbstgefährdung vorliegt. Sie sprechen ihn an, doch er winkt ab: „Ist doch sicherer so.“ Die Leitung reagiert nicht.
	-

	Reflexionsfragen:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie erleben Sie ethische Herausforderungen im Teamalltag?

	• 
	• 
	• 

	Wie gehen Sie mit Unrecht um, das Sie beobachten?

	• 
	• 
	• 

	Was brauchen Sie, um sich in solchen Situationen äußern zu können?



	Notizen
	Notizen

	Form
	3. Musterantworten zu den Fallbeispielen
	3. Musterantworten zu den Fallbeispielen
	Diese Antworten dienen nur als Beispiele, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Wichtig ist bei der Beantwortung der Fragen, dass Sie sich Ihre eigene ethische Reflexion üben und dabei gibt es meistens mehrere Möglichkeiten und Perspektiven.
	Fall 1:
	Hier stehen Fürsorge (Linderung von Leid) und Autonomie (Wille des*der Patienten*in) im Konflikt mit dem Wunsch der Angehörigen. Ein ethisch begründetes Vorgehen könnte eine palliative Versorgung bei fehlender Patientenverfügung sein, wenn keine realistische Aussicht auf Besserung besteht. In einem Gespräch sollte betont werden, wie wichtig es ist, das Leiden nicht unnötig zu verlängern und die mutmaßlichen Werte des Patienten zu berücksichtigen.
	-
	-

	Fall 2: 
	Die Patientenverfügung ist sehr ernst zu nehmen und dem Notarzt davon zu berichten, um eine Behandlung im Sinne von Frau K. zu ermöglichen. Sie hat ihren Willen klar geäußert, und solange keine Zweifel an der Gültigkeit bestehen, ist sie bindend. Unsicherheit besteht  manchmal bei der Frage, ob Notärzt*innen in der Akutsituation überhaupt die Zeit haben, das zu berücksichtigen – darum ist eine gute Dokumentation im Heim so wichtig.
	Fall 3:
	Selbstbestimmung hat hier Vorrang – solange Herr M. in der Lage ist, informierte Entscheidungen zu treffen. Sich trotzdem zu sorgen, ist okay, aber es ist seine Entscheidung. Wichtig ist, dass er regelmäßig auf die Risiken hingewiesen wird und dokumentiert wird, dass er über die Konsequenzen Bescheid weiß.
	-

	Fall 4: 
	Der mutmaßliche Wille ist das, was die Person vermutlich entschieden hätte, wenn sie noch einwilligungsfähig wäre. Wenn Frau L. mehrfach geäußert hat, keine künstliche Ernährung zu wollen, muss das berücksichtigt werden – selbst wenn es schwerfällt. Biografiearbeit kann helfen, den Menschen besser zu verstehen und seine Werte nachzuvollziehen.
	Fall 5:
	Es ist belastend, wenn Fachkräfte in Situationen kommen, die den Bewohnerrechten widersprechen. Es sollte angestrebt werden, das Thema im Team oder bei einer ethischen Fallbesprechung zur Sprache zu bringen. Mut erfordert Unterstützung – durch Kolleg*innen oder eine klare Haltung der Einrichtung.
	-
	-


	4. Zusatzmaterial
	4. Zusatzmaterial
	Fragenkatalog der Nimwegener Methode
	*

	Problem
	Wie lautet das ethische Problem?
	Fakten
	Medizinische Gesichtspunkte:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie lautet die Diagnose des Patienten, und wie ist die Prognose?

	• 
	• 
	• 

	Welche Behandlung kann vorgeschlagen werden?

	• 
	• 
	• 

	Hat diese Behandlung einen günstigen Effekt auf die Prognose? In welchem Maße?

	• 
	• 
	• 

	Wie ist die Prognose, wenn von dieser Behandlung abgesehen wird?

	• 
	• 
	• 

	Welche Erfolgsaussicht hat die Behandlung?

	• 
	• 
	• 

	Kann die Behandlung dem Patienten gesundheitlich schaden?

	• 
	• 
	• 

	Wie verhalten sich die positiven und negativen Auswirkungen zueinander?


	Pflegerische Grundsätze:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie ist die pflegerische Situation des Patienten zu beschreiben?

	• 
	• 
	• 

	Welcher Pflegeplan wird vorgeschlagen?

	• 
	• 
	• 

	Inwieweit kann der Patient sich selbst versorgen? 


	  (Ist zusätzliche Unterstützung von außen verfügbar?)
	• 
	• 
	• 
	• 

	Welche Vereinbarungen sind über die Aufgabenverteilungen in der Pflege getroffen worden?


	Weltanschauliche und soziale Dimension:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Was ist über die Weltanschauung des Patienten bekannt?

	• 
	• 
	• 

	Gehört der Patient einer Glaubensgemeinschaft an?

	• 
	• 
	• 

	Wie sieht er selbst seine Krankheit?

	• 
	• 
	• 

	Wie prägt die Weltanschauung des Patienten seine Einstellung gegenüber seiner Krankheit?

	• 
	• 
	• 

	Hat er ein Bedürfnis nach seelsorgerischer Begleitung?

	• 
	• 
	• 

	Wie sieht das soziale Umfeld des Patienten aus?

	• 
	• 
	• 

	Wie wirken sich Krankheit und Behandlung auf seine Angehörigen, seinen Lebensstil und seine soziale Position aus?

	• 
	• 
	• 

	Übersteigen diese Auswirkungen die Kräfte des Patienten und seiner Umgebung?

	• 
	• 
	• 

	Wie können persönliche Entfaltung und soziale Integration des Patienten gefördert werden?


	Organisatorische Dimension:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kann dem Bedarf an Behandlung und Pflege des Patienten nachgekommen werden?


	Bewertung
	Wohlbefinden des Patienten:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie wirken sich Krankheit und Behandlung auf das Wohlbefinden des Patienten aus (Lebensfreude, Bewegungsfreiheit, körperliches und geistiges Wohlbefinden, Schmerz, Verkürzung des Lebens, Angst etc.)?


	Autonomie des Patienten:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wurde der Patient umfassend informiert, und hat er seine Situation verstanden? 

	• 
	• 
	• 

	Wie sieht der Patient selbst seine Krankheit?

	• 
	• 
	• 

	Wurde der Patient bis dato ausreichend an der Beschlussfassung beteiligt?

	• 
	• 
	• 

	Wie urteilt er über die Belastungen und den Nutzen der Behandlung?

	• 
	• 
	• 

	Welche Werte und Auffassungen des Patienten sind relevant?

	• 
	• 
	• 

	Welche Haltung vertritt der Patient gegenüber lebensverlängernden Maßnahmen und Intensivtherapie?

	• 
	• 
	• 

	Ist es richtig, dem Patienten die Entscheidung zur Behandlung zu überlassen?


	Verantwortlichkeit von Ärzten, Pflegenden und anderen Betreuenden:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gibt es zwischen Ärzten, Pflegenden, anderen Betreuenden, dem Patienten und seinen Angehörigen Meinungsverschiedenheiten darüber, was getan werden soll?
	-


	• 
	• 
	• 

	Kann dieser Konflikt durch die Auswahl einer bestimmten Versorgung gelöst werden?

	• 
	• 
	• 

	Gab es genügend gemeinsame Beratung unter Ärzten, Pflegenden und anderen Betreuenden?
	-


	• 
	• 
	• 

	Sind ihre Verantwortlichkeiten deutlich genug abgegrenzt worden?

	• 
	• 
	• 

	Wie wird mit vertraulichen Informationen umgegangen (Vertraulichkeit)?

	• 
	• 
	• 

	Ist der Patient wahrheitsgemäß über seine Situation in Kenntnis gesetzt worden (Aufrichtigkeit)?
	-


	• 
	• 
	• 

	Gibt es im Team Spannungen angesichts des Falles (Kollegialität)?

	• 
	• 
	• 

	Ist das vorgeschlagene Vorgehen im Hinblick auf andere Patienten zu verantworten (Gerechtigkeit)?

	• 
	• 
	• 

	Müssen Interessen Dritter mitberücksichtigt werden?

	• 
	• 
	• 

	Welches sind die relevanten Leitlinien der Einrichtung?


	Beschlussfassung
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie lautet nun das ethische Problem?

	• 
	• 
	• 

	Sind wichtige Fakten unbekannt? Kann dennoch ein verantwortlicher Beschluss gefasst werden?

	• 
	• 
	• 

	Kann das Problem in Formulierung miteinander im Konflikt stehender Werte übersetzt werden?

	• 
	• 
	• 

	Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Welche Handlungsalternative stimmt am meisten mit den Werten des Patienten überein?

	• 
	• 
	• 

	Welche weiteren Argumente spielen bei der Entscheidung eine Rolle?

	• 
	• 
	• 

	Welche Handlungsweise verdient den Vorzug auf der Basis der genannten Argumente (Behandlung, Änderung der Pflege, Konsultation, Überweisung, Abwarten etc.)?

	• 
	• 
	• 

	Welche konkreten Verpflichtungen gehen die Betroffenen ein? Welche Fragen bleiben unbeantwortet?

	• 
	• 
	• 

	In welchen Fällen muss die Entscheidung aufs Neue überdacht werden?

	• 
	• 
	• 

	Wie kann man die Entscheidung und die Auswertung zusammenfassen?


	Besondere Situationen
	Patienten ohne eigene Willensfähigkeit:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wie und durch wen wird festgestellt, dass der Patient nicht zu einem eigenen Willen fähig ist?

	• 
	• 
	• 

	In welcher Hinsicht ist er nicht willensfähig?

	• 
	• 
	• 

	Wird die Willensunfähigkeit als zeitlich begrenzt oder dauerhaft angesehen?

	• 
	• 
	• 

	Welche Aussicht besteht auf Wiederherstellung der Willensfähigkeit?

	• 
	• 
	• 

	Können die jeweils zu treffenden Entscheidungen so lange aufgeschoben werden?

	• 
	• 
	• 

	Was weiß man über die Werte des Patienten?


	Kinder:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Wurde dem Kind ausreichend Gehör geschenkt?

	• 
	• 
	• 

	Kann das Kind in Hinsicht auf die Behandlung selbst entscheiden?

	• 
	• 
	• 

	Welche Behandlungsalternative steht am meisten in Übereinstimmung mit den Werten der Eltern?
	-


	• 
	• 
	• 

	Was bedeutet es für das Kind, falls der Auffassung der Eltern entsprochen bzw. gerade nicht entsprochen wird?


	Lange andauernde Behandlung:
	• 
	• 
	• 
	• 

	In welchen Situationen muss das Vorgehen in der Pflege überdacht und eventuell verändert werden?

	• 
	• 
	• 

	Welche Haltung vertritt der Patient gegenüber Veränderungen des Vorgehens in der Pflege?


	Quelle: Ansen, H./Gödecker-Geenen, N./Nau, H. (2004): Soziale Arbeit im Krankenhaus, München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

	* Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit durchgängig das generische Maskulinum verwendet; damit sind stets Personen aller Geschlechter 
	* Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit durchgängig das generische Maskulinum verwendet; damit sind stets Personen aller Geschlechter 
	* Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit durchgängig das generische Maskulinum verwendet; damit sind stets Personen aller Geschlechter 
	 
	   gleichermaßen gemeint.
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